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Die Bedeutung des Lebenswerkes von Johannes Lange für 
die Entwicklung der kriminalbiologischen Forschung.*)

Von H ans H a b e l, Assistenzarzt in  F rankfu rt a. M.

Die Aufgabe, die Bedeutung eines wissenschaftlichen Lebenswerkes 
darzustellen, verlangt Nachdenken nach mehreren Richtungen h in. Im  
Gegensatz zu bloß anläßlich äußerer Notwendigkeiten entstandenen 
Arbeiten können Werke, die ihren Grund in  der Persönlichkeit ihres 
Schöpfers haben, nur dann rich tig  verstanden werden, wenn die Be
trachtung zu diesem Ursprünge vorzudringen vermag. Deshalb kann an 
dieser Stelle, an der nur die Förderung dargestellt werden soll, welche 
ein bestim m ter Wissenschaftszweig durch die Arbeiten von Johannes 
Lange erfahren hat, n icht m it den re in  wissenschaftlichen Erörterungen 
begonnen werden. Obgleich die wissenschaftlichen Konsequenzen von 
Langes Arbeiten fü r die Entw icklung der psychiatrischen Wissenschaft 
und ihres Sonderzweiges, der K rim inalbiologie, selbst von ganz ent
scheidender Bedeutung sind, würde der besondere W ert seiner Leistung 
durch deren alleinige Erwähnung nur unvollkommen auf gezeigt werden. 
D arin werden m ir alle, die w ir seine Schüler und M itarbeiter sein durften, 
zustimmen, aber auch in  den wissenschaftlichen Werken Langes finden
sich so viele und so genaue Hinweise auf seine letzten Antriebe, daß auch 
denjenigen> welchen er seine Meinungen n icht persönlich nahebringen 
konnte, diese Grundlagen zugänglich sind.

Wenn man überhaupt das Streben eines Menschen auf eine einfache 
Form el bringen kann, so is t diese Aufgabe, das W erk Langes verständlich 
zu machen, am besten dadurch gelöst, daß seine innere Überzeugung von 
der W ichtigkeit der Funktion  der G e re c h tig k e it in  allen Gebieten 
menschlichen Zusammenlebens in  den M itte lpunkt gestellt w ird. Von 
da aus erst, von seinem tiefen Rechtsempfinden sind die Bemühungen 
dieses Lieblingsschülers von Kraepelin in  ih rer inneren Notwendigkeit 
zu begreifen Lange is t n icht von ungefähr tä tige r Mitherausgeber dieser 
M onatsschrift geworden, welche Aufgaben der R e ch ts re fo rm
drücklich in ih r Z ie l m it auf genommen hat.
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dem Augenblick, da Lange als Wissenschaftler forschte,

"  der strengen Methode gemäß —  nicht eigentlich 
tend, sondern nach naturwissenschaftlichem P rinzip bloß ordnend. 
Aufga e aber, die er sich stellte, und die praktischen Schlüsse, die er aus 
seinen wissenschaftlichen Ergebnissen zog, entstam m t tieferen, persön 
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D r. med. Johannes Lange, zu le tzt. .. j -w n n e s  L*ange, zuxexzi. o. ö. Prof, der Psychiatrie  an der
l n  v  ,a t Breslau, starb im  A lte r von 47 Jahren am 11. August 1938. Siehe 
den achruf m  dieser Mschr. Jhg. 29 H . 9/10 S. 401.
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liehen Überlegungen. E r wußte n icht allein um die B e d in g th e ite n , 
unter welchen menschliches Leben steht, sondern er erkannte und er
lebte besonders eindringlich die sittlichen F o rd e ru n g e n , die den 
Menschen verpflichten. W ie in  der N atur die Gesetzmäßigkeit, die N ot
wendigkeit des Verlaufes der Erscheinungen alles beherrschendes P rin- 
zig is t, so erweist sich das Regulativ der Gerechtigkeit als der Faktor, 
dessen Auswirkungen eben das Leben erst zu menschlichem Leben macht. 
Langes Arbeiten stehen —  über ihre s p e z ie lle  wissenschaftliche Be
deutung hinaus — säm tlich im  Dienste sowohl der K lä ru n g  der wissen
schaftlichen Grundlagen der Erkenntnis, was die Beziehung von Menschen, 
als Einzelwesen und Gemeinschaft zum Recht bedeutet, als auch wesent
lich  im  Dienste der Aufgabe, die V e rw irk lic h u n g  der Gerechtigkeit im  
Leben des eigenen Volkes und som it der Menschheit überhaupt zu fördern.

Lange beurte ilte die Menschen nach ihrem W ert und unterschied 
zwischen den Geschöpfen, die gültigen Ideen gehorchen und somit der 
Gemeinschaft n icht nur von Nutzen sind, sondern diese eigentlich bilden, 
und den anderen, welchen der Name Mensch, der ein Wesen bezeichnet, 
das überhaupt fü r wertvolle Ziele zu leben vermag, nur sehr bedingt zu
e rte ilt werden kann. Dabei aber vergaß er niemals die vom N atur
geschehen Gezeichneten als eigentlich Benachteiligte zu erkennen, 
welche die Gemeinschaft sich zwar fernzuhalten hat, denen gegenüber 
im  engeren Sinne s it t lic h e  Forderungen zu stellen jedoch unsinnig, 
m ith in  also ungerecht und unzweckmäßig zugleich ist. Von hier aus w ird  
verständlich, wie sich Langes Bemühungen von jeher und m it zunehmen
der In tensitä t dem psychiatrischen Grenzgebiete der krim inalbiologischen 
Forschung zuwenden mußten. Auch seine genealogischen Studien, welche 
er aus kausalwissenschaftlichem Bedürfnis schon frühzeitig  betrieben 
hat, richtete er immer mehr auf solche Sachverhalte, die unm ittelbare 
und dringliche Bedeutung fü r den Bestand der Gemeinschaft haben.

Wenn man m ith in  Langes W erk als Ganzes erkennen w ill, so muß man 
sich immer bewußt bleiben, daß der größte Te il seiner Bemühungen aus 
diesen sittlichen Einsichten herrührt. Deshalb mag Lange viele Probleme 
wissenschaftlich bearbeitet haben, die ihn gewiß rein erkenntnismäßig 
n icht so angelockt haben, die er aber in  A ng riff nahm, w eil er ihre Bew älti
gung fü r die Volksgemeinschaft fü r notwendig und vordringlich h ie lt.

Schon im  Jahre 1925 nahm Lange tätigen A nte il an der damals 
von Viernstein neu errichteten krim inalbiologischen Sammelstelle in  
München. 1928 veröffentlichte er eine A rbe it: „Ü ber die Anlage zum 
Verbrechen — Psychopathie —  organische Seelenstörungen — hysterische 
Störungen.“  An dem von Viernstein entworfenen ersten Fragebogen der 
krim inalbiologischen Sammelstelle in  München, der dem heute reichs
einheitlich geregelten Fragebogen des krim inalbiologischen Dienstes als 
Muster dient, hat Lange m itgew irkt. 1929 erschienen von ihm  die ersten 
Zwillingsuntersuchungen an K rim inellen in  Deutschland unter dem T ite l: 
„V e rb re c h e n  a ls  S c h ic k s a l.“  Diese A rbeit s te llt den zum erstenmal 
an einer auslesefreien Serie von E. Z. und Z. Z. erbrachten Nachweis dar,
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daß fü r den V erfa ll in  K rim in a litä t die A n la g e  von überwiegender Bedeu
tung is t, der gegenüber irgendwelche Um weltw irkungen —  insbesondere 
solche seelischer A rt — zurücktreten.

Man weiß, welche Bedeutung die Zwillingsforschung in  der Folge fü r die 
Erforschung k r im in a lb io lo g is c h e r Fragen gewonnen h a t. N ich t eigent
lich  neben, sondern in  sachlichem Zusammenhang m it diesen Arbeiten 
stehen die schon frühzeitig  vorweggenommenen, das gleiche Problem 
der Anlagebedingtheit sozialen Entgleisens [aufzeigenden genealogischen 
Untersuchungen. In  den „U n te rs u c h u n g e n  in  e in e m  E le n d s 
q u a r t ie r “  (1930) hat Lange dargelegt, daß n icht eigentlich die schlechte 
U m w elt —  auch wenn sie wohl von einigem E influß  auf das Versagen 
der ih r Ausgelieferten is t — als Ursache dafür angesehen werden kann, 
sondern daß sie s e lb s t n icht v ie l mehr als Ausdruck der psychischen 
M inderwertigkeit der in  ih r lebenden und sie gestaltenden Personen ist.

In  imm er wieder neuen Ansätzen und von verschiedenen Gesichts
punkten her wurde fü r Lange das Wesen und die soziale W ertigkeit 
der P sych o p a th e n  zum Problem. Insbesondere durch im m er ver
feinerten Ausbau der Zwillingsmethode, durch die —  wie er angibt — 
überhaupt erst der e x a k te  Nachweis gegeben werden konnte, daß es 
sich bei den psychopathischen Abnorm itäten um Anlagefaktoren und 
n icht um Ergebnisse von Umweltschädigung handelt, schuf er das W erk
zeug, das —  wie er ausdrücklich betont — fü r die Erforschung der 
Radikale des Charakteraufbaues immer größere Bedeutung bekommen 
wRd. (Leistungen der Zwillingspathologie fü r die Psychiatrie [1929]. 
Uber Anlage und Um welt [1928].) W eitere aufschlußreiche und die Be
ziehung von Charakteranlagen und Psychopathie anzeigende, dabei auch 
differenzierende Bemerkungen sind in  vielen Aufsätzen, endlich aber in  
seiner zusammenfassenden A rb e it: „P s y c h o p a th ie  und E rb p fle g e “  
U934) zum Ausdruck gebracht. —

,,D ie  eugen ische  B e d e u tu n g  des S chw a ch s in n s “  (1933) hat 
(üs kritische Zusammenfassung der w ichtigsten genealogischen Studien 
^üer eine sozial m inderwertige Menschengruppe engste Beziehungen zu 
den Fragestellungen der K rim inalbiologie.

In  der S chrift: „D ie  F o lg e n  d e r E n tm a n n u n g  E rw a c h 
sener“  (1934) legte Lange den W irkungsgrad der Kastration auf das 

erhalten der von dieser Operation Betroffenen dar, wies aber gleich- 
m |'S  auf  die Schwierigkeit der Indikationsstellung h in, indem er einer- 

s Nebenwirkungen fü r die Individuen selbst, andererseits aber die 
°ghchkeit von Fehlschlägen fü r die Gesellschaft auf zeigte. E r konnte 
chweisen, daß je nach der psychischen Eigenart der Operierten der 

gewünschte E rfolg der Resozialisierung vo ll e in tr itt oder aber mehr oder 
weniger, ja  gänzlich ausbleibt. Während früher Untersuchungen an 

c ien Personen, die sich fre iw illig  hatten kastrieren lassen, vorgenom- 
en worden waren, hat Lange am M aterial der Kriegskastraten eine 

zf V SCh indifferente Gruppe zur Bearbeitung gewählt und is t erst so 
a gemeingültigeren Resultaten gekommen. Der Nachweis der relativen
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Unabhängigkeit der L ib ido  von der Potenz w ird  im  Ansatz bereits in  dieser 
A rbe it erklä rt, wesentlich aber als Forschungsaufgabe bezeichnet. Seine 
deshalb erhobene Forderung, genauestens durchforschtes M aterial zu 
sammeln, is t auch hier durch reichseinheitliche Regelung befolgt worden 
(s. diese Mschr. 1937 S. 3 ff.).

In  vielen anderen Aufsätzen hat Lange seinen Bemühungen um 
weitere D ifferenzierung der krim inalbiologischen w ichtigen Fragen Aus
druck und den wissenschaftlichen A rbeitern w ertvolle Hinweise gegeben. 
Besonders erwähnt werden muß sein Beitrag zu dem Handbuch der ge
richtlichen Psychiatrie von Hoche (1934) „S p e z ie lle  g e r ic h tlic h e  
P s y c h o p a th o lo g ie ". H ier, wie in  einzelnen kleineren Arbeiten w ird  
—  abgesehen von allen eigentlich speziellen Fragen — des besonders 
w ichtigen Problems der „V e rm in d e rte n  Z u re c h n u n g s fä h ig k e it“  
gedacht. Dieses Problem wie auch der Versuch, eine K lärung der Frage, 
nach welchem Gesichtspunkt manche krim inellen Psychopathen sich 
von anderen unterscheiden lassen, haben ihn in  den letzten Jahren 
besonders beschäftigt.

Der letzte Vortrag Langes: „D ie  F e s ts te llu n g  u n d  W e rtu n g  
g e is tig e r S tö ru n g e n  im  E h e g e su n d h e itsg e se tz “  (Jun i 1938) 
ste llt, neben der Erwähnung sonstiger fü r die wissenschaftliche Grund
legung der Anwendung dieses Gesetzes w ichtigen psychiatrischen E r
kenntnisse, eine Zusammenfassung seines Wissens um das Problem der 
Psychopathie dar. In  dieser A rbe it zeigt sich noch einmal deutlich, wie er 
wissenschaftlich arbeitend n ich t nur fü r die Erkenntnis selbst, sondern 
unm itte lbar praktisch fü r die Gemeinschaft gew irkt hat.

Der inneren und äußeren V ie lfä ltigke it des krim inalbiologischen 
Werkes von Lange darstellend w irk lich  gerecht zu werden, sämtliche 
von ihm  geäußerten Ideen zu erwähnen, is t aus einem ganz bestimmten 
Grunde unmöglich. Als strenger E m piriker verzichtet er näm lich niemals 
darauf, bei der Behandlung jedes einzelnen Problemes alle nur denkbaren 
differenzierten Einschränkungen und Nebenfragen zur Sprache zu b rin 
gen. Dieses Verfahren, vermöge dessen sein W erk n ich t nur einige große 
Ergebnisse erzielte, sondern auch deren W eiterbearbeitung methodisch 
selbst vorbereitete, macht denbesonderen W  ert seiner Leistung aus. So findet 
man in  den Arbeiten von Lange die beiden Forderungen jeglicher wissen
schaftlicher Bemühung ve rw irk lich t: einerseits die K la rhe it des Ansatzes 
und auf ih r beruhend die E infachheit bestim m ter und som it unm itte lbar 
verwertbarer Erkenntnisse, andererseits die Berücksichtigung aller E r
fahrungstatsachen und dadurch die methodische Einordnung der Ergeb
nisse in  den dialektischen Prozeß der Entw icklung der Wissenschaften.

Innerhalb der krim inalbiologischen Arbeiten Langes sind neben 
den übrigen drei große Probleme zu unterscheiden, die m iteinander in  
sachlicher Beziehung stehen: 1. Anlage und Um welt, 2. Das Wesen der 
Psychopathie, 3. Die Verminderung der Zurechnungsfähigkeit. Zu der 
Lösung a ll dieser schwierigen Fragen, die fü r die K rim inalbio logie von 
zentraler Bedeutung sind, hat Lange entscheidend beigetragen, überall hat
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er fü r deren W eiterbearbeitung fruchtbare Wege gewiesen. Leider is t 
sein bereits fester Plan, in  einem Lehrbuch der K rim inalb io logie alle 
diese verstreuten Ergebnisse und Anregungen zusammenzufassen, durch 
seinen Tod n ich t mehr zur Ausführung gelangt.

Nach dem Beweise, daß die A n la g e  fü r den V erfa ll in  K rim ina litä t, 
ja  überhaupt fü r die Lebensführung eines Menschen von der größten 
Bedeutung ist, ga lt sein Augenmerk zwei sich auf dieser Basis er
hebenden Problemen. Es war zu klären, w e lch e  anlagegegebenen 
psychischen Funktionen die soziale Entgleisung bewirken und im  Zu
sammenhänge dam it die Frage aufzuwerfen, wie w eit denn überhaupt die 
Um welt als Erziehung auf einen Menschen einzuwirken vermag. Ferner 
galt es, gerade auf die Unterschiede bei erbgleichen Zwillingen zu achten, 
um so durch individuelle  Betrachtung der Lebensläufe sich a lle r  mög
lichen A rten von Umwelteinflüssen und deren W irkung zu bemächtigen.

Schon in  „V e rb re c h e n  als S c h ic k s a l“  wie in  den etwa gleich
zeitig erschienenen Aufsätzen über Zwillingsprobleme in  der Psychiatrie 
Fat Lange zu diesen Fragen sichtend Stellung genommen. Es war auf
fä llig , daß die meisten rückfälligen K rim inellen keineswegs etwa immer 
die gleiche A rt von Delikten begehen, sondern daß ihre Enrgleisungen 
nach den verschiedensten Richtungen h in  erfolgen. Lange sah in  dem 
Verhalten dieser „Psychopathen“  ein Gegenstück zu den Verhaltens
änderungen der Postenzephalitiker. In  gleicher Weise nahm er Bezug 
au f die Erfahrungen bei Stirnhirnerkrankungen, sonstigen H im schädi- 
gungen oder hormonalen Störungen. Später äußerte er sich bezüglich 
der Charakterisierung der E igentüm lichkeiten, die den rückfälligen Ver
brecher von dem einmaligen oder sozial Unauffälligen unterscheiden, 
noch genauer, indem er darlegte, daß man bei dieser A rt von Psycho
pathen wohl von einem „zentralen D efekt“  der Persönlichkeit sprechen 
müsse, der sich psychologisch in  einem Verlust der S tetigkeit des Han
delns und einer B indungsunfähigkeit an irgendwelche W erte äußere.

M it dieser Beschreibung der Eigenart der Individuen, bei denen es 
~~ wie aus den Zwillingsuntersuchungen selbst hervorgeht —  zu einem 
. naturnotwendigen sozialen Engleisen kom m t, hat Lange zwei Wieh

re 6 methodische Grundlagen geschaffen. E r hat, jenseits der Typen- 
rschung in  die S tru k tu r  der Persönlichkeit eindringend, eine wichtige 

änfogische und zugleich eine biologische Bestimmung getroffen. Die 
k e- ^ . °  lo g isch e  Unterscheidung b e trifft die Feststellung, daß es sich 
Ve '}V'L^en r bckfälligen Verbrechern um Individuen handelt, die kein 
auch'1 n Ŝ ZU W e rte n  haben. Wenn Lange selbst diesen Sachverhalt 
uc n icht i n d ieser prägnanten, v ie lle icht zu einfachen Formel aus- 

h ' ^  TV ?n k-a t’ so drängen seine Ansichten doch ganz auf diesen Punkt 
H j1 10 o g isch  aber stellte er bezugnehmend auf die Verhältnisse bei 

irngeschädigten die These einer Entwicklungsstörung subkortikaler 
- - le o d e r  *m H inb lick auf die somatischen Symptome, die geltungs- 
c ige Psychpoathen bieten (Psychopathie und Erbpflege S. 65), die 

nna me einer Schädigung vegetativer Funktionen auf. In  seiner M it



te ilung eines Falles von Encephalitis epidemica wies Lange (gemeinsam m it 
Boeters) besonders deutlich auf die möglichen G leichartigkeiten derSchäden 
bei H altlosigkeit- und Roheitsverbrechern und Postenzephalitikem hin, 
wobei er bezüglich der letzteren davon sprach, daß die Enzephalitis wohl 
einen „B lo ck“  bewirke, der die Verarbeitung von Triebenergien „zum  
Aufbau höherer psychischer Funktionen (Charakter)“  verhindere.

Wenn man diese durch klinische Beobachtung erschlossene bio
logische Funktionsstörung m it der psychologischen Erörterung des 
Fehlens der „B indungsfähigkeit“  vergleicht, so ergibt sich, daß hier m it 
Sicherheit ein Weg beschritten worden is t, auf dem voraussichtlich w irk 
lich  eindeutige Erkenntnisse wenigstens eines, wahrscheinlich des be
deutsamsten Teils der Störungen, die K rim in a litä t als naturnotwendiges 
Verhalten verursachen, zu erwarten sind.

Aus Raumgründen is t es hier n icht möglich, daß aller Einwände 
gedacht werden kann, die Lange selbst gegenüber solchen vie lle ich t allzu 
einfachen Schlußfolgerungen gemacht hat und hier machen würde. 
Ich muß m ich auf das Wesentliche beschränken und kann deshalb nur 
andeuten, daß Lange tro tz  dieser symptomatischen Gemeinsamkeiten 
zwischen Hirngeschädigten und anlagemäßig Charakterabnormen gerade 
in  seinen letzten Arbeiten auch auf deren Unterschiede aufmerksam ge
macht hat. E r bemerkte, daß die Encephalitis epidemica wohl in  vielen 
Fällen bei solchen Individuen zur Ausbildung kom m t, die psychopathi
schen Sippen entstammen. Darüber hinaus wies er darauf h in, daß v ie l
le icht Stirnhirnschäden nichts anderes bewirken als eine Freilegung sol
cher „B ruchstellen der Persönlichkeit“ , die schon imm er vorhanden, 
nur vorher kompensiert waren. Um diese Frage zu klären, empfahl er in  
der Folge planmäßige Untersuchungen vorzunehmen. Im  P rinzip w ird  
dadurch aber nichts an den obigen Überlegungen geändert, wenn auch 
die Forschung, wie Lange selbst hervorgehoben hat, hier wie überall vom 
einfacheren zum kom plizierten Ergebnis fortschreiten muß.

In  Beziehung zu diesen Problemen nun stehen die vie lfä ltigen und 
genau gegliederten Ideen zu der A rt und W irkungsbreite der U m w e lt
w irk u n g e n . Auch hier kann nur das Wesentliche hervorgehoben werden. 
Schon immer hat Lange betont, daß es sich bei groben Unterschieden von 
eineiigen Zw illingen n icht um Erfolge seelischer, sondern um Erfolge orga
nisch angreifender Einwirkungen handeln müsse. Entgegen der Behauptung 
mehrerer Autoren, die deren relative Seltenheit angeführt haben, h ie lt 
Lange daran fest und belegte seine Meinung durch Aufzählung aller 
möglichen organischen Schädigungen, die ein Lebewesen von der in 
trauterinen Existenz an treffen können. An mehreren Zw illingsfällen 
hat er nachgewiesen, wie ein an sich kleines Trauma, wenn es an einem 
empfindlichen Organ angreift, den Organismus als Ganzen und dam it 
auch die psychische S truktu r des Individuum s zu ändern vermag. 
Gleichzeitig hat Lange aber ebenso die M öglichkeit d irekter seelischer 
Beeinflussung niemals bestritten, wenn er auch meinte, daß von einer 
solchen n ich t eigentlich Charakter-, sondern bloße Verhaltensände
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rungen zu erwarten seien. Dazu hat er positive Vorschläge gemacht, wie 
die Reichweite pädagogischer Beeinflussung durch die Erfahrung an 
getrennt aufzuziehenden erbgleichen Zw illingen ermessen werden könnte.

Die Tatsache, daß Lange sehr in tensiv die Hirnforschungen Kleists 
verfo lgt hat, beweist neben seinen eigenen Hinweisen, au  ̂welchem Wege er 
eine K lärung des Problems der P s y c h o p a th ie  erwartet. W ie bereits 
oben erwähnt, hat Lange die wissenschaftstheoretische Folgerung, daß 
Anlagemäßiges an den Organismus gebunden is t und demgemäß der 
organischen Gliederung entsprechend differenziert gedacht werden muß, 
immer beobachtet. Auch dann hat er diese R ichtung in  der Forschung 
niemals aufgegeben, wenn er fürs erste Einschränkungen machen mußte, 
um n ich t die heute noch bestehenden Schwierigkeiten hinwegzutäuschen. 
Jedenfalls hat er aus diesem Grunde, bei a ller Anerkennung des heuristi
schen Wertes der Typologie zur D ifferenzierung umfangreicher erbbio
logischer Forschungsreihen, deren Grenzen bezüglich einer tieferen E r
forschung des Persönlichkeitsaufbaues immer wieder betont.

Wie Langes Stellungnahme zu dem Psychopathieproblem in  solch 
kurzer Übersicht keineswegs erschöpfend dargestellt werden kann, so 
is t es n icht anders m it seinen Ideen zu dem Problem der V e rm in d e rte n  
Z u re c h n u n g s fä h ig k e it. D ie besondere Schwierigkeit sah Lange wie 
jeder Psychiater — in  der Tatsache, daß die Übergänge charakterologi- 
scher Abartungen vom Normalen zum pathologischen Typus fließend 
sind. E r schloß sich den Ansichten Wilmanns an und bejahte die Ab
lehnung der Anwendung des Abschnittes 2 des § 51 StGB, gegenüber den 
defekten Psychopathen im  allgemeinen aus praktischen Überlegungen, 
die heute von jedem Einsichtigen angestellt werden. In  Übereinstim 
mung m it den anderen Forschern stellte Lange heraus, daß es sich bei 
einer derartigen Bescheidung lediglich um eine praktische Notwendigkeit 
handele.

Soweit wäre nun diese Erwähnung überflüssig, wenn sich n icht 
aus mehrfachen Beschäftigungen Langes m it diesen Problemen ergeben 
würde, daß er selbst dennoch eine Förderung der wissenschaftlichen 
K lärung gerade dieser Frage angestrebt hat. Schon seine Kennzeich
nung der zentral-defekten Psychopathen verweist auf diesen Weg. 
Späterhin bejahte er grundsätzlich die von Stumpft herausgearbeitete 
Unterscheidung der K o n flik tk rim in a litä t von der Anlagekrim inalitä t, 
ür welche beiden A rten des sozialen Versagens Stumpft auch aus prak

tischen Gründen eine gesonderte gesetzliche Behandlung fordert.
In  zWei kurzen Aufsätzen (in  dieser M onatsschrift 1936 S. 267ff. 

uuu 1937 S. 37ff.) hob Lange folgendes h e rvo r: Gem ütsdefekte sind 
rech tlich  grundsätzlich ebenso zu behandeln w ie in te lle k tu e ll Ge
schädigte; gegenüber K ap ita lverb rechern  so llte  aus Zweckm äßigkeits
gründen die Frage nach verm inderten Zurechnungsfähigkeit, die 

oute keineswegs ganz e indeutig beantw orte t werden kann, gar n ich t 
geste llt werden. E nd lich  aber —  das scheint m ir das W ichtigste  zu sein —  
schlug er vo r, Verm inderung der Zurechnungsfähigkeit n u r den A b



normen zuzuerkennen, deren geistiger Defekt durch einen Krankheits
vorgang entstanden is t, besonders solchen, denen ärztlich geholfen 
werden kann, wodurch gleichzeitig die Gemeinschaft entlastet würde. 
Dies is t auch nur eine praktische Maxime. Diese Anregung Langes s tü tzt 
sich also n ic h t wie die Theorie Seeligs (Graz) darauf, daß die U rsache  
der Entstehung des Defektes fü r eine Gruppierung der Abnormen ent
scheidend angeführt werden sollte. Gerade deshalb is t dieser Vorschlag 
beachtlich, w eil er sich n icht auf einer Theorie aufbaut, zu der die heutige 
wissenschaftliche S ituation noch n icht re if is t, und trotzdem  die Grund
lage fü r eine e in h e itlic h e  Handhabung der Gesetzesbestimmung des 
§ 51 StGB, abgeben kann.

Um die Ergebnisse der Forschungsarbeit Langes fü r das Wissen um 
die biologischen Grundlagen des sozialen Verhaltens einigermaßen vo ll
ständig anzugeben, dürfen w ir n icht schließen, ohne seiner Stellung
nahme zu der „psychopathischen D ifferenzierung“  als Grundlage be
deutender K u ltu rta ten  zu gedenken. Gerade in  seiner letzten A rbeit 
hat er darauf hingewiesen, wie w ichtig  es is t, bei der E rte ilung des 
Ehegesundheitszeugnisses eine Gesamtwürdigung des Probanden und 
seiner Sippe vorzunehmen, w eil irgendwelche psychopathischen Eigen
schaften als solche noch n ich t den sozialen W ert oder Unwert der Person 
bedingen. Em pfindlichkeiten, die bei p rim itiven  Menschen nichts anderes 
als soziale Störungen verursachen können, sind bei gleichfalls vorhan
denen bestimmten charakterlichen und geistigen Anlagen gerade von 
besonderer sozialer Bedeutung, als erst durch sie solche Leistungen ge
schaffen werden, die wahrscheinlich n icht nur unsere, sondern jede mög
liche K u ltu r begründen.

H ier wollen w ir uns bescheiden. —  In  einem Zeitalter, in  dem im  
gesamten Bereiche des menschlichen Daseins die größten Umwertungen 
sich vollziehen, in  dem gerade auf den Gebieten des Rechtes, aber auch 
der Wissenschaft neue Erkenntnisse gewonnen und längst vergessene 
erneuert werden, steht an seiner Stelle das W erk Langes in  seiner Be
seeltheit und in  seiner wissenschaftlichen G ründlichkeit richtungweisend 
vor uns. Es ste llt in  vollkommener E inhe it die beiden Funktionen der 
menschlichen Hinwendung gegenüber der V ie lfä ltig ke it des Lebens dar, 
die selten m it einander bestehen können: Theorie und Praxis.

Verzeichnis der Veröffentlichungen von Johannes L a n g e ,  soweit sie die 
Krim inalbiologie und ihre Grenzgebiete betreffen*).

1. E in  schizophenes Bauerngeschlecht (Vortrag, geh. im  Dtsch. Ver. f. 
Psychiatrie  u. Ges. dtsch. Nervenärzte [26 .9 .1924 ] Zbl. Neur. 40 [1925]). —  
2. Genealogische Untersuchungen an einer Bauernsippschaft (Z. Neur. 97 [1925]).
—  3. Über die Anlage zum Verbrechen. Psychopathie und organische Seelen
störungen —  hysterische Störungen (in : der S tufenstrafvollzug usw. Bd. 2, 
München 1928). 4* Leistungen der Zw illingspathologie fü r  die Psychiatrie
(Zbl. Neur. 50 [1928]).—  5. Ü ber Anlage und U m w elt (Z. K inderforsch. 34 [1928]).
—  6. Der gegenwärtige Stand der Entartungsfrage (Vereinsbl. pfälz. Ä rz te  40

*) E ine vollständige B ib liograph ie  b rin g t Bostroem in  „F o rts c h r itte  der 
Psychiatrie  und N eurologie". S ept.-H eft 1938.
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[1928]). —  7. Psychiatrische Zw illingsproblem e (Z. Neur. 112 [1928]). —  8. H e il
behandlung von A lkoho like rn  (Neuland-Verlag, B e rlin  1929). —  9. Verbrechen 
als Schicksal (Thieme, Leipzig 1929. Englische Übersetzung). —  10. Leistungen 
der Zw illingspathologie fü r  die Psychiatrie  (A llg . Z. Psychiatr. 90 [1929]). —
11. Untersuchungen in  einem E lendsquartier (Arch. Rassenbiol. 24 [1930]). —
12. Lustm ördertypen (Z. Neur. 131 [1930]). —  13. K r im in a litä t, H eldentum , 
Fürsorge (Psychiatr.-neur. W schr. 1930, 2). —  14. Zum  Problem  des Persönlich
keitsaufbaus (Med. K lin . 1931 N r. 13). —  15. Vererbung und E n ta rtu n g  (im  
H andw örterbuch d. Psych.H yg. 1931). —  16. Verbrechen und Vererbung (Eugen, 
usw. 1 [1931]). —  17. Zw illingsb ildung und E n tw ick lung  der Persönlichkeit 
(Forsch, u. Fschr. 1932 N r. 35/36). —  18. Das H eboid (Münch, med. Wschr. 1933 
K r- 3)- —  19. K r im in a litä t und Eugenik (Med. W e lt 1933 N r. 22). —  20. Z w il
lingsb ildung und E n tw ick lung  der Persönlichkeit (N aturw . 21 [1933]). —  21. Die 
eugenische Bedeutung des Schwachsinns (in : D . kommende Geschlecht 7 N r. 3 
^933 ]). —  22. D ie  Eugenik im  Dienste der V o lksw oh lfahrt (Veröff. Med.-verw. 38

5 [1932]). —  23. D ie  Folgen der E ntm annung Erwachsener (Thieme, Leipzig 
1933)- —  24. Psychiatrische Bemerkungen zum Gesetz erbkranken Nachwuchses 
(2- Strafrechtswissensch. 53 [1934]). —  25. K astra tion , S terilisa tion als K a m p f
m itte l der Bevö lkerungspo litik  (Soz. Praxis 43 [1934]). —  26. K a r l K le ists „G e 
h irnpatho log ie“  (Fschr. Neur. 6 H . 5 [1934]). —  27. K as tra tion  vom  S tandpunkt 
des Psychiaters (Med. K lin . 1934 K r. 33). —  28. Psychopathie und Eugenik 

^ ° rp h .  u. A n th rop . Eugen-Fischer-Festband, N r. 34, 307 [1934]). —  29. Spe
zielle gerichtliche Psychopathologie ( in : H andbuch d. forens. Psychiatie v. Hoche.

pringer, B e rlin  1934). —  30. Psychopathie und Erbpflege (Justs Monographien
reihen. A lfred  Metzner, B e rlin  1934). —  31. Psychische E rkrankungen unter 

em G esichtspunkt der V ererb lichke it (aus: W er is t erbgesund u. wer is t erb- 
rank? Fischer, Jena 1935). —- 32. In  welchem Falle  und nach welchen Grund- 
a zen em pfieh lt sich im  modernen Strafsystem  die Anwendung der S terilisa tion 

r U1,^ 1 K a s tra tion  oder durch Vasektomie oder Salpingektomie? (Z. ges. S traf- 
echts wissen sch. N r. 55 H . 2/3). —  33. K rim inologische Untersuchungen an 
®n^ erl (Mschr. K rim ina lpsycho l. 27 H . 1 [1936]). —  34. Zur Frage der ver- 
m derten Zurechnungsfähigkeit (Mschr. K rim ina lpsycho l. 27 H . 5/6 [1936]). —  

5- Bemerkungen zu S tum pfl: E rbanlage und Verbrechen (Mschr. K rim in a l- 
( M n  z [ I 93ö]). —  36. E in ige krim inologische Lehren des Falles Seefeld
he> l r ' K rim in a lb io l. 28 H . 1 [1937]). —  37. Erbgesundheitsgesetz, Ehegesund- 
Fest —  K r im in a litä t (Danziger Ä rzteb l. 5, Folge 6 [J u n i 1938]). —  38. D ie
4r  s e“ ung und W ertung  geistiger Störungen im  Ehegesundheitsgesetz (Vor- 
Ges” F  Keichstagung d. Ä rz te  d. ö ffen tl. Gesundheitsdienstes [Ö ffentl.
Sch a f t  eitSdi-enSt 1938 *3] am 8'— I2 ' Ju n i 1938 ZoPPo t)- —  G e m e in -
aggre .s a rü e ite n . 39- Lange-Boeters, F a ll von Encephalitis  epidemica m it 
pf. 1 pSlven und andersartigen Drangzuständen (Mschr. K rim ina lpsycho l. 27 
Anlage9'*6'^ —  4°- Lange-Exner: D ie beiden G rundbegriffe  der K rim ino log ie : 
Cosack •UAKl UmWel t  (Mschr. K rim ina lpsycho l. 27 H . 8 [1936]). —  41. Lange-Lange- 
N r. 28 r neitsdienst fü r  Berufsunfähige und In va lid e  (Münch, med. Wschr. 1937

i°8i). 42. Viernstein: „Fragebogen zur psychologisch-soziologischenUntersuch —  42- Viernstein: „F r;:
München ^ er Strafhauszugänge“  (in : D . S tufenstrafvollzug usw. Bd. 3,

Gutachten und die Verwendung 
c verständiger Laienrichter im  Strafverfahren.

Von D r. j u r E r ic h  S c h in n e re r, Dozent in  Berlin.

wieder F n^ Suc^ungen über Fragen des Strafverfahrens is t h in  und 
über b Cr ,Vorsc^ ag aufgetaucht, auch in  ihm  Sachverständige, die 

onclere, fü r eine zweckentsprechende Verbrechensverfolgung



notwendige Kenntnisse verfügen, zu Laienrichtern zu berufen. So hat 
vor einigen Jahren Zimmert verlangt, daß zu Laienrichtern überhaupt 
nur solche Männer ernannt werden sollen, die über Fachkenntnisse 
besonderer A rt verfügen, die dem R ichter in  weitem Umfang abgehen, 
aber bei einer Entscheidung über die zur Aburte ilung kommenden Fälle 
unerläßlich sind. Zimmert hat aber die Forderung nach sachverständigen 
Laienrichtern nur im  Anschluß an eine grundsätzliche Ablehnung der 
E inrichtung der Laienbeteiligung im  Strafverfahren vorgebracht, von 
der er annim m t, daß sie m it dem nationalsozialistischen Rechtsdenken 
n icht in  E inklang zu bringen sei. E r em pfiehlt daher die Zuziehung 
sachverständiger Laienrichter auch ausschließlich in  jenen Einzelfällen, 
in  denen das fü r das Endergebnis wesentliche juristische Merkmal nur 
festgestellt werden kann, wenn die W ertung auf einem n icht juristischen 
Gebiet vorangegangen ist. Die juristische Bewertung läß t sich von der 
n ich t juristischen in  diesen Fällen n icht trennen1). In  jüngster Zeit hat 
dann Hans M ayr aus der Praxis der Sicherungsverwahrung heraus, die 
Aufstellung von Sondersenaten fü r die Entscheidung über die Ver
hängung der Sicherungsverwahrung gefordert, die er m it zwei Berufs- 
und drei Laienrichtern besetzen w ollte, die besondere Kenntnisse auf 
dem Gebiet der Verbrechensbekämpfung aufweisen2).

Die Gründe, die. bisher vorgebracht wurden, um die Verwendung 
sachverständiger Laienrichter zu fordern, haben die am tliche S traf
verfahrenskommission n icht zu überzeugen vermocht. Diese hat sich 
vielm ehr fü r die Beibehaltung der Laienrichter in  der bisherigen Form  ent
schieden, w eil ihre Einbeziehung in  die Rechtsfindung eine engere Verbin
dung des Volkes m it seinem Recht und seiner Rechtspflege erm öglicht, ohne 
daß es dabei auf ein besonderes Wissen in  einzelnen Lebensgebieten an
kommen kann 3). Darüber hinaus sind auch verfahrensrechtliche Bedenken 
vorgebracht worden, die dahin gehen, daß die Einbeziehung des Sach
verständigen in  das R ichterkollegium  dazu führen würde, daß die Be
te ilig ten  zu seinen Ausführungen, die doch das U rte il entscheidend be
einflussen werden, n icht mehr Stellung nehmen können4).

Der Weg, die Entscheidungsfähigkeit der Strafsenate durch Ver
wendung sachverständiger Laienrichter zu heben, hat demnach keinen 
Anklang gefunden. Hingegen w ird  imm er wieder eine Ergänzung der 
strafrichterlichen Ausbildung gefordert, um den Mängeln abzuhelfen, 
die durch eine einseitige rechtswissenschaftliche Ausbildung entstehen 
können. Der R ichter soll in  die Lage versetzt werden, die Gutachten 
der Sachverständigen zu überprüfen. Zimmert selbst rüg t in  der ge
nannten S chrift mangelhafte krim inologische und psychologische Kennt
nisse bei den S trafrichtern. Auch zu Jugendrichtern sollen nur mehr 
solche R ichter bestellt werden, die in  den Rechtsämtern der H itle r-

x) Z im m erl: Sachverständige Laienrichter? Tübingen 1934.
2) M a y r :  Mschr. K rim B io l. 29. Jg., 21 ff.
3) Freister in : D er V o lksrich te r in  der deutschen Strafrechtspflege, 1937. 35 f-
4) Schafheutle: ebendort i i 5 f f .
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jugend gearbeitet haben. In  meinem Gutachten43) fü r den i .  In te r
nationalen Kongreß fü r K rim inologie in  Rom habe ich nachzuweisen 
versucht, daß eine solche Ergänzung der stra f rieh t erlichen Ausbildung 
nur einen beschränkten Umfang haben kann, wenn n icht ihre innere 
E inhe itlichke it durch die E inführung wesensfremder Elemente gestört 
werden soll. A lle  Ergänzungsausbildung, vor allem aber die in  
naturwissenschaftlichen D isziplinen kann nur in  der Verbindung m it 
einer rechtswissenschaftlichen Fragestellung und nur in  der Ausrich
tung auf diese w irk lich  zweckvoll in  die Gesamtausbildung der R ichter 
eingebaut werden.

Gegenüber der bisherigen Aussprache über die E inführung sach
verständiger Laienrichter befinden w ir uns aber heute durch die E r
richtung des krim inalbiologischen Dienstes und durch die Verwendung 
der krim inalbiologischen Gutachten im  Strafverfahren m. E. vor einer 
vö llig  veränderten S ituation, die eine eingehende Prüfung erfordert. Die 
AV. des RJM. vom 30. Nov. 1937 hat in  dieser Ze itschrift schon eine einge- 
hende W ürdigung erfahren5). Ih r In h a lt kann daher als bekannt vorausge
setzt werden. Sie sieht vor, daß das von den Untersuchungsstellen gesam
melte M aterial, abgesehen von seiner Verwendung in  der E rb- undRassen- 
pflege des deutschen Volkes, die Grundlage fü r die E rstattung sog. 
krim inalbiologischer Gutachten bilden soll, die bei der Verhängung und 
beim Vollzug von Strafen, bei Anordnung von Maßregeln der Sicherung 
und Besserung und bei Beschlüssen über die bedingte Strafaussetzung 
eingeholt werden. Der Umfang, in  dem diese Gutachten Verwendung 
finden können, nö tig t nun zu einer Überprüfung der Frage, wie diese 
Sich in  das bisherige Strafverfahren einbauen lassen und welche Ände
rungen notwendig sind, um die Möglichkeiten, die diese E inrichtung 

mtet, w irk lich  vo llinha ltlich  auszuschöpfen.
M it der AV .vom  30. Nov. 1937 is t n icht nur eine neue A rt von G ut

achten allgemein eingeführt, sondern zugleich der Umfang festgelegt wor- 
in  dem diese Verwendung finden können. Es wurde zwar keine Ver- 

P hchtung fü r den R ichter geschaffen, ein krim inalbiologisches Gutachten 
j ^ Zub°len, und man is t daher dem Grundsatz treu geblieben, der bis- 

r  nur in  wenigen Fällen durchbrochen wurde6), daß die Zuziehung 
^^S a chve rs tä nd ig e n  dem richterlichen Ermessen überlassen b le ib t. Es 

. f  er wahrscheinlich, daß die Gerichte gerne die Gelegenheit er- 
tu  • n Un<̂  a^e M itte l ausschöpfen werden, um zu einem in  jeder R ich- 
des clUnan êckfbaren U rte il zu gelangen. Einen Antrag, im  Rahmen 
Sach UrC l .Ĉ e AV. vorgesehenen Umfanges, einen krim inalbiologischen 
oh ^n<̂ §en zu hören, w ird  wohl kein Gericht ablehnen können,
f ü ^ ,  esondere Gründe dafür geltend zu machen. D ie Verantwortung 
ur as rte il kann leichter getragen werden, wenn der R ichter sich

ach-, J  ^ 's ^ sche in t demnächst im  Rahmen der gesammelten deutschen G ut-
5 zum ömischen Kongreß in  R. v. Deckers Verlag, G. Schenk, B e rlin  1939.
6 cr Neureitey: Mschr. K rim B io l. 29. Jg. 6off.
) $$ «1, 87, 9 I und 24(Ja R S tP O ,



auf ein solches Gutachten stützen kann, das auf einer v ie l umfang
reicheren Kenntnis von der Person des Angeklagten beruht, als sie 
der R ichter an Hand der Akten und durch die o ft nur kurze H aupt
verhandlung erwerben kann. Insbesondere w ird  das kommende S traf
recht durch die Ausweitung, die es fü r das richterliche Ermessen b ring t, 
dazu führen, daß gerne H ilfsm itte l angenommen werden, auf die sich 
seine pflichtgemäße Ausübung stützen kann. Ebenso kann die fü r das 
kommende Strafverfahren im  Gebiet der Rechtsrüge vorgesehene er- 

'  weiterte Aufhebungsbefugnis Anlaß sein, daß eine stärkere Anlehnung an 
diese Sachverständigengutachten gesucht w ird 7). Auch die AV. des RJM. 
vom 3. 3. 1938 zeigt, daß es der Justizverwaltung m it der Anwendung 
dieser Gutachten ernst is t, denn auf ihre Verwertung w ird  neuerlich hinge
wiesen7* ). D ie E inholung krim inalbiologischer Gutachten w ird  n icht zu 
den Seltenheiten gehören, wenn einmal alle die Schwierigkeiten be
seitig t sind, die der Zusammenstellung der Unterlagen heute noch 
entgegenstehen, und eine begreifliche Scheu vor der Auswirkung dieser 
A rt Gutachten erst einmal überwunden ist.

Das krim inalbiologische Gutachten w ird  daher n icht nur durch den 
Umfang, in  dem seine Anwendung vorgesehen is t, sondern auch durch 
den tatsächlichen Umfang seiner Verwertung eine Sonderstellung ein
nehmen. W ährend sonst ein Sachverständiger nur herangezogen werden 
darf, wenn sein Gutachten unentbehrlich ist, um zu einer richtigen 
Entscheidung zu gelangen8), so w ird  man den Maßstab der Unentbehr
lichke it fü r die Heranziehung krim inalbiologischer Gutachter n icht an
wenden können, denn sie werden vielm ehr o ft auch dann verwendet 
werden müssen, wenn der R ichter bei gleichgearteten Fällen bisher ein 
befriedigendes U rte il schon allein auf Grund der Verfahrensergebnisse 
fällen konnte. Es lieg t aber auch im  Interesse eines Ausbaues dieser 
E inrichtung, daß sie n ich t nur als ein zusätzliches Aufklärungsm itte l fü r 
jene A rten von Fällen Verwendung findet, die bisher in  der Verhand
lung allein keine restlose Aufklärung erfahren konnten. N ur durch eine 
Fülle von Materialsammlung und deren wissenschaftliche Verarbeitung 
lä.ßt sich die Grundlage fü r eine zukünftige Ausdehnung der Verwendung 
biologischer Erkenntnisse im  Strafverfahren durchführen. So werden die 
krim inalbiologischen Gutachten in  der überwiegenden Zahl der Verfahren 
gegen rückfällige Täter und gegen Gewohnheitskrim inelle eingeholt wer
den müssen.

Die umfangreiche Verwertung dieser Gutachten entspricht aber auch 
der fortschreitenden Bedeutung der Erkenntnisse auf den von ihnen 
herangezogenen Gebieten und b ring t auch in  der Strafrechtspflege die 
Ergebnisse der biologischen Forschung zu jener Geltung, die sie im  
Leben unserer Volksgemeinschaft schon hat. Die Forderung nach einer

7) Lehmann in : Das kommende Deutsche S trafverfahren, 1938. 390ff.
7a) A bgedruckt S. 343 ff. Jhrg. 29 dieser M o n a tssch rift.’
8) Krug-Schäfer-Stolzenburg: S trafrechtliche Verw altungsvorschriften, 1936.

56 ff.
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ausgebreiteten Anwendung der Gutachten is t daher auch grundsätz
licher N atur.

Dieser Sonderstellung kann man natürlich  dadurch Rechnung 
tragen, daß schon die Ausbildung der R ichter den Anforderungen 
angepaßt w ird, die sich durch die E inführung eines krim inalbiologischen 
Momentes in  das Strafverfahren ergeben. W ie w eit dies möglich is t, habe 
ich in  meinem oben erwähnten Gutachten darzutun versucht. F ü r die 
Mehrzahl der Fälle, in  denen die Gutachten Verwendung finden können, 
dürfte  eine solche, wenn auch notwendigerweise beschränkte Ergänzung 
der richterlichen Ausbildung genügen, um den R ichter in  die Lage zu 
versetzen, das Gutachten, das ja  nur einen T e il des gesamten Beweis- 
materials darstellen w ird, auf denen das U rte il beruhen soll, kritisch  
zu würdigen und selbstverantwortlich zu verwerten. Aber bei der E n t
scheidung über die Anwendung der Maßregeln der Sicherung und Bes
serung und bei der Beschlußfassung über die Strafaussetzung w ird  das 
Gutachten jedoch notwendigerweise einen so umfangreichen E influß  
ausüben, daß sich die Frage auf drängt, ob dem auch w irk lich  die Stel
lung eines Sachverständigen entspricht, der fü r die Entscheidung im  
Rahmen des Verfahrens letzten Endes unverantw ortlich is t. Gerade wenn 
Juan klare Grenzen der V erantw ortlichkeit im  Strafverfahren schaffen 
Wlll, müssen Bedenken auftauchen. In  meinem Gutachten fü r den 
krim inalbiologischen Kongreß glaubte ich, diese Frage verneinen zu 
uiüssen. Ich habe m ich aber auf die Erhebung der grundsätzlichen 
Forderung nach der E inführung sachverständiger Laienrichter be
schränken müssen, w eil die Untersuchung über die verfahrensrechtlichen 
Konsequenzen dieser Forderung im  Rahmen des deutschen S trafver
fahrens sich m it Rücksicht auf die Beschränkung des Problems auf 
nie reichsdeutsche Gesetzgebung zu einer E rörterung vo r einem in te r
nationalen Forum  n ich t geeignet h ä tte 9). Es is t die Aufgabe dieser D ar
legungen dies nachzuholen.

W ir müssen davon ausgehen, daß das von den Untersuchungsstellen 
gesammelte M aterial im  Strafverfahren nach zwei Richtungen h in  ver- 

endet werden kann. Es kann dazu dienen, die in  der Person des Täters 
besse6nen ^ oment:e seiner bisherigen verbrecherischen Handlungsweise 
lun T au ẑuklären, als dies in  der kurzen Dauer einer Hauptverhand- 

„ f  fü g lic h  ist. H ier steht die soziale, erbbiologische und krim ina l- 
des 0/-1S)< ^ e Beurteilung des Angeklagten im  Vordergrund. Die Tä tigke it 
h ilfe  d ieaĈ terS l ’-HF sich hier m it der eines Helfers der E rm ittlungs- 
m it die16?6̂ 611̂ ^ 8 ^azu dient, das Tatsachenmaterial zu beschaffen, da- 
t  .. , , ers°n  des Angeklagten rich tig  eingeschätzt werden kann. Sie 

ag a er zur Grundlage der Bestrafung überhaupt und zur S traf-
V e m ^ T T  k e*10)- Aber die Strafe, die verhängt w ird, darf nur dem 

ersc u en des Täters entsprechen, wenn auch in  diesem Rahmen das

dipcer! t>US| d*®sern- G rund sah auch der Kongreß von einem Beschluß über 
nn pUn 7  d f r  U l-  Sektion ab. S. unten S. 47 dieses Heftes.

) reisler in : E rm ittlu n g sh ilfe  und Straffä lligenbetreuung, 1937. 9 h .
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Schutzbedürfnis der Volksgemeinschaft und die verschuldeten Folgen 
der Tat zu berücksichtigen sind11). Das krim inalbiologische Gutachten 
w ird  daher in  allen diesen Fällen n icht auf die E rm ittlung  einer Prognose 
über das künftige Verhalten ausgerichtet sein. Das Schuldprinzip und die 
durch das Gesetz vom 24. Nov. 1933 verkündete Zweispurigkeit von Strafe 
und Maßregel der Sicherung und Besserung verbietet es, bei der Be
messung der Strafe, außer im  Falle der Anwendung des § 20a StGB., 
das in  der Zukunft zu gewärtigende Verhalten bei der E rm ittlung  der 
konkreten Strafe zu berücksichtigen12). Das Tatsachenmaterial, das 
der Gutachter daher auf Grund der Untersuchungsergebnisse der krim ina l
biologischen Untersuchungsstellen dem R ichter, unter Verwertung seiner 
Sachkenntnis m itte ilt, dient ihm  nur neben und gleichwertig m it vielen 
anderen Tatsachenerm ittlungen als Entscheidungsgrundlage.

Eine andere Aufgabe aber hat der Gutachter, wenn eine Anwendung 
des § 20a StGB, und in  Verbindung dam it die Verhängung einer Maß
regel der Sicherung und Besserung oder auch die bedingte Strafaus
setzung Gegenstand der richterlichen Entscheidung ist. Auch hier werden 
soziale, erb- und krim inalbiologische Begutachtung dazu beitragen, die 
Persönlichkeit des Täters aufzuklären, aber fü r das Verfahren kom m t 
es doch entscheidend auf die Prognose an, die der Sachverständige an 
Hand des gesamten Materiales auszuarbeiten hat. Es genügt also n icht, 
daß die Erforschung der Persönlichkeit ergibt, daß das wiederholte 
krim inelle Verhalten des Täters biologische W urzeln hat. Es is t v ie l
mehr Aufgabe des Sachverständigen zu erm itte ln, ob der Täter auch 
in  Zukunft eine Gefahr fü r die Volksgemeinschaft bilden w ird, so daß 
er also, sei es auf Grund charakterlicher Veranlagung, sei es auf Grund 
durch Übung erworbenen Hanges, auch in  Zukunft zur W iederholung 
von Rechtsbrüchen neigen w ird). (RGSt. Bd. 68, S. iö if f . )

Das Gesetz vom 24. Nov. 1933, dessen Textierung anscheinend im  
kommenden Strafrecht beibehalten werden so ll13), läß t fü r die Berück
sichtigung der in  der Persönlichkeit gelegenen, biologischen Grundlagen 
des künftigen Verhaltens des Täters anscheinend wenig Raum, denn es 
weist den R ichter an, die Frage, ob der Täter ein gefährlicher Gewohn
heitsverbrecher ist, nach der Gesamtwürdigung seiner drei Taten zu 
entscheiden. Aber in  der oben zitie rten  grundsätzlichen Entscheidung 
des Reichsgerichtes w ird  hervorgehoben, daß, während der B egriff der 
Gewohnheitsmäßigkeit sonst nur aus der Begehung von S traftaten abzu
leiten is t, im  § 20a StGB, dieser aus der Persönlichkeit des Täters 
geschlossen werden muß. Es bedarf also einer Gesamtwürdigung des 
Täters, dessen Taten nur richtungweisend als ein Ausdruck der Täter
persönlichkeit angesehen werden. Im  § 20a StGB, w ird  die Tatschuld 
auch unter Berücksichtigung der Zukunftsprognose bemessen14).

n ) Schäfer in : Das kommende Deutsche S trafrecht, 2. A u fl. 163ff.
12) Mezger: Deutsches S trafrecht, 1936. 56ff. A ber n ich t unbestritten !
13) Rietzsch in : Gürtner: Das kommende Deutsche S trafrecht, 2. A u fl. n 8 f f .
14) Kohlrausch: Strafgesetzbuch. 33. A u fl., 59.



Das biologische Gutachten w ird  daher in  v ie l umfassenderer Weise 
die Grundlage der richterlichen Entscheidung bilden können, als alle 
anderen Tatsachenfeststellungen des Verfahrens. Das muß letzten Endes 
dazu führen, daß es zur fast einzigen Grundlage des U rte ils w ird.

Angesichts dieser Verschiebung der Entscheidungsgrundlage von 
der Tatsachenerm ittlung im  Verfahren und deren W ertung durch den 
R ichter auf die Übernahme einer Sachverständigenprognose, muß die 
Frage aufgeworfen werden, ob dam it die bisherige Stellung des Sach
verständigen im  Strafverfahren vereinbar ist. Bisher w ird  ein Sach
verständiger berufen, wenn andere Beweism ittel n icht ausreichen, um 
zu einer Entscheidung gelangen zu können. Die Gutachten bilden also 
im  allgemeinen nur eine Ergänzung der Urteilsgrundlage. In  den ge
nannten Fällen, die die AV. vom 30. 11. 1937 hervorhebt, w ird  aber 
das Sachverständigengutachten zur alleinentscheidenden Grundlage des 
U rte ils werden und alle anderen richterlichen E rm ittlungen verdrängen. 
Dem kann die Stellung des Sachverständigen als Beweism ittel n icht 
entsprechen, denn sie würde eine unerwünschte Verschiebung der wer
fenden richterlichen T ä tigke it in  die Tatsachenfeststellung m it sich 
bringen. Bisher hat der R ichter auf Grund der Vortaten und der ge
samten Verfahrensergebnisse den Schluß gezogen, daß der Täter ein 
gefährlicher Gewohnheitsverbrecher is t. In  Zukunft w ird  er nur zu 
erklären haben, daß die vom Sachverständigen dargelegte Prognose ihn 
Überzeugt habe. Eine solche Feststellung bedeutet die B ildung der 
r ichterlichen Überzeugung durch W ürdigung eines Beweism ittels und sie 
unterliegt daher n icht der Revision15). Die Übernahme eines Sachverstän
digengutachtens bedeutet nach der herrschenden Auffassung keine der 
Revision unterliegende wertende T ä tigke it des Richters. Mezger hat in  
seinem Buch über den psychiatrischen Sachverständigen16) zwar gegen 

lese Auffassung anzukämpfen versucht und dargelegt, daß die Über
nahme des wertenden Teiles eines Gutachtens n icht bloße Tatsachen- 
eststellung sein kann. Aber die herrschende Meinung überläßt das 

gesamte Gutachten des Sachverständigen der freien richterlichen Be-
w etsw ürdigung17).

Man kann diesen Darlegungen zwar entgegenhalten, daß der R ichter, 
legt n er das Sachverständigengutachten seinem U rte il zugrunde ge- 
selb f-a t’ dlm  doch erst die juristische Form  g ib t und dam it auch eine 
bei " wertende Tätigke it entfa ltet. Dieser Einwand b le ib t aber
d a r i^  ^kCn R°rmen stehen Es lieg t doch ein wesentlicher Unterschied 
k r' ’ °u ^6r R ichter, nachdem der Sachverständige bei einem spät- 
w X me en Sittlichkeitsverbrecher die vorliegenden Merkmale des A lters- 

bat, doch noch aus den gesamten Umständen der 
a se ständig Zu ejnem U rte il darüber gelangen muß, ob der Täter

i6j L ° we~R°se n fe ld 19. A u fl., 250.
in  v ? r i e r' R ßr Psychiatrische Scahverständige im  Prozeß, 1918. 88ff.

) K G S t. 7, 425; L z  IO> 820.
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das Unrecht seiner Handlung habe einsehen können, und imstande war, 
einer solchen E insicht gemäß zu handeln, um dann auf Grund dieser 
Entscheidung zur Verurteilung oder zum Freispruch zu gelangen; oder 
ob etwa der Sachverständige seine Darlegungen dahingehend zusammen
faßt, der Täter werde m it einer an Sicherheit grenzenden Wahrschein
lichke it auch in  Z ukunft S ittlichkeitsverbrechen begehen. In  diesem 
F a ll kann der R ichter, wenn er das Gutachten n ich t als Ganzes ver
werfen w ill, nur eine Entscheidung tre ffen : Der Täter is t im  Sinne des 
Strafgesetzbuches ein gefährlicher S ittlichkeitsverbrecher. E r kann, 
wenn das Sachverständigengutachten ihn  überzeugt hat, n icht anders 
entscheiden, während gerade bei der Anwendung des § 51 StGB, die 
Selbständigkeit gegenüber der vom Sachverständigen zu klärenden 
biologischen Voraussetzung deutlich ist. Ebenso würde auch die A uf
fassung, der R ichter stünde auch in  anderen Fällen in  einem ähnlichen Ver
hältn is zum Gutachten des Sachverständigen, und es läge daher kein 
fü r die Anwendung des krim inalbiologischen Gutachtens eigentümliches 
Problem vor, übersehen, daß dies dann doch nur eine Ausnahme is t, 
während es sich hier um die Regel handelt.

Es scheint aber doch rich tiger zu sein, denjenigen, der tatsächlich 
die Verantwortung fü r einen Urteilsspruch hat, auch verfahrensrechtlich 
dam it zu belasten. Durch eine Um bildung des R ichterkollegium s kann 
dem in  der Weise Rechnung getragen werden, daß bei einer Entscheidung 
über die Verhängung von Maßregeln der Sicherung und Besserung ein 
sachverständiger Laienrichter an die Stelle eines Schöffen in  der großen 
Strafkam m er oder eines Geschworenen im  Schwurgericht zu treten 
hätte, während bei der Entscheidung über die Strafaussetzung ein 
Senat aus zwei Berufsrichtern und einem sachverständigen Laienrichter 
zu bilden wäre. Als sachverständige Laienrichter sollten besonders ge
schulte Mediziner aus der Zahl der Am ts- und Gefängnisärzte fü r die 
Dauer von n ich t über 5 Jahren berufen werden, die nach Ablauf dieser 
Zeit wieder in  ihre frühere Tä tigke it zurückkehren.

Gegen die Einbeziehung von sachverständigen Laienrichtern is t 
vor allem geltend gemacht worden, daß ihre Darlegungen der K ontro lle  
der Parteien n icht unterliegen. Dem kann dam it begegnet werden, daß 
die Entscheidungsgrundlagen an Hand des krim inalbiologischen U nter
suchungsaktes im  Verfahren bekannt gegeben werden. D ie dazu nötigen 
Feststellungen kann der Vorsitzende oder noch besser der Laienrichter 
selbst aus dem A k t treffen. Da dieser zumeist die Untersuchungen n icht 
vorgenommen haben w ird, so kann er ihre Ergebnisse m it der fü r einen 
R ichter notwendigen U nparte ilichke it prüfen. Gegebenenfalls is t auch 
die ergänzende Vernehmung des Arztes, der das Aktenstück ausgearbeitet 
hat, jederzeit möglich. Die in  der Prognose liegenden Schlüsse werden 
aber nunmehr, da sie wieder Teile des U rte ils geworden sind, durch 
Revision anfechtbar sein. D ie Parteien werden also dadurch, daß sie 
zur Schlüssigkeit der Prognose im  Hauptverfahren 1. Instanz n icht 
haben Stellung nehmen können, in  keiner Weise benachteiligt, [da sie
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ja  ihre Darlegungen im  Rahmen der Revision Vorbringen können. Auch 
früher hätten sie nur einmal Gelegenheit gehabt das Gutachten anzu
greifen, denn wenn es einmal zur B ildung der richterlichen Überzeugung 
geführt hat, war es doch gegen alle A ngriffe  einer Revision gefeit.

Bei der Anwendung des Erfahrenswissens durch den Sachverstän
digen als Laienrichter auf die Ergebnisse der krim inalbiologischen U nter
suchung haben w ir es n icht m it der unzulässigen Verwertung eines 
richterlichen Wissens zu tun , sondern m it der allgemein als zulässig 
erkannten Tatsache, daß der R ichter Erfahrenssätze auch n icht ju r i
stischer N atur verwerten kann, wenn er sie sich erarbeitet h a t18). Eine 
Schwierigkeit b ietet nur die Tatsache, daß dieses Erfahrungswissen n icht 
von allen und auch n icht von der Mehrzahl des Gerichtes gete ilt w ird, 
sondern daß ein M itg lied vorhanden is t, dessen besondere Aufgabe es 
is t, dieses Wissen zu verm itte ln. Aber dieses Erfordernis is t auch nur 
fü r den F a ll der N otorie tä t vertreten worden19). Ebenso wie auch sonst 
ein R ichter des Kollegiums durch sein Erfahrungswissen die Beiziehung 
eines Sachverständigen unnötig machen kann, so w ird  der sachver
ständige Laienrichter in  das Verfahren eingebaut werden können, ohne 
daß sich tatsächlich wesentliche verfahrensrechtliche Schwierigkeiten 
ergeben. Seine E inführung würde allein eine w irk lich  vollständige, aber 
auch kritische Verwertung der biologischen Gutachten ermöglichen und 
sie entspricht auch der oben gekennzeichneten grundsätzlichen Be
deutung der Gutachten.

I939> H . i  K app, U nfruchtbarm achung d. angeborenen Schwachsinns usw. 17

Zur Unfruchtbarmachung bei angeborenem Schwach
sinn und über ihre Bedeutung im  Kampf gegen K rim i

nalität und Asozialität.*)
Von D r. med. F ra n z  K a p p  in  Köln.

Im  Zuge der biologischen Gesetzgebung des D ritte n  Reiches is t der 
Schwachsinn in  den Brennpunkt des psychiatrischen Interesses und der 
if orschung getreten. Die Bearbeitung des Fragekreises des Schwachsinns 
U llrt  uns von selbst h in  zur Begabungsforschung überhaupt und lie fe rt 

^ t v o lL  Vorarbeiten fü r diese, von der sie einen w ichtigen Ausschnitt 
1 e t- Darauf einzugehen is t h ier n ich t der Platz.

D le Ausmerzung des angeborenen Schwachsinns durch U nfruchtbar
machung b ildet m. E. den Kernpunkt der ganzen negativen. Eugenik. 
Dieser Kam pf muß ergänzt werden durch den Kam pf gegen K rim in a litä t 
und Asozialität, also gegen den ganzen sozialen Ballast, dessen W urzeln

G raf zu D ohna: Deutsches Strafprozeßrecht, 90.
% ) Alsberg: Der Beweisantrag im  Strafprozeß, 1930. 98.

) Aus der krim inalb io logischen Untersuchungsstelle und der Sammelstelle 
eim Gefängnis K ö ln . L e ite r: Regierungsm edizinalrat D r. K app.

Mschr. f. Krimmalbiologie. 1939. H . 1. l U l f i M  2



vie lfä ltige  sind: Schwachsinn und Minderbegabung im  Verein m it 
psychopathischen Charakterfehlern spielen dabei die Hauptrolle.

Soweit dieser soziale Ballast auf erblicher Grundlage beruht, muß 
er m it in  die Maßnahmen der negativen Eugenik einbezogen werden, 
wenn unsere Bemühungen um die Wiedergesundung und Gesunderhal
tung unserer V olkskra ft auf die Dauer erfolgreich sein sollen.

Die Ausmerzung des Schwachsinns aller Abstufungen halte ich da
bei fü r v ie l w ichtiger als die Maßnahmen gegen die übrigen im  Gesetz 
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses genannten Krankheiten, ein
schließlich der beiden großen Gruppen der erblichen Geisteskrankheiten. 
Das leh rt schon die S ta tis tik , indem der Schwachsinn an Zahl alle 
übrigen Erbkrankheiten zusammengenommen bei weitem ü b e rtrifft. 
Aber das W ichtigste is t n icht dieses rein zahlenmäßige Gewicht, sondern 
vo r allem die ku lture lle  S te rilitä t des Schwachbegabten Bevölkerungs
teiles, gegenüber dem die leistungsfähige und kulturtragende und -schaf
fende Schicht des Volkes eine wesentliche Verstärkung erfahren muß.

Wenn man die Rechtsprechung der Erbgesundheitsgerichte, die Ze it
schriftenaufsätze über den Schwachsinn sowie manche Strömungen in  
der Ö ffentlichkeit verfo lgt, so kann man n icht imm er behaupten, daß 
diese w ichtige Beziehung m it der genügenden D eutlichkeit erkannt und 
danach gehandelt w ird. Man zieht die Grenzscheide des angeborenen 
Schwachsinns gegenüber der sozial und ku ltu re ll noch unbedenklichen 
und hinreichend tragfähigen verstandesmäßigen Begabung häufig er
schreckend tie f, w eit hinein in  den Bereich der Minderbegabung und 
sozialen Leistungsschwache (ich spreche n ich t einmal von den moralisch 
und ethisch defekten Psychopathen), so daß man allerschwerste Bedenken 
äußern muß. Man operiert da allzuleicht m it dem B egriff es söge 
nannten „G renzfalls“ , spricht von landläufiger oder physiologischer 
Dummheit und Beschränktheit, n im m t sie von den Maßnahmen des 
Gesetzes aus und läß t sie sich so ungehemmt sogar unter staatlichem 
Schutz fortpflanzen, obgleich jeder weiß, daß sie nie sozial tüc tigen 
Nachwuchs hervorbringen werden. Man argum entiert dabei allzu b illig , 
indem man sagt, daß man fü r sogenannte niedere Arbeiten eine gewisse 
Anzahl von Minderbegabten brauche. Selbst Dubitscher in  seinem sonst 
so ausgezeichneten Buche ve rw irft solche Gedankengänge (S. 289^:.) 
n ich t m it der wünschenswerten D eutlichkeit. H ier und da w ird  
sogar von einer „biologischen F unktion“  des Schwachsinns gesprochen. 
M. E. lieg t darin eine große Gefahr.

Man kann zunächst gegen solche Gedanken schon einiges sagen, 
was noch n icht das Wesentliche b e trifft. Dubitscher weist schon darauf 
h in : zunächst werden bei dem oder den kom plizierten Erbgängen des 
Schwachsinns fü r Generationen immer wieder neue Phänotypen ent
stehen ; w eiterhin w ird  sich auch die exogene Entstehung von Schwach
sinns- und Demenzfällen n icht sehr wesentlich einschränken lassen. Doch 
t r if f t  das n icht den Kern der Sache. Alles Leben strebt nach oben und 
n icht nach unten j und wenn w ir w irk lich  einmal keine Schwachsinnigen

j g  M onatsschrift f. K rim ina lb io log ie  u. S trafrechtsreform  *939> H . i
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mehr hätten (ein frommer W unschtraum ), dann würden die sogenannten 
niederen Arbeiten durch geistvoll gebaute Maschinen oder zweckmäßige 
Organisation auch fü r intelligentere Volksgenossen tragbar gemacht 
werden.

Bei aller Anerkennung der Notwendigkeit auch einer gewissen A uf
baustruktur des Volkes nach der Seite der Begabung werden w ir unsere 
Sorge mehr der Förderung und Vermehrung der Begabungen zuwenden, 
als daß w ir ängstlich darauf bedacht sein sollten, am entgegengesetzten 
Pol einigen „G renzfällen“  durchzuhelfen. Ich w ill dam it keineswegs 
einem rigorosen Vorgehen das W ort reden, aber es is t vie lle icht in  der 
letzten Zeit eine allzugroße Ängstlichkeit in  dieser Beziehung groß 
geworden, so daß man den B lick  auch wieder einmal nach der anderen 
Seite richten muß. Was w ir w irk lich  brauchen, is t einmal eine starke 
Begabtenschicht, und dann eine große Masse einer ausreichenden und 
gesunden Durchschnittsbegabung, aber kein Ballast. Aus den soge
nannten „G renzfällen“  entspringt wohl nie eine w irkliche Begabung, 
die eine Überleistung fü r das Volksganze b ring t, sondern im  Höchstfälle 
Masse, allermeist aber nur mehr oder weniger Ballast. W ir brauchen 
aber Begabungen, Leistungen.

Außerdem ste llt eine „wohlwollende“  E instellung in  der Frage des 
Schwachsinns m. E. ein Unrecht dar gegenüber den leistungsmäßig sonst 
hochbegabten Menschen aus den Krankheitsgruppen, die m it sehr v ie l 
größerer E xakthe it diagnostiziert und abgegrenzt werden können, als 
es beim Schwachsinn möglich is t; z. B. bei den körperlichen M ißbil
dungen, beim manisch-depressivem Irresein oder bei der Schizophrenie.

Man braucht dazu das Thema „Genie und W ahnsinn“  n icht aufzu
rollen, um feststellen zu können, daß jedenfalls häufig hochbegabte 
Genies, große Talente und bedeutende Männer in  der Geschichte sich 
spater irgendwie als krank erwiesen oder in  K rankheit verfielen oder 
aus Fam ilien stammten, in  denen solche Krankheiten vorkamen.

Es is t n icht nur ein Unrecht solchen Kranken und solchen Fam ilien 
gegenüber, sondern auch eine Torheit gegenüber dem Volksganzen, 
so che Fälle restlos der Unfruchtbarmachung zuzuführen, solange man

t  beim Schwachsinn einen strengeren Maßstab (d. h. denselben 
abei-Sta^  an êSF Man möge sich doch vor Augen halten: aus kranken, 
Uochbm T rig e n  hochbegabten Fam ilien entstehen Talente, entstehen 
Proze x8abunSen> dadurch ku lture lle  Leistungen, mag auch ein gewisser 
sogen a SatZ erbbranker Menschen dabei m it erzeugt werden; bei den 
Unfruchtb*511 ^ renMällen des Schwachsinns, die w ir allzugerne von der 
nur B 11 ,ar™acFung ausschließen, entsteht niemals Leistung, sondern 
durchs es*enMlls eine Sorte von Menschen, die m it Ach und Krach
wenn S •6 6n kommen. W ir können auf die ersteren nur dann verzichten, 
Im  "h ^ lr  Uns, ^ ertl Schwachsinn gegenüber ebenso entschieden einstellen. 
Gesam t^H 'lk  5011 W*r m b Zahlen von 2 bis 6% Schwachsinnigen in  der 
w ir l C3i° kerung operieren und diese Zahlen anerkennen, dann müssen

auc en M ut haben, die Folgerung aus diesen Zahlen zu ziehen
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und einen entsprechenden Prozentsatz zur S terilisation zu bringen. Es 
w ird  nun hier und da gesagt, daß die Unfruchtbarm achung der geistigen 
Erkrankungen keinen F o rtfa ll von Begabungen bewirke. Es erscheint 
m ir noch n icht bewiesen, daß diese optim istische Meinung (die auch von 
Rüdin und Bürger-Prinz geäußert w ird) ohne Einschränkung rich tig  is t; 
gewiß sind die geistigen Erkrankungen (insbesondere die Schizophrenie 
und das manisch-depressive Irresein) keine besonderen „W urzeln“  der 
hohen Begabung, aber sie sind doch häufig m it ihnen loser oder fester 
ve rknüp ft; und selbst Bürger-Prinz sagt ja  gerade im  H inb lick auf die 
vielen psychopathologisch gezeichneten Hochbegabten, daß — abge
sehen von besonders Begnadeten — der Mensch alles bezahlen müsse, 
was er an besonderer Auszeichnung den Mitmenschen gegenüber besitze.

Aus a ll diesen Gründen halte ich fü r eine klarere L in ie  bei der Stel
lung der Diagnose „angeborener Schwachsinn“  fü r nötig. Die Abgrenzung 
des angeborenen Schwachsinns is t im  Grunde schon lange keine rein 
psychiatrische Angelegenheit mehr, sondern es spielen da mehr und 
mehr auch Übereinkunft, Gewohnheit und Brauch m it, n icht zuletzt 
auch der W ille  des Gesetzgebers, der dem B egriff des angeborenen 
Schwachsinns In h a lt und Begrenzung g ib t. (Auch beim § 51 StGB, 
stellen w ir ähnliche Überlegungen an, wie jeder weiß und in  den ein
schlägigen Werken nachlesen kann). N atürlich  sprechen psychiatrische 
Wissenschaft und Erbforschung überall ein sehr gewichtiges W ort m it, 
sie liefern die wissenschaftlichen Vorarbeiten und legen die Leistungsfähig
ke it der Wissenschaft dar; insofern is t ihre Aufgabe eine ausschlag
gebende; bei fließenden Übergängen bestim m t der W ille  des Gesetz
gebers die Grenze fü r die Praxis. Man is t sich offenbar hier und da 
noch n icht genügend k la r in  diesen grundsätzlichen Überlegungen. Man 
kann n icht einen genauen wissenschaftlichen B egriff des Schwachsinns 
herausschälen und die einzelnen Formen sauber unterscheiden; man 
kann n icht der Rechtsprechung die Stellung der Diagnose zumuten, das 
is t n icht ihre Aufgabe. M it Abstimmungen k lä rt man keine wissenschaft
lichen Fragen, ebensowenig wie man durch Abstim mung die Notwendig
ke it einer Operation feststellen kann. S innvoll kann man nur handeln, 
wenn man sich frag t: Was w ill der Gesetzgeber m it dem Gesetz über
haupt bezwecken?, und: Wen w ill er m it dem Ausdruck „angeborener 
Schwachsinn“  erfassen? W ir müssen antworten: E rfaß t werden sollen die 
erblichen Zustände der M inderleistungen auf dem Gebiete der verstandes
mäßigen Begabung und ihrer Voraussetzungen, soweit sie alle in oder 
in  Verbindung m it andern eugenisch unerwünschten Zuständen die 
Volksgemeinschaft mehr belasten, als es, die Gesamtheit dieser Fälle 
betrachtet, auf die Dauer tragbar erscheint: Es is t also dabei zu berück
sichtigen auch die Gesam tstruktur des Begabungsaufbaus des Volkes. 
Es fallen n icht nur die deutlich Oligophrenen darunter und die erblich 
bedingten symptomatischen Schwachsinnigen und die erblichen Demenz
fälle des Kindesalters (soweit sie fortpflanzungsgefährlich sind), sondern 
auch die sonstigen Leistungsschwachen des Lebenskampfes bei irgendwie
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Minderbegabten. Also die Schwachbegabten Ballastexistenzen, Faulenzer, 
Arbeitsscheuen, D irnen, Zuhälter, Landstreicher, also Asoziale a ller A rt, 
sowie auch K rim ine lle , endlich auch Menschen m it Teildefekten auf dem 
Gebiete der Inte lligenz oder ih rer Voraussetzungen. Grenzfälle aus sonst 
guten Fam ilien sind natürlich  anders zu bewerten als re la tiv  höher
stehende M itglieder aus stark m it M inderwertigen durchsetzten Fam ilien 
oder aus Fam ilien m it durchweg niedrigstem sozialem Leistungs
niveau.

Der B egriff des Schwachsinns um faßt auch die Verbindung 
zwischen amoralischer und asozialer E instellung auf psychopathischer 
Veranlagung, auch wenn die intellektuellen Leistungen „n ich t wesent
lich  unter das M ittelm aß“  absinken; ferner äußert sich m itun te r 
auch der Schwachsinn selbst im  Mangel am Aufbau moralischer Be
griffe , in  Abstum pfung des ethischen Gefühls und groben Charakter
fehlern ; es entscheidet eben (nach de Crinis) das Ergebnis der Beurteilung 
der Gesamtpersönlichkeit in  ihren in tellektuellen Leistungen, in  ihren 
seelischen W erten und in  den charakterlichen Veranlagungen.

Ob man die reinen asozialen Psychopathen m it ethischen Defekten 
(„m oralisch“  Schwachsinnige), aber m it ausreichender in te llektue lle r Be
gabung (also auch K rim inelle) unter den B egriff des (angeborenen) 
Schwachsinns fassen darf, erscheint m ir allerdings mehr als zweifelhaft, 
obwohl ich die Erfassung dieser Psychopathen fü r nötig halte; ohne 
Ergänzung des Gesetzes w ird  dies wohl (tro tz des Kommentars von Gütt- 
Rüdin-Ruttke) n ich t ohne Vergewaltigung des Schwachsinnsbegriffs 
möglich sein.

Aus dem alten psychiatrischen Schwachsinnsbegriff hat der Ge
setzgeber, über diesen hinausgehend, fü r die Zwecke der eugenisch- 
rechtlichen Praxis den B egriff des „angeborenen Schwachsinns“  ge
schaffen. Unsere Aufgabe is t es, entsprechend dem W illen des Gesetz
gebers im  Rahmen des Begriffs, aber auch ihn vo ll ausschöpfend, m inder
wertiges E rbgut auszumerzen. „M ilde “  w ird  hier sehr le icht zum Un
recht. Der psychiatrische B egriff des Schwachsinns ste llt nichts E inheit- 
iches dar; w ir müssen zunächst einmal ausscheiden die verschiedenen 

emenzformen des Kindesalters (Dementia in fan tilis , Enzephalitisfolgen 
usw.), ferner Fälle von erworbenem Schwachsinn (durch Entw icklungs- 
d ie skh 11̂ 11’ ange^ orene Lues, oder durch frühkindliche Kopfunfälle, 
scheid ! tru k ttlrm äßig häufig doch etwas von den Demenzformen unter- 
A rt ( t f ')> endlich auch die symptomatischen Schwachsinnsformen aller 
u A ? 1. lrn rnißbildungen, bei amaurotischer Id io tie , bei Kretinism us

n i. aacL dieser Ausgliederung b le ib t eine Kerngruppe zurück: 
Die Oligophrenie Weygandts.

schiedpC T,S'e ^  eiLLch nichts E inheitliches, es g ib t da sicher ver- 
Begabung ü b e ^11 ^  ̂ ererLun&> entsprechend den Verhältnissen bei der

K rauv ii^e  • ^ er Schwachsinn (die Oligophrenie) überhaupt keine 
ei im  eigentlichen Sinne dar, sondern nur die eine äußerste



Seite der Begabung, deren anderer Pol die höchste Begabung is t (analog 
den Verhältnissen bei der Körpergröße). Paul Schröder hat ähnliche 
Gedankengänge geäußert.

Is t das aber so, dann w ird  die Frage der Grenzziehung besonders 
schwierig, und es is t letzten Endes Aufgabe des Staates und der po li
tischen Führung, auf Grund der von der Wissenschaft gebotenen E r
kenntnisse die Grenzziehung jedenfalls ungefähr anzudeuten, um danach 
einen bestimmten begabungsmäßigen S trukturaufbau des Volkes sicher
zustellen. Um diese Grenzziehung herum is t es dann Aufgabe des Gerichts 
zu variieren, je  nach dem W ert der Gesamtpersönlichkeit.

Außer der Oligophrenie verschiedenster Gradausprägung fallen auch 
die symptomatischen Schwachsinnsfälle und frühkind lich  entstandenen 
Demenzformen unter das Gesetz, soweit ihre Grundlagen erblicher 
N atur sind.

Es gehören aber h ierhin auch Einzeldefekte und Störungen der 
Voraussetzungen der Intelligenz, wie auffallende Rechenschwäche, iso
lie rte  Schreib- und Lesestörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Ge
dächtnisstörungen, übermäßig starke und rasche Ermüdungserschei
nungen und dadurch bedingte Leistungsausfälle und dergleichen, wenn 
sie erblicher N atur sind und eine entsprechende Auswirkung auf die 
Gesamtpersönlichkeit haben oder in  eine im  übrigen erblich wenig w ert
volle oder gar m inderwertige Persönlichkeit eingebaut sind.

Besonders w ichtig  is t das, wie im m er wieder zu betonen is t, bei 
den Asozialen und K rim inellen. In  der letzten Tagung der K rim ina l
biologischen Gesellschaft in  München im  Herbst 1937 haben Dubitscher 
und Mezger über die Erfassung von K rim inellen durch das Gesetz zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses gesprochen.

Beide Vortragende haben sich im  wesentlichen m it statistischen 
Auswertungen der bisherigen T ä tigke it der Erbgesundheitsgerichte in  
bezug auf K rim ine lle  beschränkt, so daß das Ergebnis wenig befriedigt.

Es g ilt h ier einen m utigen S chritt weiter zu tun. Bedauerlich ist, 
daß w ir über den A n te il von Schwachsinnigen am Verbrechen bisher so 
wenig wissen. Die bei Dubitscher genannten Zahlen einiger Autoren sind 
m. E. noch vollkommen unzureichend, um darüber ein klares B ild  zu 
geben. Wenn w ir das haben wollen, dann müssen w ir uns n icht auf 
den Schwachsinn allein beschränken, sondern den begabungsmäßigen 
Aufbau des Verbrechertums überhaupt studieren. E rst wenn man das 
tu t, kom m t man zu wertvollen Gesichtspunkten und Ergebnissen. 
Ohne eine zahlenmäßige Darstellung bereits wagen zu können, sehen w ir 
dann, wie in  sehr vielen Fällen eine schwache Begabung ausschlaggebend 
oder wesentlich m itbe te ilig t is t an dem V erfa ll in  K rim in a litä t. W ir 
erleben da, zunächst eindrucksmäßig (was noch durch genaue U nter
suchungen unterbaut werden muß), dasselbe, was w ir schon früher von 
den U nfa ll- und Rentenneurosen und dem Alkoholismus wußten, daß 
unter dieser Klasse von Menschen besonders viele Schwachsinnige (und 
wohl noch mehr schwach Begabte, auch In fa n tile  und Antriebslose)
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sich befinden, daß also doch offenbar bei den Minder- und Schwach
begabten gewisse (intellektuelle) Steuerungs- und Ausgleichsmöglich
keiten versagen, die bei den Gutbegabten ausreichend wirksam sind 
(auch bei den Psychosen Schwachsinniger liegen analoge Verhältnisse 
vor).

Wenn w ir uns auf diesen Standpunkt stellen, dann werden w ir, 
um eugenisch eine wirksame Verbrechensbekämpfung durch Ausmerzung 
erreichen zu können, den B egriff des Schwachsinns bei K rim inellen und 
Asozialen weiter fassen müssen (die andern Erbkrankheiten des Ge
setzes kommen bei der Verbrechensbekämpfung durch eugenische Aus
merzung kaum in  Betracht). Es is t m. E. notwendig, da auch die M inder-, 
Schwach- und Mäßigbegabten in  den B egriff des angeborenen Schwach
sinns im  Sinne des Gesetzes einzubeziehen und die Anforderungen an 
das soziale Verhalten sehr v ie l stärker zu betonen als bisher. N ich t erst 
S traflisten m it io  und mehr Nummern, sondern auch schon ein paar 
Fälle w iederholter kleiner K rim in a litä t, auch sogenannte Gelegenheits
k rim in a litä t oder gar M ilieukrim ina litä t, die häufig nur auf eine man
gelnde Steuerung infolge n ich t ausreichenden Inte lligenz zurückzuführen 
is t, müssen da genügen, um bei schwacher Begabung Schwachsinn 
anzunehmen; im  gleichen Sinn is t Arbeitsscheu, Parasitentum, D irnen- 
und Zuhältertum , auch übermäßige Inanspruchnahme der öffentlichen 
W ohlfahrtseinrichtungen zu werten, soweit dies den Ausdruck des Ver
sagens dem Leben gegenüber darstellt. W ir müssen bei diesen Fällen 
den alten klinischen B egriff der (mehr eindrucksmäßig erfaßten) D eb ilitä t 
wieder hervorholen, den w ir in  den alten Krankenblättern bei Reaktionen, 
Versagungszuständen, Trinkern usw. finden und ihn  selber früher o ft 
angewandt haben, obwohl w ir bei diesen Menschen bei der schematischen 
klinischen Intelligenzprüfung fast durchschnittliche Antwortleistungen 
finden. Trotzdem  is t es rich tig , da von D eb ilitä t zu reden.

W ir werden uns natürlich  dabei bemühen, bei dem allgemeinen 
..E indruck“  andere B ilder und Verhaltensweisen differentialdiagnostisch 
auszuschalten, wie w ir sie bei P rim itiven, Ungebildeten, ungeschulten 
Landkindern, schwunglosen und antriebsarmen Vollsinnigen usw. finden. 
W ir werden uns auf der andern Seite auch bemühen müssen, den „E in 
druck“  der D eb ilitä t noch zu unterbauen, einmal aus dem Lebensgang, 
dann auch durch andere Objektivierungen, z. B. aus der seelischen Dis
harmonie, der Neigung zu mangelhafter Gefühlsbeherrschung, aus der 
A rt zu reagieren (Trotzreaktionen, kindliche Überheblichkeit, die in  
^emem Verhältnis steht zum W ert der eigenen Leistung usw.), aus der 

o to rik  (mangelhafte Beherrschung des Körpers, ungeschliffene, unge
hobelte Bewegungen usw.). A lle  diese Beobachtungen können zusammen
genommen den E indruck der Minderbegabung und (bei entsprechen- 

er Lebensgestaltung dam it) des Schwachsinns einigermaßen ver- 
objektieren.

Bei allem muß der B lick  auf die Gesamtsippe und deren Bewertung 
gehen. Dabei erscheint es m ir, um das h ier einmal zu betonen, überhaupt
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rich tig  zu sein, in  der praktischen T ä tigke it der Erbgesundheitsgerichte, 
dam it natürlich  auch der Antragsteller, von dem bisherigen Brauch, 
E inzelfälle zu bringen, die nur zufällig einmal hier und da m iteinander 
Zusammenhängen, abzugehen und mehr und mehr (aus Anlaß des Einzel
falles) die Gesamtsippe zu erfassen und m it möglichst v ie l Gliedern vor 
das Erbgesundheitsgericht zu bringen; nur so können w ir auf die Dauer 
das Größtmögliche erreichen.

Ich  sehe davon ab, nun noch hier eine Kasuistik zu bringen, die 
bei einer kurzen Darstellung kaum zu einer überzeugenden Beweis
führung ausreichen würde, ich  glaube aber, im  Vorstehenden das, worauf 
es ankommt, genügend deutlich gesagt zu haben. Es handelt sich bei 
allem n icht darum, schranken- und uferlos auszumerzen, aber doch die 
Möglichkeiten des Gesetzes auszunutzen, seinen Sinngehalt zu erfüllen 
und eine gleichmäßige Behandlung aller Krankheitsgruppen des Gesetzes 
zu erzielen.

L i t e r a t u r .
de C rin is, in  Pietvuski-de C yin is: G erichtl. M edizin. G erichtl. Psychiatrie. 

B e rlin  1938. — Dubitscher: D er Schwachsinn (Bd. x des Handbuchs der E rb k ra n k 
heiten.) Le ipz ig  1937.— Gottschaidt: Ü ber die Vererbung von In te lligenz u. Cha
rakte r, Fortschr. E rbpa tho l. 1. Jg., H . i ,  1937' —  G ütt-Rüdin-R uttke: Gesetz zur V er
hü tung  erbkranken Nachwuchses. M it  E rläuterungen. 2. A . München 1936- —  
Luxenburger: Persönlichkeit u. rassenhygienische Auslese. Ö ff. Gesdh.dienst. 
2. A ., S. 97 (1936). —  R itte r: E in  Menschenschlag. Le ipzig  1937. —  H . A . Schmitz: 
Ü ber „angeborenen Schwachsinn“  im  Sinne des Gesetzes erbkranken Nach
wuchses. Ö ff. Gesdh.dienst. 3. A ., H . 16 (1937)- —  Staemmler: Das Problem 
der E rbkranken  u. der asozialen Fam ilie  und ih re r Behandlung. V o lk  und Rasse.
13. Jg., H . 2 (1938). —  Stum pft: E rbanlage und Verbrechen. B e rlin  1935- —  
Weygandt: Der jugendliche Schwachsinn. S tu ttg a rt 1936. —  Dubitscher und 
Mezger in  „ M it t .  der K rim in a lb io l. Gesellschaft“  Bd. 5 Graz 193^-

Fä lle .
Zur Bewertung der Zeugenaussage über Erlebnisse im  Stupor. D ar

gestellt an einem Fall. Von Prof. D r. Adalbert Gregor in  Heilbronn.
Vor 3 Jahrzehnten hatte ich Gelegenheit m it experimentell-psycholo

gischer Methode in  einem Falle von schwerem katatonen Stupor die Auffassung 
von Reizen zu studieren1). Durch Registrierung der Atm ung eines 25 jährigen 
Mädchens, das wochenlang regungslos in  der K lin ik  lag und m it der Sonde 
gefüttert werden mußte, war festzustellen, daß es sprachliche Äußerungen 
auffaßte. D ie spätere Exploration nach Lösung des Stupors bestätigte das 
durch das Experim ent gewonnene Resultat.

In  einem in Karlsruhe von m ir beobachteten forensischen Falle kam es auf 
die Glaubwürdigkeit von Aussagen an, welche ein 15 % jähriger Junge, an dem 
offensichtlich ein Sittlichkeitsverbrechen verübt worden war, nach Ablauf 
eines Stupors über die Person des Täters und dessen Handlungen machte.

i) Gregor, A ., und Zaloziecki, A ., Diagnose psychischer Prozesse im  Stupor. 
Sommers K lin ik  fü r  psychische und nervöse K rankhe iten , 1907.
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Der Kaufmannslehrling B. wurde verhaftet, weil er dringend verdächtig 
erschien, daß er sich zur Unzucht habe verleiten lassen. Nach Meldung der K rim i
nalpolizei wurde am 26. 7.1937 morgens bei der Fremdenkontrolle eines Gast
hauses in  einem Zimmer ein 41 jähriger Mann und ein Knabe gefunden, der 
vollständig nackt im  Bette lag. Beide wurden festgenommen und nach dem 
Büro der Kripo verbracht. Eine Vernehmung B.s war nicht möglich, da er 
auf keine der an ihn gestellten Fragen eine Antwort gab. Auf längeres Zureden 
waren von ihm lediglich seine Personalien zu erfahren. Am Nachmittag tra f 
sein Bruder ein, dem es auch nicht gelang, B. zu sprachlichen Äußerungen 
zu veranlassen. Wegen Verdachts, daß er unter Zeithypnose stünde, wurde 
ein Arzt des Gesundheitsamtes geholt, der das Bestehen einer solchen aus
schloß. Im  übrigen stellte er fest, daß eine Verletzung der Afterschleimhaut 
vorlag, die auf Vornahme unsittlicher Handlungen schließen ließ. B. wurde 
ins Untersuchungsgefängnis gebracht, wo ich mich weiter m it ihm befaßte. 
Als seine Vernehmungsfähigkeit wieder gegeben war, wurde er am 5. 8. 1937 
vom Jugendrichter vernommen und machte positive Angaben über perverse 
Handlungen, des m it ihm verhafteten Mannes (Saugen am Gliede und A fter
verkehr). Dem psychiatrischen Sachverständigen wurde die Frage nach der 
Zurechnungsfähigkeit B.s und der Glaubwürdigkeit seiner Zeugenaussagen 
gestellt.

Z u r  V o rg e s c h ic h te .
D er V a te r von B. g ib t an, daß sein Sohn 8 Klassen Volksschule besucht habe 

und seit O ktober 1936 als K aufm annslehrling tä t ig  sei. V o r 6 Wochen habe er 
einen Zustand von W illen los igke it gezeigt, der vom  Chefarzt des Krankenhauses P. 
als Pubertätsstörung aufgefaßt wurde. In  dieser Ze it habe er sich m it seinen 
Angehörigen n ich t un terha lten  und nu r sehr wenig gesprochen. A m  17. 7. 1937 
sei er m it 20 andern H itle rjungen  in  das Zeltlager nach P rien abgegangen. Der 
H itle rjunge  M., der m it B. zusammen aus dem Zeltlager entlassen wurde und m it 
ihm  bis K arlsruhe fuh r, äußert sich dahin, daß B. auf der Reise d. h. vom  24. 7. 
1937 an m it ihm  nichts mehr gesprochen habe; schon im  Lager habe er ein sonder
bares Wesen an den Tag gelegt, so daß man ihn  als geistesgestört be trachte t habe.

Ä r z t l i c h e r  B e fu n d .
B. wurde zum erstenmal von m ir am 29. 7. 1937 im  Gefängnis I  untersucht 

und nach Gefängnis I I  in  Gem einschaftshaft gelegt. E r  zeigte damals ein ge
bundenes starres Wesen, einen ratlosen B lic k  und die U n fäh igke it zu sprach
lichen Äußerungen. Z u r Nahrungsaufnahme mußte er veran laß t werden, auf 
Geheiß schrieb er auch seinen Namen. Nach Angabe des Zellengenossen h a t er 
am 1. 8. 1937 einzelne sprachliche Äußerungen gemacht. A m  3. 8. 1937 erschien B. 
bereits wesentlich freier, sprach langsam, zeigte freundliche Miene, lächelte.

s ' varen von ihm  einige Angaben zu erhalten, das Gedächtnis wies aber eine 
au ^allende Lücke auf von der Ze it an, als er das Zeltlager verlassen hatte . A m  
4- . 1937 w ar das Gedächtnis w ieder im  wesentlichen vorhanden, B . sprach
reier, w ar nur in  einzelnen Punkten zurückhaltend. D ie E xp lo ra tion  wurde dem 

jugen  rich te r überlassen, welcher sie am 5. 8. vornahm . B. erschien dabei stärker 
be emm als im  Gefängnis und machte seine Angaben nu r äußerst stockend und 
au anges und vieles Zureden. E r äußerte sich dabei ziem lich eingehend über 

as an 1 m ausgeführte S ittlichkeitsverbrechen. Später sagte er dem Referenten, 
a , Slc“  Gedanken darüber mache und Bestrafung fü rch te ; er w ird  beruh ig t 

Un + n f 1 ?ra0h R ücksprache m it dem S taatsanwalt baldige Entlassung in  Aussicht 
ges e . Von seinem Zellengenossen is t zu erfahren, daß er S tim m en h ö rt und 

arau reagiert; er g laubt, daß sein Name gerufen werde und geht an die T ü r 
un erw arte t hinaus gelassen zu werden. In  diesem Sinne la u te t auch eine Mel-



düng des Personals w eil B . als R eaktion  auf das Stimmenhören aus dem 
Fenster rie f.

6. 8. 1937 etwas starre M im ik  aber offen und zugänglich. Nach anfänglicher 
Hem m ung kom m t er im m er mehr in  F luß, so daß eine eingehendere E xp lo ra tion  
möglich ist. E r  erzählt, daß er zuhause schwerm ütig gewesen sei, weiß aber keinen 
Grund dafür. E r  konnte seine gewöhnliche A rb e it n u r m it Anstrengung verrichten. 
A ber schon auf der F a h rt ins Lager sei er fröh lich  gewesen, im  Lager selbst 
,,zu lus tig “ , d o rt habe er n ich t gefolgt, zu v ie l gesprochen, beim  A n tre ten  ,,ge
sell w abe lt". D er Lagerle iter ließ ih n  deshalb S tra f exerzieren und meldete ihn  
beim  Lagerführer. Dieser habe ih n  am 26. 7. aus dem Lager entlassen, er sei 
nach München und habe sich zur Gebietsführung begeben, um  Weiterreisen zu 
können. Nach 2 Tagen habe er 10.—  RM . Geld fü r  die B ahn fah rt bekommen, 
die 8.30 RM. kostete. Inzw ischen habe er m it seinem Kameraden M . München 
angesehen. B . fü h r t auch einige der bekannten Sehenswürdigkeiten an. A m  
28. 7. sei er von München weggefahren, um  3 U h r nach U lm  gekommen, habe 
das M ünster besichtig t und d o rt übernachtet. A m  29. seien sie weitergefahren, 
ha tten  sich in  S tu ttg a rt nu r kurze Ze it auf gehalten. Je tz t sei er n ich t mehr fidel, 
sondern schwerm ütig gewesen, ans Lager habe er n ich t m ehr gedacht, es war 
ihm  „a lles  W u rs t“ . In  Karlsruhe is t er am Abend angekommen, h ier w ar am 
Bahnhof großer Betrieb, er kannte sich n ich t m ehr aus, ve rlo r am H auptbahnhof 
seinen Kameraden, der Zug ging fo r t und er wußte n ich t m ehr w e ite r; er besaß 
noch 1.50 RM . und ha tte  Hunger, er w o llte  auf dem Bahnhof bleiben und nächsten 
Tag fo rtfahren. E r sei dann in  der Nähe des Bahnhofs herumgegangen und bei 
einem Manne, der Lose verkaufte , stehen geblieben. E inem  H e rrn  der sich ihm  
näherte, sagte er, daß er .hier übernachten w ollte , w orauf ihm  dieser anbot, ihn  
m itzunehm en und veranlaßte, sein Gepäck auf der Bahn einzustellen. Sie seien 
dann in  Karlsruhe herumgegangen und als es dunkel wurde, in  ein L o ka l zum 
Essen eingekehrt. (Dem Jugendrichter h a t B. in  Übereinstim m ung m it den 
Angaben des angeklagten Mannes als Speise Knödel genannt.) D er H e rr habe 
W ein, er selbst aber nichts getrunken. D ann seien sie in  eine Herberge, er war 
müde und w o llte  schlafen; sie bekamen ein Z im m er angewiesen und zogen sich 
aus, er ha tte  noch die H it le r  jungenun ifo rm  an. Der H e rr habe ih m  auch noch 
das Hem d ausgezogen, er b lieb nu r in  der Turnhose, welche ih m  jener spater 
auch noch auszog. A ls er einschlief, habe der H e rr sich auf ih n  gelegt, er habe 
gesagt „gehen Sie fo r t oder ich ru fe ". Später legte er sich w ieder m  sein B e tt, 
dann schliefen sie r ic h tig  ein. A m  nächsten Morgen sei die K rim ina lpo lize i ge
kommen, der H e rr zog sich rasch an, „e r  w ar flin k e r“ . „W e n n  ich es nu r gleich 
gesagt hätte, ich habe m ich aber geschämt.“

E r habe gar nichts gesprochen, w e il er es n ich t gekonnt. W eitere E inzel
heiten insbesondere Vernehmung durch die Polizei, A m ts rich te r und der A u f
e n tha lt im  ersten Gefängnis sind ihm  unk la r. E r  e rinnert sich auch n ich t des 
Referenten, der sich d o rt m it ihm  befaßte, gesehen zu haben. Von selbst kom m t 
er im m er wieder darauf zurück, daß er der Polizei gegenüber n ichts geredet habe, 
„s ie  mußte m ich fü r  störrisch halten, b in  so dum m  gewest, daß ich nichts angeben 
konn te “ . E r  hä tte  sich n ich t mehr ausgekannt. A u f die Frage, ob er schwer
m ü tig  w ie frühe r e inm al gewesen, an tw orte te  er „ ja  so in  der Lage“ . A u f der 
Polizei sei er untersucht worden, dann „ in s  K äste l“  gesperrt. A n  die folgenden 
Tage ha t er nu r eine dunkle, unbestim m te E rinnerung, er verwechselt den 
Referenten m it einem Gefangenen, dessen Zellengenosse er einen Tag war, er 
bezeichnet diesen als „e inen guten K e r l“ , w e il er ihn  g e fü tte rt habe. A n  den 
D irek to r, den er ku rz  gesehen, e rinnert er sich, weiß auch von Verwandtenbesuch, 
er habe dabei n ich t v ie l gesprochen. E r kom m t wieder auf die Polizei zurück, 
„w enn  ich auf alles A n tw o rt gegeben hätte , wäre die Sache längst fe rtig “ . E r 
habe n ich t geredet, w e il er „ke ine  rechte Courage ha tte “ , er konnte es „n ic h t 
verdauen“ , w e il er noch n ichts m it der Polizei zu tu n  gehabt habe. 7. 8. 1937- 
Steife M im ik , anfangs noch etwas gehemmt, kom m t aber bald in  F luß, sprich t
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gem ütlich  in  adäquater Weise an, en tw icke lt H um or, m acht im  ganzen einen 
anständigen, ehrlichen, unverdorbenen E indruck.

K örperlich  is t B. seinen Jahren entsprechend entw icke lt, es besteht eine 
le ichte (Pubertäts-) Strum a, pectus carina tum  (H ühnerbrust), sonst keine ab
normen Befunde.

Von den Angehörigen abgeholt.

G utachten.
Die psychiatrische Auffassung des Falles geht dahin, daß bei B. nach 

Verlassen des Zeltlagers ein Stupor zur Entwicklung gelangte, der seine volle 
Ausprägung durch den Schrecken über das Erscheinen der Polizei erreichte. 
Es handelt sich dabei zweifellos um einen Zustand krankhafter Störung der 
Geistestätigkeit, die nosologische Auffassung muß vorläufig noch in  Schwebe 
bleiben. Bedeutsam ist, daß ein Bruder des B. einen ähnlichen Zustand m it
gemacht hat und er selbst vor einigen Wochen in leichterem Grade stuporös 
war. Als Reaktion darauf scheint er in einem Zustand der Exaltation geraten 
zu sein, welcher die Entlassung aus dem Zeltlager zur Folge hatte. Die von 
anderer Seite gegebene ärztliche Erklärung ist nicht ausreichend. Hysterie, 
Epilepsie, manisch-depressives Irresein sind auszuschließen. Die Entwicklung 
von Schizophrenie muß im Auge behalten werden.

Die forensische Frage in  bezug auf die Zurechnungsfähigkeit B.s ist dahin 
zu beantworten, daß ihm für die Zeit der Tat der Schutz des § 51 Abs. 1 zusteht. 
Die im Zuge befindliche geistige Störung war in  der Nacht vom 26727. 7. 1937 
bereits so weit vorgeschritten, daß B. damals nicht mehr imstande war, das 
Unerlaubte der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.

Für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Aussagen B.s sind folgende 
Momente ins Treffen zu führen:

1. Der als Stupor bezeichnete abnorme Seelenzustand schließt nach allge
meiner ärztlicher Erfahrung die Fähigkeit, Wahrnehmungen zu machen 
und sie im  Gedächtnis zu behalten, nicht aus.

2. Der Stupor hat nach den Aussagen B.s zu schließen, erst m it dem Er
scheinen der Polizei seinen Höhepunkt erreicht. Damit stimmt die Tat
sache überein, daß nach Lösung des Stupors die Erinnerung bis zu diesem 
Zeitpunkt lückenlos und geordnet war; die Tat fie l also noch in  eine Zeit, 
in welcher die Aufnahme von Eindrücken keine wesentliche Beeinträch
tigung erfahren hatte. Erst für die Folge sind Ungenauigkeiten und Lücken 
festzustellen. Die hier gemachte Beobachtung über etappenweise Wieder
kehr der Erinnerungen sind von psychopathologischem Interesse.

3- Auch für diese zweite Epoche haben die Eindrücke keine Entstellung 
erfahren, insbesondere sind keine wahnhaften Bildungen nachweisbar. 
Aus B.s Bericht über objektive Vorkommnisse dieser Zeit ist zu ent
nehmen, daß ihm von Vorgängen in seiner Umgebung vieles entgangen 
ist, er deutet seine Eindrücke aber nicht um und produziert keine 
falschen Erlebnisse.

4- Die Halluzinationen bzw. Illusionen, die darin zu sehen sind, daß er 
im Gefängnis sich von Angehörigen gerufen glaubt, erklären sich als 
Ausfluß der Erwartung eines angekündigten Besuches und dem Drange 
nach Entlassung. Sie berechtigen aber keinesfalls zum Zweifel an der 
richtigen Auffassung und Wiedergabe von Erlebnissen.
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Die zweite der an den Sachverständigen gestellten Fragen ist somit dahin 
zu beantworten, daß die Zeugenaussagen B.s glaubwürdig sind.

Das Verfahren gegen B. wurde eingestellt und der Marin, der ihn miß
braucht hatte, zu i  Jahr Gefängnis verurteilt.

Sprechsaal.
Schizophrenie und M ord.

Eine kritische Auseinandersetzung m it dem gleichnamigen Buch von Dr. med.
Nikola Schipkowensky1).

Von Prof. Dr. med. Hans Bürger-Prinz in Hamburg.

Dr. Schipkowensky geht in seinem Buch von der These aus, daß der 
schizophrene Mord eine einheitliche Dynamik besitze. Dieses Morddelikt er
folge nämlich unter der W irkung der destruktiven Tendenz der Psychose, 
die den Kranken gesetzmäßig in die unheimliche Getriebenheit eines Schwan
kens zwischen Selbstmord und Mord versetze. Es sei die Schwäche oder das 
vollständige Fehlen des instinktiven Widerstandes gegen den Mord, welche 
die Mordtaten ermöglichten. Die Begriffe Mord, Totschlag und Tötung werden 
nicht im  juristischen Sinne gebraucht.

Im  ersten Kapitel des Buches erfolgt eine Auseinandersetzung m it der 
psychoanalytischen Theorie des Todestriebes, nach der der Mord nichts anderes 
wäre als der Todestrieb, der durch die A k tiv itä t der Sexualtriebe von seinem 
natürlichen Streben nach Vernichtung des Individuums zu anderen Objekten 
abgelenkt werde. Demgegenüber w ird betont, daß Fortpflanzung, Wachstum 
und überhaupt die Macht schöpferischer Kräfte keine Rettungsmittel des 
Lebens vor dem Tode seien, sondern daß diese Kräfte weitaus größer und 
beherrschender seien als die vernichtenden und zerstörenden Tendenzen im 
Menschen und in der ganzen Natur. Die schaffenden Kräfte entspringen dem 
Leben selbst, die zerstörenden aus der Umwelt.

Das 2. Kapitel beschäftigt sich m it „Traum  — Psychose — Mord“ . 
Es wird auseinandergesetzt, daß der Schlaf eine hochentwickelte, vervoll- 
kommnete Form der Lebensintroaktivität bei Lebewesen m it differenzierterem 
Nervensystem darstellt. Das Träumen sei die In troaktiv itä t der Seele, die 
Wachheit ihre extroverse A k tiv itä t. Im  Traum spielten sich alle Erlebnisse 
in der anschaulichen Form des unmittelbarem, gegenwärtigen Erlebens ab. 
Eine erfolgreiche Liquidation von Psychotraumen sei also nur unter Wieder
herstellung des Ereignisses im unmittelbaren, gegenwärtigen Erleben möglich 
und nicht m it seiner Wiederherstellung in  der Vergangenheit. Das quälende 
Wiedererleben von Psychotraumen sei also nicht der Ausdruck eines Wieder
holungszwanges oder des Todestriebes {Freud), sondern alle Träume wieder
holten sich eben so lange, bis die ihnen zugrunde liegenden Erlebnisse liqu i
diert seien. In  der Psychose trete die scharfe Disharmonie der psychischen 
Ganzheit dadurch in  Erscheinung, daß sich die kranke Persönlichkeit nicht 
nur der Traumpsychismen bemächtige sondern auch auf das Wirkungsfeld 
des Ichbewußtseins übergreife. Die extroverse A k tiv itä t des Individuums

!) Verlag Ju lius Springer, B e rlin  1938, 186 S. Brosch. RM . 18.— .
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werde ganz oder teilweise von der psychotischen Persönlichkeit erobert und 
der W irkung der archaischen Biopsychismen unterworfen, was unter normalen 
Verhältnissen nie stattfinde.

Die eindeutig mordgestaltende W irkung eines Traumes fand der Verf. 
in seinem Material nur einmal. E r beschreibt den traumhaften Ausnahme
zustand eines Kranken, der in einem „Dämmerzustand zwischen Wachen und 
Träumen“  eine „Stimme oder Einflüsterung“  erlebt, daß sein Vater ihm und 
seinem Werke nach dem Leben trachte. Wenn er sein Werk retten wolle, 
müsse er den Vater erschlagen. Der Verf. bringt dann noch ein weiteres Bei
spiel dafür, wie die von der Psychose überwältigten Traumfunktionen in die 
Wachheit durchbrechen und für längere oder kürzere Zeit das Bewußtseins- 
feld erobern. Es handelt sich um einen Kranken, der 1 y2 Jahre m it seiner 
Geliebten in einer Phantasieehe lebt. In  einer Weise, die der Kranke „halb 
ein Denken — halb ein B ild  sehen“  nennt, sieht er die Geliebte in  allerlei 
sexuellen Szenen vor sich. E r sieht sie dann auch plötzlich in  bildlicher Schärfe 
m it einem soeben von ihm in ihren Hals gestoßenen S tile tt vor sich stehen. 
Die Determination für den realen Vollzug der Handlung ist mehrdimensional. 
Der Kranke w ill seine Männlichkeit zeigen; die Untreue des geliebten Mädchens 
bestrafen; der Stich ist der einzige Weg, m it der Geliebten nochmals zu 
sprechen; er ist auch ein Doppelselbstmord, der nichts anderes für den Kran
ken bedeutet, als eine Abart des Leidens und eine Versöhnung. Der Verf. 
stellt fest, daß die Absicht eines Geliebtenmordes bei dem Kranken nie auf
tauchte. Erst die Psychose habe durch die in die Wachheit durchbrechende 
Traumfunktion — „Stichphantasie“  — den mehrdimensionalen und wider
spruchsvollen Aufbau der Tat gestaltet.

E in 3. Kapitel bietet eine „Naturgeschichte des Mordes". Der Verf. 
spricht dort von der Mordfähigkeit als einer instinktiven Bereitschaft, ver
bunden m it entsprechender Geschicklichkeit, einen Menschen zu töten. Diese 
Mordfähigkeit sei dem prim itiven wie dem Kulturmenschen als letztes M ittel 
im Daseinskampf zum Schutz des individuellen und des Artlebens gegeben. 
An einer anderen Stelle sagt der Verf., daß Mordfähigkeit die biopsychische 
Bereitschaft und die damit verbundene Geschicklichkeit sei, jemanden zu 
töten. E r greift in  diesem Kapitel auf ethnologisches Material zurück.

Ein weiteres Kapitel „Schizophrenie und Mord“  bringt eine Darstellung 
der psychiatrischen Literatur. Die Schizophrenen stellten die größte Gruppe 
der geisteskranken Mörder dar. In  den Jahren 1906—1937 wurden der Dar
stellung nach in  der Münchener K lin ik  44 wegen Tötung oder Mordverdachts 

ngeklagte beobachtet. Unter diesen wurde in  17 Fällen eine Geisteskrank
ei festgestellt, und zwar bei 15 eine Schizophrenie. Die katamnestischen 

b '^ r t  Ungen crSa^en. daß sich in  11 Fällen die Diagnose Schizophrenie 
a igte. Es gebe einen aktiven schizophrenen Verbrechertypus, das sei der 

sc izop rene Mörder. Damit wendet sich der Verf. gegen Stumpft, der einen 
Setzei r?nen ^ er'Jrechertyp nicht anerkennen w ill. Auch Birnbaum und 

e ze_ vertreten die Anschauung, es gebe keinen schizophrenen aktiven 
nmine en yp. j m Gegensatz zu der Behauptung Birnbaums, der aus dem 
ergang der großen K rim inalitä t eines Gewohnheitsverbrechers in die 

v aga e rim inalität das Einsetzen der Schizophrenie herauslas, glaubt der 
er . eststellen zu können, daß umgekehrt die Mordtaten von schon früher 

asozia en Typen erst m it dem Abschluß der unterirdischen Entwicklung des 
rozesses zusammenfielen. Der „re in  schizophrene Mord“  werde von Person-
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lichkeiten begangen, deren präpsychotischer Charakter keineswegs als k ri
m inell betrachtet werden dürfe. Bei allen „re in  schizophrenen Mordtaten 
sei der Ausweg zur eigenen Rettung durch den Mord an einem anderen Men
schen klar vorgezeichnet. Wetzet stellte an seinem Material fest, daß in  keinem 
Fall die „M ordtat als Reaktion auf das m it Grauen bemerkte und zum Selbst
mord und Familienmord treibende Auftauchen der Psychose“  aufzufassen 
sei. Der Verf. meint, daß von einer Reaktion auch keine Rede sein könne. 
Damit sei aber die Frage nach der wahnhaften Auswirkung der Psychose 
nicht berührt, welche den Kranken zum Selbstmord und zum Mord als einer 
psychomotorischen Umsetzung der Getriebenheit zur Selbstvernichtung treibe. 
Eine solche Getriebenheit könne nicht bestritten werden. Ihre monumentale 
Auswirkung trete besonders klar in Erscheinung bei den tödlich verlaufenden 
Katatonien {Stander), die eine höchst konzentrierte Verdichtung allen schizo
phrenen Geschehens seien. E r führt dann weiter aus, daß es bei der Schizo
phrenie eine feste Proportion zwischen der fortschreitenden Verödung des 
natürlichen Verbundenseins m it der Umwelt und der wahnhaften In te r
pretation gebe, die der Kranke über jene Veränderungen entwickelte. Je 
stärker der Kranke sich aus der Realität ausschalte, desto mehr entdecke 
er die Urheber seines Krankseins in der Außenwelt „durch das Wiederauf
treten archaischer Biopsychismen“ . E r führt dann sehr eingehend den von 
Gaupp beschriebenen Lehrer Wagner an (ohne zu bedenken, daß Gaupp 
gerade in  diesem Fall jede schizophrene Wesensstörung ablehnt. Ref.). Er 
erwähnt dann weiter einen Fall Raeckes: Der induzierte Bruder einer schizo
phrenen Frau schießt einen Gendarm nieder, der die Familie verhaften soll. 
Der Verf. meint hierzu, daß die Induktion der Wahnideen selbstverständlich 
nur bei solchen Personen erfolgen könne, die erbanlagemäßig geeignet seien, 
sich in  die psychotischen Gebilde eines anderen Kranken einzufügen. Da
durch werde die latente Psychose, welche sich von allein wahrscheinlich nie 
so deutlich ausgewirkt hätte, in  einen Schwung versetzt. (Die klinische E r
fahrung über das induzierte Irresein gibt zu dieser Behauptung keinen Anlaß. 
Ref.) Aus der Unheimlichkeit der eigenen oder der Umweltveränderungen 
entsprängen die Selbstmordabsichten aller schizophrenen Mörder. Die Psy
chose treibe sie entweder in den absoluten Autismus des lodes oder in den 
krankhaften Autismus. Die gerade Linie eines schizophrenen Mordes führe 
also von der Selbstmordfertigkeit über die krankhafte auf dem Boden des 
Kampfes zwischen ih r und dem Selbsterhaltungstrieb entstandene Unruhe 
zur Entsperrung der Mordfertigkeit.

Um dieses zu illustrieren, führt er einen Fall an (Fall 1), bei dem die 
Diagnose Dementia präcox aufgebaut w ird auf tiefen Veränderungen des 
Affektlebens sowie auf dem Fehlen des natürlichen Strebens aller Menschen 
durch Bildung und Arbeit emporzusteigen und der schweren Unruhe, die 
bald zu sinnlosen Reisen, bald zu Selbstmordgedanken führt, und die sich 
endlich in  dem Mord an einem Unbekannten entlade. Der Kranke schrieb 
noch viele Jahre später Briefe, die zwar stark rationalistisch und in der Aus
drucksweise recht abstraktiv sind, die dabei aber eine erstaunliche Selbst
einsicht verraten. Der Kranke selbst sagt, daß er nicht m it Sicherheit an
geben könne, welches Motiv ihn bei seiner Tat führte, „w ar es, daß ich meine 
Selbstmordgedanken doch noch verwirklichen wollte, oder wollte ich das 
Geld zur Rückfahrt zu meinen E ltern“ . (Er schoß einen Mann nieder und 
nahm ihm Geld ab.) Der Verf. meint hierzu, daß der Kranke also seine Selbst-
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mordabsicht dadurch verwirklichte, daß er einen anderen Menschen umbrachte. 
(Der 2. Teil des Satzes hat aber ebensoviel Wahrscheinlichkeit für sich. Ref.) 
Die Briefe zeigen nach der Ansicht des Verf. eine Selbstentfremdung und 
registratorische Analyse, die die Schizophrenie klar erkennen ließen. Ange
merkt sei, daß sich der Kranke selbst als „gewissermaßen das Opfer der 
ärztlichen Prognose“  bezeichnet. (! Ref.)

Als eine weitere Gruppe schizophrener Mordtaten charakterisiert der 
Verf. Mörder, bei denen wiederum die gerade Linie: Selbstvernichtungsdrang 
— Verschiebung des Vernichtungsdranges auf jemand Anders — Mord, die 
echten Unterlagen bilden. Hinein spiele aber auch eine oberflächlich ver
laufende, verständliche Gestaltung. In  dem ersten Fall, den er hierzu bringt 
(Fall 2), verwendet er eine Beschreibung des Kranken, „ich  bekam plötz
lich einen andauernden, unwiderstehlichen Drang nach Mord“ , die der Kranke 
ungefähr 15 Jahre nach der Tat brachte. Fall 3 beschreibt eine Frau, die ihr 
zwei Monate altes Kind tötete und zwar zur Zeit einer depressiven, ratlosen, 
insuffizienten Verstimmung, in der das Kind als untragbare Belastung erlebt 
wird. Einige Jahre später macht sie eine erneute psychotische Veränderung 
durch m it viel paranoiden Inhalten (über deren Ausgang nicht berichtet 
wird. Ref.). Beide Krankheitsphasen werden als schizophrene Schübe ange
sprochen. Die Ausrede der Kranken, sie habe sich deshalb das Leben nicht 
genommen, weil sie ihren Mann zu sehr liebe, verdeckt nach der Deutung 
des Verf. unter normalpsychologischen Zusammenhängen die Auswirkung des 
Selbsterhaltungstriebes einerseits und die durch die Tötung des Kindes er
reichte Abschwächung der Getriebenheit zum Selbstmord andererseits (eine 
Sachlage, die durchaus nichts spezifisch Schizophrenes darstellt. Ref.).

In  einem weiter berichteten Fall (Fall 4) erwürgt ein Kranker seinen 
Vater, „der Vater sei sofort aus dem Bett gesprungen und habe den Sohn 
angreifen wollen. D. macht das L icht wieder aus und erwürgt in dem sich 
abspielenden Kampf den Vater“ . (Ganz unabhängig davon, daß es sich um 
eine Schizophrenie handelt, ist auch hier der Mord ohne eine bestimmte 
Situation, die sich zwar im Verlauf der Psychose des Sohnes einstellt, aber 
doch in der A rt ihrer Gestaltung von dieser Psychose ganz unabhängig ist, 
nicht denkbar, zumal der Vater als schwer abnorm, „ausgesprochener Chole
riker“  geschildert wird. Ref.)

Im  5. Fall handelt es sich um einen jungen Mann, der verspätet puber- 
tierend es nur zu sehr schüchternen Beziehungen zu einem Mädchen bringt. 
Es handelt sich um den oben erwähnten Fall m it der „Stichphantasie“ . Die 
Deutung des Verf., daß der Kranke sich die lebendige Verbundenheit m it 
dem Kosmos durch Anbetung und Liebe irgendeiner Madonna zu erhalten 
versuche, und daß diese Madonnenverehrung als Frühsymptom einer psy
chotischen Sperrung anzusehen sei, ist nicht einsichtig, da es sich hier doch 
um eine nicht allzu seltene psychopathische Situation handelt. Wenn es sich 
schon auffällig häufig bei den Fällen des Verf. um Psychosen handelt, bei 
denen charakterliche Entwicklung und psychotischer Prozeß lückenlos inein
ander übergehen, so kann doch nicht in der rückläufigen klinischen Deutung 
jeder charakterliche Zug als psychotisch gewertet werden, sondern es 
bleibt dann nur die klinische Feststellung, daß der zeitliche Ausbruch der 
Psychose nicht fixierbar ist. Übrigens wurde später bei diesem Kranken auch 

wie uns scheint m it guten Gründen — lediglich das Vorliegen einer Psy
chopathie angenommen.
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F a ll 6 is t früher schon von Mikorey publiziert worden. Eine ledige Ver
käuferin schießt ihren Geliebten auf dessen eigenes Verlangen nieder. Die
K o n flik ts la g e  selbst is t v ö llig  norm alpsychologisch ve rs tänd lich . D e r V e rl.
m eint, die Verschiebung des Liebesverhältnisses auf die Ebene des befohlenen 
Selbstmordes aus dem nichtigen Grunde, w eil der Geliebte eine geldlic 
besser gestellte Heiratskandidatin hatte, sei als Ausbruch der Psychose zu 
betrachten. (N im m t man hinzu, daß der Geliebte sich zwischen den Frauen 
n ich t entscheiden konnte, und schließlich die Aufgabe der Heiratsmoghchkeit 
fü r die M örderin eine schwere Niederlage bedeutete, so erscheint an dieser 
S ituation nichts Psychotisches. Ref.) Der Mord erfolgte f  A lkohoka^ch 
wobei die Mörderin zum Selbstmord den Entschluß n ich t fand. Der Verf. 
m eint, daß der Rausch hier nur ein M itte l sei, um den durch die Psychose 
schon abgeschwächten aber doch noch regsamen W iderstand gegen den Mord 
zu überwinden. Die Aussichtslosigkeit des letzten Liebesverhältnisses sei fü r 
die Täterin ein an und fü r sich v ie l zu schwacher Beweggrund fü r den Doppel
selbstmord als dem einzigen Ausweg aus dieser S ituation gewesen nachdem 
sie in  ihrem  Vorleben solche Erfahrungen w iederholt ohne besondere Schwierig
keiten überlebt habe. (Alle Liebesverhältnisse bestehen aber m bezug au 
einen bestimmten Partner. Es is t eben der d ritte  Partner unter Umstanden 
etwas vö llig  anderes als seine Vorgänger. Ref.)

An Hand von F a ll 7 w ird  auseinander gesetzt, wie es Übergänge gebe 
vom rein schizophrenen Mord zu jener Gruppe von Kranken deren Tat auf 
einem mehrdimensionalen Beweggrund zu entstehen scheine Es handelt sich 
um einen Kranken, der einen Freund ermordete und der auf der einen Se 
nicht wußte, warum er es ta t, auf der anderen Seite die Beweggründe doch 
kennen wollte. Der Verf. m eint, daß sich hieran k  assisch die Zwiespa tig - 
ke it der prämorbiden und der psychosischen Persönlichkeit ausspreche. (Die 
Spannung: Wissen —  Nichtwissen — s te llt zweifellos ganz unabhängig von 
der Schizophrenie eine Einstellungs- und Erlebnisform
triebhaft oder a ffektiv  unterbauten Verbrechen häufiger findet, ja  darüber 
hinaus eine normale Situation. Ref.)

In  einem weiteren F a ll (Fa ll 8) w ird  dargestellt wie die weitgehende 
psychotische Persönlichkeitsumwandlung, die es weder dem n ersuc er noc 
der Kranken erlaube, irgendwelche verständlichen Zusammenhänge zwisch 
Tat, Psychose und Persönlichkeit zu entdecken. (Also kein schizophrene 
Mord, sondern paradox gesagt, der Mord einer Schizophrenen, wo ei sic 
die Tat in  nichts von der U nverständlichkeit der übrigen sc uzop ren 
Sym ptom atik unterscheidet. Ref.)

F a ll 9 illu s trie rt den Mord eines Tagelöhners an seinem Arbeitskame
raden, auf den sich das paranoide System des Kranken als Träger konzen ner 
Die Deutung des Verf. is t: „das Opfer w ird  umgebracht als Verkörperung 
der destruktiven Tendenz der Psychose“ . (Die T a t selbst is t unschizop ren, 
denn getötet w ird  der verm eintliche Bedrücker und Verfolger. Schizophren 
is t der Wahn selbst und seine Zentrierung, um eine bestimmte Person, in  
diesem F a ll handelt es sich um einen auch sonst krim inellen Schizophrenen.

Ref Im  Falle 10 handelt es sich um einen Buchbinder, der wegen eines E in- 
bruchdiebstahls Haftinsasse war, und der im  Gefängnis einen Mord- und 
Fluchtversuch ausübte. Das Absterben der lebendigen Verbundenheit des 
Kranken m it der W elt vernichte alle lebenspositiven K räfte , darunter auch
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den instinktiven Widerstand gegen den Mord. Dadurch sei es zu erklären, 
daß der Täter ka ltb lütig  das Leben eines Kriegsinvaliden opfern wolle, um 
die Freiheit wiederzuerlangen, indem er einen Gefängniswärter niederschlug 
und ihn drosselte. Die Tat stehe auf psychotischer Unterlage, obwohl sie 
andererseits normalpsychologisch verständlich zu sein scheine. Daß die Tat 
vie l mehr aus der psychotischen Unruhe als aus der beabsichtigten Flucht 
entstehe, sei besonders auch aus der auf die Tat folgenden lahmen Haltung 
klar ersichtlich. Als nämlich ein anderer Aufseher hinzukam, begab sich der 
Täter wieder in  seine Zelle zurück. (Nicht das Abbrechen der A k tiv itä t als 
solches erscheint nur bei einer Schizophrenie möglich, sondern höchstens die 
A rt der Gestaltung dieses Aktivitätsabbruches. Ref.) Die psychotische Un
ruhe, so deutet der Verf., sei nichts anderes als die Spannung vor der nahenden 
Gefahr der destruktiven Psychose.

Fall i i  berichtet über einen Kranken, der seiner Frau eine Stichver
letzung beibrachte. E r entwickelt im Verlauf von starken Erregungszuständen 
eine unwiderstehliche Trunksucht, der er in  den erregungsfreien Zeiten nicht 
unterlag. Der Verf. sagt selbst, daß diese Tat von der geradlinigen Charak
teristik  des schizophrenen Mordes nichts an sich habe. (Und das bei einem 
Kranken, der als sicher schizophren betrachtet wird. Ref.)

Als letzte Gruppe bringt der Verf. Mörder, deren Taten nicht nur normal
psychologisch verständlich sind sondern auch ohne jede psychotische Beein
flussung entstehen könnten. Hier w irkt sich seiner Meinung nach die Psychose 
lediglich dadurch aus, daß der normale Widerstand gegen den Mord abge
schwächt oder ausgeschaltet wird. Als ersten Fall (Fall 12) bringt er den 
Mord einer 59jährigen Frau an ihrem Ehemann, die an einer paranoid- 
paraphrenen Alterspsychose leidet. Ob es w irklich einen grundsätzlichen 
Unterschied zwischen Schizophrenien und solchen Alterspsychosen gebe, läßt 
der Verf. dahingestellt, gibt aber zu, daß der klinische Ablauf der Psychosen 
ziemlich verschieden sei. Später spricht er aber doch von einer latenten 
schizophrenen Struktur, die durch organische Veränderungen des Nerven
systems in Erscheinung trete. (Der weitere klinische Verlauf zeigt, daß es 
sich nicht um eine progrediente Psychose handelte, sondern wahrscheinlich 
um eine paranoide Reaktion im Zusammenhang m it bestimmten Lebens
umständen und Altersveränderungen. Ref.)

Schließlich zeigt der Verf. an einem weiteren Fall (Fall 13) auf, daß 
man an der klinischen Diagnose Zweifel hegen müsse, wenn bei einem an
scheinend schizophrenen Krankheitsbild sich ein Mord m it nichtschizophrener 
Prägung ereignet. Es handelt sich um eine Arbeiterin, die m it ihrem unehe
lichen n  Monate alten Kinde ins Wasser geht. Während sie selbst gerettet 
wird, geht das Kind zugrunde. Sie zeigte nach der Tat eine psychische 
Veränderung, die dem Leser als Reaktion auf den gegebenen schweren Kon
flik t auflösbar erscheint. Die Analyse des Falles faßt der Verf. in der Formel 
zusammen: zeigt das Zustandsbild eines Täters schizophrenes Gepräge, so 
darf man die Diagnose Schizophrenie nicht stellen, wenn die Tat an sich 
keinen psychotischen Charakter in engerem Sinne trägt. (D. h. im Sinne der 
vom Verf. aufgestellten Grundthesen. Ref.) Diese Meinung illustrie rt er noch 
an einem weiteren Fall (Fall 14). Die Position w ird noch weiter dahingehend 
ausgebaut: es ist, wenn ein schizophrener Mord vorliegt, tro tz der zweifel- 

aften oder sogar sicheren Diagnose einer Psychopathie z. B. zu erwarten, 
aß die Weiterentwicklung des Krankheitszustandes sich als ein schizophrener 

Mschr. f. Krim inalbiologie. 1939. K . 1. 3



Prozeß entpuppt. Die in der L iteratur hierhergehörigen zahlreichen Fälle 
vermehrt der Verf. noch um einen weiteren (Fall 15). Schließlich versucht 
der Verf. noch, an einem weiteren Fall darzutun, daß der schizophrene Tot
schlag noch mehr irrational, uneinfühlbar, unverständlich und unheimlich 
sei als der schizophrene Mord. Der Mord sei der Abschluß der endgültigen 
Umwandlung der prämorbiden Persönlichkeit durch die Psychose. Der Tot
schlag komme bei solchen Kranken vor, deren psychotische Entwicklung 
durch einen irreparablen Endzustand abgeschlossen sei.

Zu den wichtigsten Kennzeichen schizophrenen Mordes gehört nach der 
Meinung des Verf. auch das Wohlbefinden des Täters, sein Genießen des 
ersehnten Glückes nach der Tat! Dem kranken Täter fehle die Einsicht 
in die Schwere seines Verbrechens, es fehlen Gewissensbisse und Reue, eine 
zureichende emotionelle Bewegung im H inblick auf die eigene Zukunft. E r 
führt dann noch weiter den Mord eines Jugendlichen an (Fall 17), der alle 
äußeren Merkmale einer schizophrenen Gewalttat aufzeigen soll und tro tz
dem keine Auswirkung einer Psychose sei, weil eine Psychose nicht vorliege, 
und auch die Tat selbst in ihrer S truktur und Dynamik m it dem rein schizo
phrenen Mord nichts gemeinsam habe.

Für die Bedeutung der einzelnen Stadien des Krankheitsprozesses im 
H inblick auf ihre Beziehungen zu Mordtaten führt der Verf. aus, daß die 
Delikte niemals unm ittelbar nach dem feststellbaren Einsetzen der Psychose 
verübt wurden. Erst die allmählich wachsende, unerträgliche Spannung 
zwischen der prämorbiden.und der psychotischen Persönlichkeit schaffe die 
Voraussetzungen. Zahlenmäßig überwiegen unter den schizophrenen Mördern 
nach den Feststellungen des Verf. solche, deren präpsychotische Persönlich
keiten keine verbrecherischen Neigungen verraten.

Es ist häufig schwierig, den komplizierten, oft auch schwer verständ
lichen Ausführungen des Verf. zu folgen. Deshalb hielt sich das Ref. weit
gehend an dessen eigene Formulierungen. Aus den kurzen Anmerkungen ist 
schon ersichtlich, daß w ir die Darlegungen des Verf. zumal in seinen Grund
thesen nicht für überzeugend halten. Das Arbeiten m it Begriffen wie „M ord
fertigkeit“  und die Belastung der klinischen Analyse der Fälle m it der Dis
kussion analytischer Theorien erscheint überflüssig und unnötig komplizierend. 
Der „rein schizophrene Mord“  scheint auch der Darstellung des Verf. nach 
immer noch die völlig unableitbare, unverstehbare Tat zu sein, während im 
übrigen die Taten zwar aus bestimmten Motivreihen heraus erfolgen, diese 
selbst aber durchaus nicht notwendig im Verlauf einer schizophrenen Psychose 
auftreten müssen.

Es würde zu weit führen, sich m it den einzelnen, sehr interessanten 
theoretischen Ansätzen des Verf. auseinanderzusetzen. Angemerkt sei nur 
noch, daß es nicht notwendig ist, drang- und triebhaft bestimmte Erlebnis- 
weisen, also Erleonisformen von einfacher Struktur „archaische Biopsy- 
chismen" zu heißen. Man muß rückläufig doch feststellen, daß der Vergleich 
schizophrener m it sog. archaischen Erlebnisformen sehr wenig zur tieferen 
Aufklärung der Schizophrenie hinzugetan hat. Auch beim Vergleich psycho
tischer Strukturen m it dem Traum bzw. dem Einschlafdenken ist doch zu 
sagen, daß es sich hier weitgehend nur um Modellversuche handeln kann. 
Dem von dem Verf. zitierten ethnologischen Material wäre m it Leichtigkeit 
anderes gegenüberzustellen, aus dem man die gegenteiligen Schlüsse ziehen 
könnte. Eine Auseinandersetzung m it der analytischen Theorie des Todes
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triebes müßte tiefer angesetzt werden; denn die Formel, daß die zerstörenden 
Kräfte des Lebens aus der Umwelt stammen, ist zu einfach. Daß im Trieb
haften ein sehr konservatives, ein Beharrungsmoment steckt, das nach 
der Wiederherstellung eines bestimmten Zustandes hintendiert, ist doch wohl 
nicht zu bezweifeln. Dieses Moment gibt den Boden ab für Haltungen und 
Erlebnisformen, die von Gewohnheiten an bis zum Zwang zur Wiederholung 
bei Anankasten eine Fülle menschlicher Handlungs- und Daseinsweisen um
schließt. Wenn die Deutungen des Verf. auch sehr abstraktiv sind, so muß 
man ihm doch dankbar sein für die Unterbreitung eines sehr interessanten 
Materials und eine Diskussionsführung, die eine Fülle von Problemen auf
w irft und zum Nachdenken und Überprüfen anregt.

Zur Frage der Rückfallprognose.
Bemerkungen zu der Arbeit von Meywerk in  dieser Mschr. 1938 S. 422—444. 
Von Reg.-Med.-Rat Dr. G erecke, Leiter der kriminalbiologischen Untersu
chungsstellen bei dem Zuchthaus Gollnow und dem Jugendgefängnis Naugard.

Jede junge Wissenschaft — und die kriminalbiologische Forschung ist 
sogar einer der jüngsten Zweige — bedarf immer wieder der kritischen Über
prüfung insbesondere ihrer Methodik, um nicht in Sackgassen zu geraten. 
Und so sind auch die von Meywerk veröffentlichten Ergebnisse der Prognose
stellungen an dem Hamburger Material grundsätzlich zu begrüßen und von 
großem Wert, wenn sie auch bezüglich ihres Resultates geradezu nieder
schmetternd sind.

Nachdem auch in  den von Schiedt bearbeiteten bayerischen 500 Fällen die 
Voraussagen völlig versagt haben, muß jeder Unbefangene zu der Überzeugung 
von der absoluten W ertlosigkeit der durch kriminalbiologische Untersuchungen 
gewonnenen Prognosen kommen, und es liegt die Gefahr nahe, die ganze K ri
mmalbiologie in ihrer derzeitigen Arbeitsweise abzulehnen.

Is t eine solche pessimistische Einstellung gerechtfertigt?
Ich glaube, daß Meywerk in  seiner sonst sehr objektiven und kritischen 

Darstellung zu wenig klar zum Ausdruck bringt, daß die Untersuchungs
methoden, aus denen die veröffentlichten Prognosestellungen resultierten, 
m it der verfeinerten Methodik der heutigen kriminalbiologischen Forschung 
kaum noch zu vergleichen sind.

Liegen doch die sowohl von Schiedt als auch von Meywerk nachgeprüften 
ai^. ersuc*mngen alle vor 1933, größtenteils noch wesentlich länger zurück,

, ln <“jner Zeit, als die Anfertigung kriminalbiologischer Gutachten noch 
m^ en Kinderschuhen steckte. Sippentafeln wurden wohl in keinem Fall

ngezogen, erbbiologische Kenntnisse sowie eigene praktische Erfahrung 
a'1 , eiTJ eI>iete der Rückfallprognose fehlte den Untersuchern. Der Stufen- 
s ra vo zug beherrschte vielerorts (wobei Bayern aber ausdrücklich aus- 
zune men ist) die Gemüter m it der Devise: der Mensch ist gut, jedes Kind 
w ir a s Lngel geboren und nur durch die Umwelt und ihre sozialen Miß- 
s an e zum Verbrecher; die Erfolgsaussicht erzieherischer Maßnahmen wurde 
daher stark überbewertet.

• ^'erner s'n^ inzwischen eine Fülle von Veröffentlichungen erschienen, die 
es ]edem ermöglichen, sich in die Grundzüge der Kriminalbiologie einzu- 
ar eiten und an dem reichen Erfahrungsschatz anderer fortzubilden. Die

3*
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Methodik ist weitgehend ausgebaut und verfeinert, und wenn auch noch 
viel zu tun übrig bleibt, so ist doch heute schon der weniger Geübte m it 
einem Rüstzeug ausgestattet, das ihm erlaubt, in die Tiefe der verbrecherischen 
Persönlichkeit einzudringen.

Die heutigen Prognosen werden nicht mehr ausschließlich auf Grund 
irgendwelcher unklarer, gefühlsmäßiger, stark subjektiv gefärbter Beurtei
lungen gestellt, sondern durch Sippenforschung, fleißiges Sammeln und 
Zusammentragen von Tatsachenmaterial, gründliche Durchsicht des ganzen 
bisherigen Lebensweges, eingehende psychische Untersuchung, Prüfung der 
Verhaltensweise usw. von Untersuchern untermauert, die fast alle eine mehr oder 
weniger lange eigene Erfahrung auf diesem Gebiete besitzen.

Ein weiterer Grund für die zahlreichen falschen Prognosen liegt m. E. 
darin, daß die damals untersuchten Fälle zum großen Teil nicht ausgesprochen 
endogen bedingte Schwerkrimmelle oder andererseits reine Zufallsverbrecher 
betrafen. Die dazwischen liegenden fließenden Übergangsformen machen aber 
auch heute noch bei der exakten Beurteilung die größten Schwierigkeiten, 
wieviel mehr mußten die damaligen Untersucher gerade bei diesen zahlreichen 
Grenzfällen versagen!

Jeder Anfänger sollte seinen Blick zunächst ausschließlich an den viel- 
fach rückfälligen, ganz eindeutigen Gewohnheitsverbrechern schärfen, um 
sich immer wieder die verschiedensten kriminogenen und abartigen Wesens
züge, die erbbiologischen Voraussetzungen und den psychischen Gesamt
eindruck dieser restlosen Versager einzuprägen, und sich dann erst Schritt 
für Schritt nach gründlicher Einarbeitung zu den weniger eindeutigen Typen 
vorwagen. Diese Arbeitsweise hat daneben noch den Vorteil, in  relativ kurzer 
Zeit eine Bestandsaufnahme aller hochgradig minderwertigen Sippen unseres 
Volkes m it dem Ziel der Unschädlichmachung des einzelnen und der sippen
mäßigen Ausmerze aus dem Erbstrom vorzunehmen.

Je mehr w ir uns bei der Prognosestellung von den beiden Polen — hier 
anlagebedingter, psychopathischer Schwerkrimineller oder völlig asozialer 
Schmarotzer, dort K onflik t- oder Zufallsverbrecher — der M itte nähern, um 
so schwerer ist die Beurteilung der zukünftigen Lebensbewährung, da zu
nehmend Umwelteinflüsse eine entscheidende Rolle spielen, die w ir oft bezüg- 
hch ihrer Emwirkungskraft und Richtung gar nicht vorhersehen können.

r eiaet der Zufallsverbrecher seine moralische Niederlage häufig erst aus 
einmaliger, schwerster Konfliktssituation heraus, so ist auf der gleitenden

6c r gt Staltlf  GruPPe derjenigen m it ganz leichten Charakter- 
defekten schon bei teils mehr, teils weniger schweren Umweltschäden oder 

ersuchungen bereit, m it einer verbrecherischen Handlung zu reagieren; die 
daran anschließenden Typen versagen oft schon im normalen Lebenskampf 

End® steht da" n der schwerkriminelle Psychopath und Gesellschafts- 
der s(dbst unter den besten Umweltbedingungen sich nicht einzuordnen 

und sein .Leuen zweckmäßig zu gestalten vernicig
Es ist leicht verständlich daß w ir nur bei den Gruppen von Rechts

brechern, die bezüglich ihrer Charakterstruktur in der Nähe der beiden End
pole stehen eine sichere Prognose stellen können. Dazwischen liegt ein breites 
Band der Skala das immer mehr einzuengen die Aufgabe verfeinerter Unter
suchungsmethoden und zunehmender Erfahrung ist. Es kommt alles darauf 
an, durch gründliche Prüfung, Untersuchung und Differenzierung die Ursachen 
des Kriminellwerdens zu klären und die Bedeutung abartiger Wesenszüge
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bei dem Probanden zu erfassen, um die Zahl der „Fraglichen“  möglichst 
klein zu halten. In  diesem Bestreben dürfen w ir andererseits nicht so weit 
gehen, w irklich unklare und fragliche Fälle gewaltsam in die Rubrik „günstig“  
oder „schlecht" zu pressen, da hierdurch naturgemäß der Wert und die 
R ichtigkeit unserer Prognosestellung leiden muß.

Über 60% fragliche Prognosen, wie sie Exner und Meywerk nach dem 
Burgess-Schiedtschen Schlechtpunkteverfahren errechnen, lassen diese Methode 
jedoch als wenig brauchbar erscheinen, abgesehen davon, daß auch die Zahl 
der Fehldiagnosen noch nicht restlos befriedigen kann.

Was dürfen w ir überhaupt von einer Prognosetafel erwarten?
Eine Einordnung komplizierter seelischer Vorgänge in eine Tabelle und 

die Mechanisierung psychischen Geschehens hat zweifellos manche Schatten
seiten, sie kann aber doch besonders dem weniger Geübten vielleicht manchen 
wertvollen Anhaltspunkt geben und die Exaktheit seiner Diagnosestellung 
erleichtern. Letztlich muß aber doch nach Berücksichtigung aller Unterlagen 
und Gegebenheiten der in tu itiv  empfundene Gesamteindruck die Grundlage 
für die prognostische Beurteilung abgeben.

Tabelle der R ückfa llsw ahrschein lichkeit.

Merkmal Prozent- Punkt- Ausprägungsgrad
zahl wert (m it 1— 4 zu m ultiplizieren)

i . G em ütsarm ut . . . IO von innerer B indungslosigkeit an E lte rn 
haus und A rbe itsp la tz  bis zur ausge
sprochenen Gemütskälte.

2. Haltschwäche . . . 8 von Mangel an W illensb ildung, Z ielstre
b igke it, Ausdauer und le ich ter Beein-
fluß ba rke it bis zur vö lligen H a ltlos igke it.

3. sonstige psycho- z. B. geltungssüchtig, fanatisch usw. je
pathische Züge . . . 7 nach A r t  und Schwere.

4. Schwachsinn vereinzelte Inte lligenzdefekte (1).
a) ohne charakterl. 

A b a rtig ke it . . .
b) m it charakterl.

2
landläufige D um m he it (2). 
le ich ter Schwachsinn {3). 
D e b ilitä t und Im b e z illitä t (4).

A b a rtig ke it . . . 6
5- wann i .  S trafe . . . 9 15— 17 Jahre (4). 18— 20 Jahre (3). 

21— 25 Jahre (2). Ü ber 25 Jahre (1).
6. Zahl der S trafen un te r eine (1). 2— 4 (2).

25 Jahren ..................
(Schwere berücksich-

7 5— 7 (3)- über 7 (4).
bei Fürsorgeerziehung um eins erhöhen.

tigen.)
7- Psychopathie in  der je  nach A r t  (sozialer Bedeutung, Schwer-

nahen B lu tsverw andt- k r im in a litä t, T runksuch t usw.), H äufig -
s c h a f t ...................... 5 ke it und Verwandtschaftsgrad.

8. B isherige Lebensbe- Schule, Lehrze it, A rbe itsqua litä ten , so-
Währung .................. 8 ziales, asoziales, antisoziales Verhalten.

9- Schlechte U m w elt- E lternhaus, Mangel an Erziehung, Ver-
e in flü s s e ..................
a) b ish e r.................. 2

brecherm ilieu.

b) sp ä te r...................... 3 Ehepartner, Gefährdung durch B eruf 
und Umgang.
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Die von Schiedt aufgestellten 15 Punkte umfassen zwar eine Anzahl 
prognostisch wichtiger Merkmale, sie haben aber m. E. den Nachteil, daß 
die einzelnen Faktoren ihrem Grade oder der Ausprägung nach unberück
sichtigt bleiben. Jeder Punkt erhält den gleichen W ert, und das rechnerische 
Endergebnis muß daher allzu schematisch ausfallen.

Ich glaube, daß es am zweckmäßigsten ist, die Rückfallswahrscheinlich
keit in einer Prozentzahl auszudrücken, die sich ergibt, wenn man die in 
der von m ir nachstehend angegebenen Tabelle aufgestellten Punktwerte je 
nach dem Ausprägungsgrade m it 1—4 m ultip liziert einsetzt. Die gefundenen 
Prozentzahlen der 9 Punkte werden dann addiert, und die Summe ergibt 
die Rückfallswahrscheinlichkeit.

Die von m ir auf Grund hiesiger Untersuchungen errechneten Punktwert
zahlen können noch nicht als endgültig angesehen werden, da sie an einem 
zu kleinen Material aufgestellt wurden. In  den Jahren 1931—1938 wurden 
in Gollnow 217 kriminalbiologische Gutachten angefertigt. Da es sich jedoch 
überwiegend um langstrafige oder solche Gefangene handelte, bei denen im 
Anschluß an die Strafe Sicherungsverwahrung ausgesprochen war, befindet 
sich heute erst ein kleiner Teil mehr oder weniger kurze Zeit in Freiheit.

Das bei den kriminalbiologischen Sammelstellen zusammenkommende 
Material sollte aber eine Aufbereitung nach meiner Tabelle der Rückfalls
wahrscheinlichkeit, die Nachprüfung ihrer Brauchbarkeit und im einzelnen 
vielleicht noch eine Korrektur der gefundenen Punktwertzahlen ermöglichen.

Kann eine derartige Tabelle, wie ich bereits betonte, auch niemals für 
sich allein die in tu itive  Einfühlung in die Gesamtpersönlichkeit und die daraus 
resultierende Prognosestellung ersetzen, so vermag sie doch vor allem dem 
weniger Geübten eine Richtschnur für seine Beurteilung zu geben.

Jedenfalls dürften bei auch nur leidlich richtiger Beurteilung der 9 Einzel
merkmale selbst dem Anfänger keine gröberen Fehldiagnosen unterlaufen, so 
daß derartige Ergebnisse, wie sie uns je tzt Meywerk m itte ilte, als Kuriosa 
endgültig der Entwicklungsgeschichte der Kriminalbiologie angehören.

Ein neu aufgefundener zeitgenössischer Bericht über den bayrischen 
Gefängnisreformer Georg Michael (von) Obermaier und seine S traf

anstalt in Kaiserslautern.
M itgeteilt von Dr. iur. L o th a r F rede, Oberlandesgerichtsrat in Jena.

Trotzdem Obermaier, ein Mann von Eigenprägung, nicht nur ein in  der 
Abgeschiedenheit des Gefängnisses wirkender Praktiker des Strafvollzugs war, 
sondern seine Ansichten auch m it gedrucktem W ort vertreten hat, ist er 
noch zu Lebzeiten, in eine beinahe dreiviertel Jahrhunderte dauernde Ver
gessenheit geraten. Als er, über 95 Jahre alt, 1885 gestorben war, dauerte 
es vier Jahre, bis wenigstens ein Nachruf auf ihn in den Blättern für Ge
fängniskunde1) erschien. Erst die Gefängniswissenschaft der Nachkriegszeit 
hat sich seines höchst interessanten Wirkens wieder erinnert2). Von seinen 
Lebensumständen ist freilich auch dann nicht mehr bekannt geworden, als

J) Bd. 24 (1889) S. 4 io f f .
2) Zuerst durch den kurzen Aufsatz von Georg Stammer in  den B lä tte rn  

fü r  Gefängniskunde Bd. 53 (1919) S. 58ff.
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das Wenige, was in  jenem Nachruf zusammengetragen worden war. Seine 
Arbeit hat auch heute in Deutschland noch keine angemessene Untersuchung 
und Würdigung gefunden. So verdient es besondere Beachtung, daß ein zwar 
nicht umfangreicher, aber alles Wesentliche zusammenstellender Aufsatz über 
ihn kürzlich in  dem amerikanischen Journal of Criminal Law and Criminology3) 
aus der Feder von F. Hoefer als Seminararbeit der Harvard Law School 
erschienen ist. Alles gedruckte Schrifttum ist dazu sorgfältig herangezogen, 
auch das englische. Es waren ja  gerade Besucher aus England, später auch 
aus Amerika, wie der bedeutende E. C. Wines, welche von den Obermaierschen 
Erziehungsmethoden günstige Eindrücke gewonnen hatten. Seine Gegner in 
Deutschland, die sich gegen ihn und seine Theorien und Methoden in  der 
Presse und auch auf den Gefängniskongressen aussprachen, fußten bei ihrer 
ablehnenden K ritik  zumeist — wenigstens die Theoretiker unter ihnen — 
auf ihrer grundsätzlichen Abneigung gegen jede Gemeinschaftshaft, die Ober
maier anwendete. Einzelhaft war ja  damals auch in Deutschland die Losung. 
Obermaiers nicht abzustreitenden Resozialisierungserfolge schoben sie, mehr 
oder weniger darin einen Vorwurf versteckend, seiner Ausnahme-Persönlich
keit und seinem Geschick, Menschen zu behandeln, zu. Mittermaier hat das 
in  dem zugespitzten, oft zitierten W ort zusammengefaßt: „H errn Obermaiers 
System ist nichts anderes als Herr Obermaier selbst.“

Obermaier hatte aber doch ein methodisches System für die „Schule der 
letzten Gelegenheit“ , wie er seine Anstalt gern nannte. Aus seinem schon 1837 
erschienenen Werkchen m it dem etwas romantisch-überschwänglichen T ite l 
„Anleitung zur vollkommenen Besserung der Verbrecher in den Strafanstalten“  
t r it t  es in Einzelheiten noch nicht deutlich hervor. Um es kennen zu lernen 
und so zu rechter Würdigung und in manchen Punkten — zumal in der bedenk
lichen Einrichtung der „Aufpasser“  — zu b e re c h tig te r K ritik  kommen zu 
können, w ird man sich auch im Falle Obermaiers nicht nur m it dem bereits 
gedruckten Material begnügen dürfen. So w ird es nicht unangebracht er
scheinen, im folgenden einen bisher in den Akten des ehemaligen Olden- 
burgischen Justizministeriums vergrabenen zeitgenössischen Bericht über eine 
Besichtigung von Kaiserslautern im Jahre 1841 zu veröffentlichen. E r stammt 
von dem in der Gefängnisgeschichte nicht unbekannt gebliebenen D irektor 

^ t .ra ânsta^ en in Vechta Hoyer, der damals im Aufträge seiner Regierung 
zahlreiche Gefängnisse in Deutschland und der Schweiz besichtigt hat. Frei- 
ich darf man nicht vergessen, daß es der Bericht über einen Kollegen ist, 

™ daß gerade im Gefängniswesen der als Neuerer berühmt gewordene 
o ege m it gesteigert kritischen Gefühlen und starkem Skeptizismus be

obachtet zu werden pflegt.........

Auszug aus Hoyers B e rich t:

V I. Kaiserslautern.
^ en tr^ K efängnis in  Kaiserslautern is t in  den Jahren 1818 bis 1824 

neu erbaut und koste t 120000 fl.
d n rrh  ^  â C §®sun<L  trocken und lu ftig . —  D er E ingang is t an der Straße 
j efln„  es Tor, und befinden sich gleich lin ke r H and das B üro nebst 
t, n s 0 en en Geschäftszimmer des Inspektors, Wache und Magazinen nebst
__e.1' ec ts ls t die W ohnung des Hausmeisters, und oben die des Inspektors.

u em sehr großen Hofe zwischen diesem Eingangsgebäude und dem eigent-

) Bd. X X V I I I  N r. 1 M a i/Ju n i 1937 S. 13— 51.
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liehen Gefängnis befinden sich rechter H and die Bäckerei, V iktualienm agazin, 
Waschküche und Waage. D ie Kochküche und das H osp ita l sind in  einem be
sonderen Gebäude. Diesem gegenüber lin ke r H and sind eine Reihe Gebäude 
zu W erkstä tten, A ppre tu r, W olletrockenstube, Schmiede, T ischler- und Drechsler- 
W erks ta tt, Depot und K leiderm agazin und W ohnung fü r  die Aufseher. Im  
Freien un ter Holzschauer arbeiten Zim merleute, K ü fe r und Holzschuhmacher.

Das Gefängnis is t halbm ondförm ig gebaut, im  Inneren m it zwei Höfen und 
außerhalb drei, wovon einer fü r  die W eiber bestim m t ist. D ie R ingm auer is t 
20 Fuß hoch.

Dasselbe is t fü r  380 S trä flinge gebaut, und zwar
1. fü r  die zu einem Jahr und darüber zu Gefängnisstrafen V eru rte ilte ,
2. fü r  die zur E insperrung (Acciusion) Verurte ilte ,
3. fü r  die K ettensträ flinge  auf Zeit,
4. fü r  zu Kettenstra fe  au f Lebenslang V erurte ilten .

D er Bestand am 1. O ktober 1840 w a r ...............................347
H inzugekomm en bis 1. O ktober 1 8 4 1 ....................................102

449
darunter 33 Ausländer —  14 aus B irkenfe ld

Entlassen s i n d ............................................................................... 125
A m  1. O ktober 1841 B e s ta n d ..................................................... 324

Je tz t am 22. August w ar der Bestand 310.
D arun te r zur K ettenstra fe  ve ru rte ilt Männer 114 W eiber 17

zur E in s p e rru n g ..........................  ,, 54 ,, 12
Gefängnis . . . ..........................  ,, 87 ,, 40

M änner 255 W eiber 69
45 sind lebenslänglich ve ru rte ilt.

Das Dienstpersonal is t folgendes: 
ein Inspektor m i t ...................... 1600 fl.
ein R endant m i t . . . . 800 fl.
ein Hausmeister m it . . 500 fl. u. 100— 150 fl. Rem uneration
ein A rz t m i t .................. 450 fl.
ein ka th . u. p ro t. Geistl. jeder 150 fl.
ein ,, ,, ,, Lehrer M 100 fl.
ein W erkm eister . . . . 500 fl. u. bis 200 fl. Rem uneration
die K üste r der beiden Konfess.

14 A u fs e h e r......................
jeder 24 fl. 

100 fl.
eine K ö c h in ...................... 100 fl.
außerdem Beköstigung, W ohnung und K le idung und eine R em uneration 

von 5— 10 fl.
A lle , außer dem Inspektor, stehen auf K ünd igung —  die Aufseher werden 

vom  Inspekto r angenommen und entlassen, und bedarf es n u r einer Anzeige.
D ie  König!. Regierung in  Speyer is t die Vorgesetzte Dienstbehörde. E ine 

Aufsichtskom m ission, bestehend aus dem Landkom m issar, dem Staatsprokurator 
und U ntersuchungsrichter besteht nur noch dem Namen nach. Nach der E r
k lä rung  des Staatsprokurators Kegel h a t dieselbe sich von a lle r V e ran tw o rt
lich ke it losgesagt, w eil sie das Verfahren des Inspektors n ich t b illig t.

Bei der Aufnahm e w ird  der Gefangene in  das Büro geführt, eingeschrieben, 
und dann dem Inspekto r vorgeführt, der ih n  ku rz  erm ahnt; sodann w ird  er 
dem Hausmeister übergeben, der ihm  die Hausordnung vorliest.

N ic h t bloß die Aufseher und Aufpasser, sondern auch jeder S trä fling  is t 
ve rp flich te t, alle und jede Ü bertre tung, auch was die Aufseher sich zu Schulden 
komm en lassen, bei strenger Strafe, unverzüglich anzuzeigen. Da nun ke in
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Gefangener den anderen, ke in Aufseher dem Aufpasser und Gefangenen und 
vice versa trauen kann, so erzeugt sich ein gegenseitiges M ißtrauen, und durch 
diese Überwachung und K on tro lle  A lle r durch und gegen A lle  erre icht die V er
w a ltung ihren Zweck, augenblicklich von A llem  was vorgeht un te rrich te t zu sein.

D ie Aufseher, welche alle unverhe ira te t sind, dürfen das Haus n ich t ver
lassen; wenn sie im  Hofe oder sonst beschäftigt sind, werden sie von den A u f
passern ersetzt. Jeder h a t seine bestim m te A b te ilung  —  da in  12 Arbeitssälen, 
auf dem Hofe, in  den W erkstä tten  gearbeitet w ird , ein Aufseher am Tor Wache 
hä lt, einer zu Bestellungen in  der S tad t gebraucht w ird , so is t die Zahl derselben 
n ich t ausreichend und müssen sie durch die Aufpasser ersetzt werden.

D ie  Aufpasser werden auch als W erk- und Lehrm eister gebraucht, sind von 
allen groben A rbe iten  befre it, erhalten den höchsten Lohn —  den Tagelohn 
um  y2m al erhöht, —  können alle genehmigten Zusätze zu ih rer Nahrung er
ha lten und werden sonst au f jede mögliche Weise begünstigt und zur Aus
zeichnung m it „S ie “  angeredet.

D a n ich t die geringste Ü bertre tung  der Hausordnung, n ich t der kle inste 
Fehler ungeahndet b le ib t, so herrscht eine Ruhe, eine Ordnung, R e in lichke it 
und Fleiß, die diese A n s ta lt v o rte ilh a ft auszeichnet. D ie  eingeführte m ilitä rische 
Regel und die H a ltung  der Gefangenen erhöht noch den günstigen E indruck.

D er Inspekto r Obermaier is t gegen alle und jede K lass ifika tion  und Trennung 
der Gefangenen, und te i l t  sie ein, w ie sie nach den A rbe iten  zusammengehören, 
den E inen zu besseren A rbe iten  versetzend, den Anderen zur Strafe zu schlech
teren, weniger einträglichen.

D er N achtd ienst zur äußeren Bewachung der Gefangenen w ird  von einem 
M ilitä rpos ten  von 5 Mann, der abends aufzieht und morgens 5 U h r zurück
gezogen w ird , versehen.

D ie D isz ip linarstra fen sind m ann ig fa ltig , den verschiedenen Ü bertretungen 
zweckmäßig angepaßt, und darauf berechnet, das Ehrgefüh l anzuregen; sie sind:

1. Verweis;
2. V erbo t des Sprechens, wegen unnützer Reden;
3. Nacharbeiten in  Erholungsstunden fü r  versäumte A rb e it;
4. Abzüge im  Peku lium  bei schlechter und verdorbener A rb e it;

Abzüge in  der K os t und zwar:
a) auf halbe Kost,
b) d r itte l K os t m it der H ä lfte  des Brotes,
c) ganzer Abzug außer B ro t;

(Diese Abzüge werden auf kürzere oder längere Ze it und auch unbe
s tim m t, bis Besserung erfo lgt, verfügt.)

5- E insperrung m it täg l. 3— 6 Stunden kreuzweiser Einschließung bis zu 
14 Tagen;

6. Um hängung einer Schandtafel, bei U n s ittlic h k e it;
7- E insperrung in  eine dunkle Kam m er m it Anschließen an die Mauer fü r  

Rohe und Gefährliche, von dre i Tagen bis zu dre i Monaten.
Diese Strafe soll nu r selten Vorkommen. D er Bestrafte w ird  dabei 

täg lich  eine Stunde auf einen isolierten P la tz des Hofes gestellt, und wer 
m it ihm  spricht, v e rfä llt in  dieselbe Strafe.
D er Hausmeister muß täg lich  R apport erstatten und ve rfüg t der Inspektor 

sofort auf die gemachten Anzeigen das Erforderliche. D ie Entscheidung des In 
spektors in  diesem R apportbuch sind sehr charakteristisch und o ft strenge. So 
is t der S trä fling  Z im erler bestraft, w e il er n ich t angezeigt, daß Franke, W ol- 
fin g  und R ie f uns ittliche  Gespräche geführt, 3 Tage —  erster und d r it te r  Fast
tag bei y2 K os t und täg lich  dre i Stunden Schließen —  in  „d ie  Prison ge
sperrt . Sprechen verboten, und trä g t die Schandtafel.

D ie  anderen sind aber nach Ausweis des Rapportbuches n ich t bestraft. 
D er Gottesdienst w ird  von einem kath . und p ro t. Geistlichen jeden Sonn

tag  in  einem dazu eingerichteten Arbeitssaale gehalten. S träflinge un te r 30 Jahren
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erhalten jeden Tag von 12— 1 U h r U n te rr ich t im  Lesen, Schreiben und Rechnen, 
und Sonntags von 2— 5 U h r nachm ittags.

D ie A n s ta lt besitzt eine große Sammlung von Büchern, 1117 an der Zahl, 
darunter Okens Naturgeschichte, Dinglers  polytechnisches Journa l und viele 
Erbauungsbücher —  die vorzüglichsten davon h a t der Inspekto r Obermaier au f 
der Anlage verzeichnet. Diese Bücher erhalten die S trä flinge abwechselnd, um 
darin  während der U nterrichtsstunden zu lesen.

Außerdem können sich dieselben Gebetbücher anschaffen; morgens und 
abends werden Gebete gehalten. D ie Geistlichen dürfen aber n ich t ohne spe
zielle E rm ächtigung des Inspektors die Gefangenen besuchen.

D ie Bekleidung der Gefangenen is t ungefähr w ie die in  Vechta, sie haben 
jedoch lange S trüm pfe und Taschentücher.

D ie  Schlafsäle, die sich h in te r den Arbeitssälen befinden, enthalten, außer 
den hölzernen Bettste llen, kein anderes Gerät. D ie Gefangenen waschen sich 
in  den Arbeitssälen, wo im m er Wasser in  K übe ln  steht, und jeder sein H and
tuch  hat.

D ie Betten enthalten einen Strohsack, der so o ft als nö tig  ist, erneuert w ird , 
ein K op fp füh l, zwei wollene Decken, zwei Le intücher. D er Aufpasser in  jedem 
Schlafsaale is t fü r  die Ordnung, R e in lichke it usw. ve ran tw ortlich .

D ie Heizung des ganzen Hauses geschieht durch erwärm te L u ft .  50 K la fte r 
(140 K ub ik fuß ) H olz a 15 fl. sind dazu erforderlich. D ie  Arbeitssäle werden 
durch große Lam pen erleuchtet.

D ie Nahrung der Gefangenen w ird  in  der A n s ta lt selbst bereitet. Jeder 
e rhä lt täg lich  1 % P fd. B ro t —  die W eiber 1 54 E id . Dieses w ird  morgens, m ittags 
und abends ausgeteilt, und muß sogleich verspeist werden; das Übrigbleibende 
w ird  zurückgenommen, und werden dadurch einige Ersparnisse gemacht.

Zum F rühstück % Q uart Tee von 1/3 L o t Süßholz und 2 54 L o t isländischem 
Moos.
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M ittags einen L ite r  Suppe bestehend:
S o n n ta g s  in  15 Dezigr. Fleisch und 

15 ,, Gries
Salz, P feffer und Suppenkraut nach Bedürfnis.

Zu

M o n ta g s  in

D ie n s ta g

M i t tw o c h

D o n n e rs ta g
F r e i ta g
S o n n a b e n d

K ilog r.
Dezigr.

D ezilt.

K a rto ffe ln  
B u tte r 
W eizenmehl 
Fleisch 
H irse 
K a rto ffe ln  
Erbsen oder Linsen

m it B u tte r und Weizenmehl w ie Montags, 
w ie Sonntag, 
w ie M ittw och .
Fleisch und Gerste wie Sonntags.

A bend ' Mehlsuppe, 12 Dezigr., und 2 Dezigr. B u tte r,
Griessuppe, K arto ffe lsuppe (75 Dezigr.),
Gerstensuppe und Hirsesuppe —  abwechselnd jedesmal 1 L tr .

D ie Speise w ird  in  großen K übe ln  aus der Küche von  den dazu beorderten 
Gefangenen abgeholt und im  Arbeitssaal ausgeteilt.

Jeder h a t sein Eßgeschirr von Blech, einen Becher und L ö ffe l von Zin n , 
D ie  Tische werden m it weißen Tüchern gedeckt, jedoch haben n ich t alle Raum  
daran. Nach dem Essen werden die Geschirre sogleich w ieder in  der Küche 
gereinigt.

D ie zu schweren A rbe iten  gebrauchten Gefangenen erhalten 54 bis % P fd. 
B ro tzusatz. D ie Zusätze, welche sie von ihrem  disponiblen Fonds anschaffen 
dürfen , s ind: B u tte r, B ier, Gemüse, Fleisch, B ro t und m onatlich  1 P fd. Schnupf-
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tabak, und dürfen das bestim m te Maß nie überschreiten, auch w ird  die E r 
laubnis dazu als Belohnung angesehen, die zurückgenommen werden kann.

D ie E in rich tung  des Krankenhauses in  dem Kochgebäude, in  welchem auch 
d ie  Aufseher ihre  M ahlzeiten halten, is t n ich t zweckmäßig. Es herrscht darin  
zu wenig Ruhe, die Räume sind n ich t gehörig abgesondert und überwacht. 
D er Hausmeister, der zugleich C hirurg ist, fung ie rt auch als Apotheker, wozu 
eine kleine Hausapotheke e ingerichtet ist.

D er Gesundheitszustand is t ein sehr guter, und waren nu r 5 K ranke  im  
H osp ita l. D ie  S te rb lichke it betrug nach io jä h rig e m  D urchschn itt 4 14/33%- D ie 
Gesamtkosten der K rankenpflege ha tten  nu r 329 fl. betragen, und waren 
1495 K ostportionen verabre icht —  durchschn ittlich  also täg lich  4 K ranke.

D ie Beschäftigung geschieht fü r  Rechnung der A nsta lt, und is t dieser 
Zweig der V erw a ltung ganz vorzüglich geordnet und lie fe rt einen bedeutenden 
E rtrag .

D ie  A rbe itsze it beg innt im  Sommer um  5 U hr, im  W in te r um 6 U hr, und 
dauert bis 11 U hr. E ine halbe Stunde is t zum F rühstück bew illig t. D ie  Ze it 
von  11 bis 1 U h r w ird  zum Mittagsessen, zur E rho lung und zum U n te rr ich t 
verwendet. —  Von 1 bis 7 U hr, im  W in te r bis 8 U hr, w ird  ununterbrochen 
gearbeitet und bis zum Schlafengehen resp. um  8 und 9 U h r eine Stunde zur 
E rho lung gestattet. D ie  A rbe iten  fü r  den Hausdienst sind unentge ltlich , sonst 
erhalten die S trä flinge vom  E rtrage  %  —  m it Ausnahme der lebenslänglich 
V e ru rte ilten  —  w ovon 1/3 d isponibel und 1/a einen Reservefonds b ilde t, den sie 
bei der Entlassung erhalten. Nach abgelaufener Lehrze it, bis w ohin sie keinen 
Lohn  erhalten, w ird  jedem sein Pensum aufgegeben, und erhalten sie höheren 
Lohn, wenn sie m ehr arbeiten.

A lle  Gegenstände fü r  den Hausbedarf werden zunächst angefertigt, ferner 
fü r  die sonstigen A nsta lten  und zum Verkau f betrieben: Weberei von Tuch, 
Damast, Leinen, wollene Decken, F lane ll usw. Tischler, Drechsler, B lech
schläger, Schuster, Schneider, Nagelschmied, Schlosser, K ü fe r, Holzschuh
macher und W erkstä tte , eine Färberei, L ichtzieherei, sowie Spinnen, S tricken und 
Nähen fü r  die A nsta lt.

A n  die Arm enansta lten und Bezirksgefängnisse werden die Gegenstände 
nach einem bestim m ten T a rif geliefert. Es waren im  Jahre 1841 fü r  41704 fl. 
F ab rika te  ve rkau ft, und nach Abzug a lle r Kosten und der m it 5532 fl. an die 
S trä flinge bezahlten Arbeitslöhne, verd ien t 8812 fl.

D ie  T o ta lsu m m e des A rbe its lohnes  h a t be tragen  7471 fl-
Eine Berechnung der Gesamtkosten der A n s ta lt finde t sich in  dem Rechen

schaftsberichte des Inspektors, wovon ein Auszug N r. . . anliegt, wonach jeder 
Gefangene täg lich  6%  Kreuzer durchschn ittlich  gekostet hat.

D er Inspekto r Obermaier gab die Register, Rechnung und L is ten , aus 
welchen die vorstehenden Angaben entnommen, m it der größten B e re itw illig ke it 
zur E ins ich t. H ins ich tlich  der moralischen K o m p ta b ilitä t versicherte derselbe 
zwar, daß die moralische U m w andlung in  der A n s ta lt vo lls tänd ig  sei, daß in  
ganz kurzer Ze it auch der Schlimmste bekehrt werde; a lle in befragt, w ie er 
dieses möglich mache, e rk lä rte  er, das lasse sich n ich t sagen, das müsse m an selbst 
sehen.

D ie  Meinung, daß v ie lle ich t durch die M acht der Persönlichkeit und eine 
unausgesetzte T ä tig ke it und moralische E in w irku n g  auf die Besserung der 
S trä flinge gew irk t werde, berich tig te  H e rr Obermaier, indem  er versicherte: es 
mache sich Alles von selbst, bei ihm  gehe A lles spielend, und er habe so wenig 
dabei zu tun , daß seine Ze it lange n ich t ausgefü llt werde, und er gern noch 
tä tig e r sich beschäftig t sehen möchte. Derselbe steh t n ich t bloß dem Zen tra l
gefängnis vor, sondern ve rw a lte t auch die Bezirksgefängnisse. M it derselben 
L e ich tigke it würde er ebenso gu t ein Gefängnis von 1000 und m ehr vorstehen 
können.

Befragt, w ie er es mache, um  den C harakter der S trä flinge kennen zu



lernen, bemerkte derselbe: Nach der ersten U nterredung kenne er schon die 
Angekommenen durch und durch —  ihm  entgehe n ich ts; die Schlimmsten 
kämen ihm  von selbst, indem  sie zuerst die Hausgesetze überträ ten, und so 
lerne er sie kennen! —

Obermaier setzte nun sein Angebereisystem auseinander und w ar von der 
Vollkom m enhe it desselben so überzeugt, setzte so wenig Zweifel in  die M o ra litä t 
desselben, daß er Alles, was die Wissenschaft in  diesem Zweige erforscht, Be
strebungen, die die w ürdigsten und edelsten Männer zur Aufgabe ihres Lebens 
gemacht, fü r  nichts achtete, und die Regierungen bedauerte, die sich davon au f 
einen falschen Weg führen ließen, und große Summen auf neue Gebäude ver
wendeten, da es au f die B auart gar n ich t ankomme.

Obermaier bemerkte dabei w iederholt, daß die moralische U m wandlung so 
vo llkom m en sei, daß selbst die 45 zu lebenslänglicher K ettenstra fe  V e ru rte ilten  
ganz gebessert seien, m it Ausnahme n u r von 9, denen er noch n ich t ganz traue. 
U n te r diesen habe er auch die besten Aufpasser, 10 an der Zahl und 5 Leh r
meister !

D ie  Zahl der gegenwärtig in  der A n s ta lt befindlichen R ückfä lligen gab der 
Inspekto r zu 62 an, ohne indes die E ins ich t der L is ten  zu gestatten. Aus dem 
im  O ktober 1840 erstatteten Rechenschaftsbericht wurden indes folgende A n 
gaben entnom men:

In  den Jahren 1832 bis 1840 sind an über 2 Jahre v e ru r te ilt gewesene 
entlassen 234, davon haben sich betragen, nach am tlichen Zeugnissen:
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ausgezeichnet g u t .................. 26
g u t ..........................................................139
m itte lm ä ß ig ............................... 26
schl echt . . . . ' . .................. 10

im  Bezirksgefängnis 7 
,, Zentralgefängnis 26

r ü c k f ä l l ig e ............................... 33
machen o b ig e ............................... 234

Es sind indes in  diesem Zeiträum e im  ganzen entlassen 1164 und fehlen 
m ith in  von 930 die Nachweisungen. In  einer L iste, die vo lls tänd ig  zu extrahieren 
dem Unterzeichneten n ich t gesta tte t war, bemerkte derselbe aber abweichende 
Zahlen nam entlich : von 2 bis 5 Jahren rü ck fä llig  12, seit 5 Jahren rück fä llig  39.

Nach der ersten U nterredung m it Obermaier b a t derselbe, m it  dem Staats
p roku ra to r über sein Gefängnis n ich t zu reden. Da diese B it te  e igentlich an 
H errn  R eg.-R at Erdm ann  gerichte t w ar und meinerseits n ich t darauf einge
gangen wurde, so konnte ich um  so weniger der Versuchung widerstehen, d ie 
Meinung des S taatsprokurators Kegel, eines M itg lieds der Gefängniskommission, 
zu vernehmen. Dieser erklärte , Obermaier sei ein durchaus braver, rech tlich  
gesinnter Mann, der sich durch seine T ü ch tig ke it vom  gemeinen Soldaten zum 
O ffiz ie r heraufgedient habe, dann Rechnungsführer des Gefängnisses und 1832 
Inspekto r geworden sei; in  a lle r und jeder Beziehung müsse man seine persön
lichen E igenschaften anerkennen, aber die moralische U m w andlung der Ver
brecher sei bei ihm  zur fixen  Idee geworden. E r lasse sich von den Abgefeimtesten 
täuschen, handle w illk ü rlic h  in  der Behandlung derselben und kehre sich selbst 
n ich t an die Gesetze, indem er dem K e ttens trä fling  die K e tte n  abnähme und 
sie zu Aufpassern und W erkm eistern bestelle.

D er Rechnungsführer der A nsta lt, R endant Cloßmann, äußerte sich zurück
ha ltender: er te ile  zwar die Meinung des H e rrn  Inspektors rücks ich tlich  der 
moralischen U m w andlung n ich t, glaube aber wohl, daß n ich t le ich t einer in  
der A n s ta lt verschlechtert würde.

Nach diesem A llen  sind die Vorzüge und Mängel der S tra fansta lt in  Kaisers
lau te rn  le ich t zu ermessen. R ücksichtlich  der Verw altung, der äußeren Ordnung
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und D isz ip lin  kann dieselbe m usterhaft genannt werden, und wer in  das Ge
fängniswesen n ich t tie fe r eingeweiht is t, kann sich durch diese glänzende Außen
seite le ich t im ponieren und täuschen lassen. Schwer zu urte ilen, wer weiß, 
daß die schlauen und gefährlichsten Diebe sich o ft lange zu verbergen wissen, 
ehe sie der Gerechtigkeit w ieder anheim fallen. Woge und die ganze gefährliche 
R o tte  von Dieben, die im  Strafarbeitshause in  Vechta Bekanntschaft gemacht, 
Seyer, die B rüder von H äfen und Grabhorn, Lonkm ann und der Schuster 
haben zum T e il lange Ze it scheinbar sich g u t betragen und fle iß ig  gearbeitet, 
und würden solche A ttes te  le ich t erlangt haben. D ie Tabellen und Berechnungen 
der R ück fä llig ke it sind o ft sehr trügerisch und dienen häufig  nu r zur Parade. 
Es komm en dabei so vie le Momente in  B etracht, die sich a ller Berechnung 
entziehen, daß sie zur Vergleichung eines Landes, eines Gefängnisses m it dem 
andern, nu r m it Vors ich t können benu tz t werden. D ie  Neigung des Volks, 
Verbrechen anzuzeigen oder zu verschweigen, die T ä tig ke it der Polizei und der 
K rim ina lbehörden, der Strafprozeß und die L e ich tigke it oder Erschwerung des 
Beweises, die A r t  der Bevölkerung, die L e ich tigke it des Erwerbs, und andere 
Verschiedenheiten, die ganz unabhängig vom  Gefängniswesen sind, können v ie l
le ich t zugunsten einer schlechten E in rich tung  den Ausschlag geben.

Mitte i lungen.
Prof. Hans Bürger-Prinz —  Mitherausgeber der Monatsschrift.

Herausgeber und Verlag haben die Freude, mitzuteilen, daß Herr Prof. 
Dr. med. Hans Bürger-Prinz, D irektor der Psychiatrischen und Nervenklinik 
der Hansischen Universität in  Hamburg — unseren Lesern aus zahlreichen, 
stets besonders anregenden Beiträgen bereits wohlbekannt —, ihrer B itte  ge
folgt ist, vom i.  Januar 1939 an als Nachfolger des verstorbenen Herrn Prof. 
J. Lange in  den Herausgeberstab der Monatsschrift einzutreten. W ir heißen 
ihn auch an dieser Stelle nochmals herzlich willkommen! Sieverts.

Der I .  Internationale Kongreß für Kriminologie in Rom vom 3. bis
8. Oktober 1938.

Der Kongreß war ausgezeichnet besucht. Über den dank der italienischen 
Großzügigkeit und Gastfreundschaft glänzenden Verlauf haben Eichler 
und Dallinger in  der „Deutschen Justiz“ , Jhg. 1938 Heft 42, sowie Mezger 
in  ZAkfdR. 5. Jhrg. S. 831 ff. so ausführlich und eindringlich berichtet, daß 
dieser Schilderung hier nichts mehr hinzuzufügen ist. Dort finden sich auch 
eingehende Mitteilungen über die Zusammensetzung der von Staatssekretär 
Dr. Freister geführten amtlichen Delegation. Zu diesen Angaben ist hier 
noch nachzutragen, daß außerdem eine Reihe von deutschen Gelehrten, wie 
Mezger, Exner, Rüdin, Kretschmer (als Mitglieder der amtlichen Delegation), 
Sieverts, Sauer, Bürger-Prinz, Stumpft, Harasser, Riedel, Schinnerer, v. Neureiter, 
Astei, Ritter, Seelig, Streicher, Thurnwald u. a. auf dem Kongreß die deutsche 
Wissenschaft gewichtig vertraten.

Die auf dem Kongreß gehaltenen Generalberichte und Vorträge sind 
bereits in der R ivista d i D iritto  Penitenziario 1938 Nr. 6 veröffentlicht worden, 
nebst kurzen Übersichten über die Aussprachen. Es wäre sehr zu wünschen, 
daß nun auch die zu den einzelnen Themen erstatteten Gutachten publiziert 
werden, damit dieses reiche Material aus allen Ländern der Erde der allge
meinen wissenschaftlichen Verwertung nicht verschlossen bleibt1). Die von *)

*) Mezger sieht in  diesen von den Generalberichten n ich t erschöpfbaren 
G utachten sogar die w ertvo lls te  F ru ch t des Kongresses (a. a. O. S. 831).



deutscher Seite erstatteten Gutachten erscheinen demnächst in einem Sammel
band im R. v. Deckers Verlag, G. Schenck, Berlin.

Die Ergebnisse des Kongresses waren in Kürze:
I .  Sektion: Vors itz  P rof. Delaquis (Schweiz). Them a: „Ä tio log ie  und 

Diagnose der K r im in a litä t der Jugendlichen und E in fluß  der Ergebnisse dieser 
E rm ittlu n g e n  auf die rechtlichen Maßnahmen“ . G eneralberichterstatter: P rof. 
De Marsico  (Neapel) und Prof. P isan i (Messina).

Beschluß der Sektion und der Vollversam m lung: „D e r Kongreß:
1. betont die Notwendigkeit, daß fü r  die künftigen Erm ittlungen über die 

Ätiologie der K r im in a litä t der Jugendlichen die Ermittlungsmethoden international 
vereinheitlicht werden und daß solche Erm ittlungen wie auch das Studium der 
gerichtlichen Behandlung antisozialer Jugendlicher vorgenommen werden a u f Grund  
einer einheitlichen K lassifiz ierung, indem unterschieden werden: a ) moralisch 
gefährdete Jugendliche; b) verwahrloste Jugendliche; c) verbrecherische M inde r
jährige, die vom bio-psychologischen Standpunkt aus als normal erscheinen; d) ver
brecherische M inderjährige, die vom bio-psychologischen Standpunkt aus als anormal 
erscheinen;

2. erachtet als notwendige Voraussetzung fü r  die Lösung der in  dem K a m p f 
gegen die K r im in a litä t der Jugendlichen bestehenden Probleme die frühzeitige, a u f 
den erforderlichen anamnestischen und individuellen Daten fußende Diagnose und 
die darau f begründete E in rich tung  einer biologischen Zählung der Bevölkerung;

3. erkennt die Notwendigkeit der E in rich tung  eines Jugendrichters an, der 
f ü r  alle von Jugendlichen begangenen Straftaten zuständig is t;

4. hält es fü r  angezeigt, zu untersuchen, ob die Zuständigkeit des Jugend
richters ausgedehnt werden soll a u f gewisse gegen Jugendliche sich richtende S traf
taten sowie a u f die Entscheidung einiger Streitfragen und a u f bestimmte M aß 
nahmen ohne Strafcharakter, welche die Interessen der Jugendlichen berühren.“

I I .  Sektion: Vors itz  P rof. Gemelli (Ita lien ). Them a: S tud ium  der Persönlich
k e it des Verbrechers. G eneralberichterstatter: P rof. B attag lin i (Bologna), P rof. 
Vervaeck (Belgien), P rof. Saporito (Ita lien ), P rof. Mezger (München).

Beschluß der Sektion und der Vollversam m lung:
,,1. Das anzuwendende Verfahren in  der Erforschung der Persönlichkeit des 

Verbrechers soll to ta litä r und einheitlich sein, d. h. es soll eine analytische Zer
gliederung und einen synthetischen Wiederaufbau der Persönlichkeit versuchen 
nach vorhergehender Erkenntn is aller während der Persönlichkeitsentwicklung und 
gegenwärtig wirkenden genealogischen, biographischen, soziologischen, somatischen 
und psychischen Elemente sowie schließlich jener, welche die Persönlichkeit im  
Augenblick des Verbrechens umgestalten;

2. die Erforschung der Persönlichkeit des Verbrechers nach Form  und Wesen 
is t Aufgabe der Justiz und soll erfolgen durch möglichst umfassende und nutz
bringende Zusammenarbeit des Richters und des Gutachters in  allen drei E n t
wicklungsstufen des gerichtlichen Verfahrens —  Untersuchung, U rte il und Voll
streckung — , sowie das ganze Gefängnisleben des Verbrechers hindurch, beginnend 
m it dem Zeitpunkt, in  welchem die verbrecherische Tat stattfindet;

3. die Zusammenarbeit des Gutachters und des Richters soll ihre konkrete 
Unterstützung in  wissenschaftlich ausgebauten Beobachtungs- und Sortierungs
stätten in  den großen gerichtlichen Gefängnissen und in  den Vorbeugungs- und 
Strafanstalten haben, die m it besonders ausgebildeten Fachbeamten besetzt werden, 
eng eingegliedert in  den Aufgabenkreis der Justiz .“  III.

I I I .  Sektion: V ors itz  P rof. Mezger (Deutschland). Them a: „D ie  Rolle des 
R ichters im  K a m p f gegen die K r im in a litä t und dessen krim inologische Aus
b ildung “ .
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G enera lberich tersta tte r: P rof. Givanovitch (Belgrad), P rof. Santoro (Pisa), 
Prof. M o ria n i (Rom). Beschluß:

„x .  Der S trafrichter muß zum K a m p f gegen das Verbrechen durch In d iv id u a li
sierung seiner Maßnahmen im  Zeitpunkt der Untersuchung, im  Zeitpunkt des 
Urteils sowie während und nach dem Vollzug der Strafe beitragen;

2. diese Aufgaben, die immer umfangreicher werden, fordern, daß der R ichter 
eine entsprechende Ausbildung in  allen kriminologischen Fächern erhalte. Diese 
Ausbildung soll a u f der Universität beginnen und später in  besonderen Institu ten, 
in  Formen und Systemen, wie sie den örtlichen Verhältnissen entsprechen, ihre 
Vollendung erhalten.

Besonders ist dabei hervorzuheben der glückliche Versuch, der in  Ita lie n  von 
Justizm in ister Solmi gemacht worden ist, durch welchen besondere Kurse zwecks 
Aus- und Fortb ildung m it bestem Erfolge ins Leben gerufen wurden. D ie Sektion 
empfiehlt die Schaffung ähnlicher Kurse in  anderen Staaten, wo sie noch n ich t 
bestehen.“

(Z iffe r 3, welche den krim inalbiologischen Sachverständigen als Richter vor
schlug, wurde in  der Vollversammlung gestrichen, weil diese Frage noch nicht fü r  
ein internationales Forum  beschlußreif sei.)

IV . S ek tion : Them a: Organisation der krim ine llen  P rophylaxe in  den ver
schiedenen Ländern. G eneralberichterstatter: P rof. Falco (Neapel), General
d ire k to r Krichowski (Polen), P rof. Blombart (Montevideo).

V . Sektion: Them a: E thnologie und K rim ino log ie . G eneralberichterstatter: 
P rof. Sergi (Rom).

E ine Beschlußfassung w ar in  der IV . und V. Sektion n ich t vorgesehen.
D ie Vollversam m lung nahm ferner Berichte von Staatssekretär Freister 

(Deutschland), P rof. Vervaeck (Belgien) und Exzellenz N ovelli (Ita lien) über die 
„Ergebnisse der Anwendung sichernder Maßnahmen", sowie von Exzellenz 
N ovelli und Prof. Gemelli (Mailand) über den „Verbrecher aus H ang“  entgegen.

Prof, di Tullio, Roma, berichtete über die neugegründete Societä Inter- 
nazionale di Criminología1) m it dem Sitz in Rom (Offizielles Organ: Rivista 
d i D iritto  Penitenziario), die auch Zeit und Ort des nächsten Internationalen 
Kongresses für Kriminologie bestimmen wird. Sieverts.

Jugendschutz und Jugendgerichtsbarkeit in Uruguay.* *)
U ruguay hat sich am 7. Dezember 1933 ein sehr interessantes neues 

Strafgesetzbuch gegeben, das schon verschiedentlich bei uns besprochen 
worden ist (so u. a. auch von m ir in den „Krim inalistischen Monatsheften“
11. Jahrg. S. 41). Weniger bekannt dürfte sein, daß U ruguay am 6. A p r il 
1934 ein bemerkenswertes Jugendgesetz — Código del Niño — eingeführt 
hat, das wohl eines der umfangreichsten und vollständigsten Regelungen dieser 
Materie darstellt, umfaßt es doch nicht weniger als 269 Artikel.

Es t r i f f t  da rin  u. a. Bestimmungen fü r  die K le inkinderfürsorge, fü r  den 
Arbeitsschutz Jugendlicher, fü r  die Hygiene M inderjähriger, fü r  die Schul- und 
Berufsausbildung, über A doption , Rechtsstellung unehelicher K inde r usw. Im
12. K a p ite l w ird  h ier auch die Jugendgerichtsbarkeit behandelt. Diese obliegt 
dem Jugendrichter —  juzgado letrado de menores — . E r h a t die von Jugend
lichen un te r 18 Jahren begangenen S tra fta ten  abzuurteilen, Maßnahmen bei 
Verwahrlosung und sonstiger Gefährdung der Jugend sowie bei schlechter Be
handlung und Erziehung sowie Vernachlässigung der K in d e r durch E lte rn , 
Pflegeeltern und Vorm ünder zu treffen, die Jugend institu te  zu überwachen und

h Siehe v. Neureiter in  dieser M onatsschrift 1938 S. 148f.
*) s. auch Z tr lb l. JugendR. 26, 234.
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alle sonstigen erforderlich werdenden Vorkehrungen fü r  einen geeigneten Schutz 
M inderjäh rige r vo r Gefahren zu ergreifen. E r da rf au f verbrecherische und 
moralisch verwahrloste M inderjährige insbesondere folgende Maßnahmen an
ordnen: Schutzaufsicht, Schularrest, E inweisung in  öffentliche oder p riva te  
Besserungsanstalten; interessant is t die Bestimmung, die w ir  auch in  mehreren 
anderen Jugendgesetzen finden, daß die E lte rn  dazu angehalten werden können, 
ih re  K inde r in  geeigneter Weise zu erziehen und zu betreuen, und daß ihnen in  
dieser H ins ich t vom  Jugendrichter alle in  dem betreffenden F a ll in  B etracht 
kommenden Auflagen gemacht werden können. D ie Anordnung einer Maßnahme 
soll zur Grundlage eine eingehende psychiatrische und soziologische U n te r
suchung des betreffenden k rim in e ll gewordenen oder verwahrlosten Jugend
lichen haben. Falls die E lte rn  zur E rziehung ungeeignet sind, können sie fü r  die 
Kosten der anderweitigen U nterbringung ih re r K in d e r in  Anspruch genommen 
werden. —  Bemerkenswert aus dem neuen Gesetz is t noch weiter, daß eine über
geordnete Jugendbehörde —  der Consejo del N ino  —  geschaffen ist, der die ge
samte Jugendfürsorge und Jugendbetreuung übertragen is t. Sie ze rfä llt in  
sieben Sonderabteilungen. Deren einzelne Sonderarbeitsgebiete s in d : vo rgeburt
liche  Fürsorge, Betreuung der K inde r bis zum 3. Lebensjahr, Fürsorge fü r  
Jugendliche vom  3. bis zum 14. Lebensjahr, Fürsorge fü r  die M inderjährigen 
zwischen 14 und 21 Jahren (vor allem Arbeitsschutz), Jugendhygiene (Tuber
kulose-, Geschlechtskrankheitenbekämpfung u. dgl.), Erziehung (Schulwesen, 
Berufsausbildung u. ä.), sozialer D ienst (W ohlfahrtspflege insbesondere) und 
ju ris tische  Angelegenheiten (Fürsorge fü r  krim ine lle  und verwahrloste Jugend
liche, Adoptionsangelegenheiten, Unehelichenrecht usw.). —

Es handelt sich also hier um ein außerordentlich beachtenswertes Gesetz, 
das auch unser weitgehendes Interesse verdient1).

Bonn. Br. Steinwallner.

Neues Strafrecht in Guatemala.
G uatem ala hat sich am 29. A pril 1936 ein neues — 488 A rtike l um

fassendes — Strafgesetzbuch gegeben, das am 1. Ju li 1936 in K ra ft getreten 
ist. An Wichtigstem ist zu erwähnen:

A n  H auptstra fen  (A rt. 44t.) werden vorgesehen: Todesstrafe, Zuchthaus 
(bis zu 15 Jahren), schweres Gefängnis (bis zu einem Jahr), leichtes Gefängnis 
(bis zu sechs Monaten), P o lize ihaft (bis zu einem Monat) und Geldbuße, an 
Nebenstrafen: V erlust von Rechten und Ä m tern  sowie Einziehung. Bedingte 
Entlassung (außer bei Zuchthaus) und bedingte V erurte ilung (bei E rs tve r
brechern und Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr) sind möglich (A rt 50, 51). 
Im  Vollzug der Freiheitsstrafen is t Arbeitszwang obligatorisch (A rt. 53 f.). Jeder 
V e ru rte ilte  is t fü r  den angerichteten Schaden z iv ilrech tlich  ve ran tw ortlich  
(A rt. 97 f . ) ; allerdings besteht n ich t die M ög lichke it (wie es im  neuen Kubanischen 
Strafgesetzbuch der F a ll is t), den Ersatzbetrag durch zwangsweise A rbe its 
ableistung einzuziehen.

Voraussetzung der Verhängung jeder Rechtsfolge is t die vorsätzliche oder 
fahrlässige Begehung der Gesetzesverletzung (A rt. n f . ) .  D ie Fahrlässigkeit kann 
eine schwere oder leichte sein, je nachdem der Tä te r un ter Außerachtlassung der 
elementarsten S org fa ltsp flich t gehandelt ha t oder n ich t (A rt. 14). S tra frechtlich  *)

*) E rw ähn t sei in  diesem Zusammenhang, daß in  M o n te v id e o  ein „ I n 
s t i t u t o  I n t e r n a c io n a l  A m e r ic a n o  de p r o te c c ió n  a la  in fa n c ia "  
besteht, das seit 1928 ein lesenswertes B o le t ín  herausgibt und das alle Jugend
fragen wissenschaftlich bearbeitet. N ich t zu le tzt auf die Anregungen und die 
wissenschaftliche V o ra rbe it dieses bemerkenswerten In s titu ts  is t die 1934 in  
U ru g u a y  ergangene Neuregelung des Jugendwesens zurückzuführen.
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n ich t ve ran tw ortlich  sind nach A rt. 21: D ie Geisteskranken und die Personen, 
die zur Ze it der T a t geistesgestört sind (hier kann vom  G ericht Verwahrung 
in  entsprechenden Ansta lten  auf unbestim m te Ze it —  bis der Tä te r n ich t mehr 
als sozial gefährlich anzusprechen is t —  angeordnet werden); die Jugendlichen 
un te r io  Jahren (fü r das A lte r zwischen io  und 15 Jahren besteht bedingte 
S tra fm ünd igke it); die in  N otw ehr oder N otstand handelnden Personen. W ie 
andere iberoamerikanische S tra frechtskodifika tionen kennt auch das neue S tra f
gesetzbuch fü r  Guatemala strafm indernde und strafschärfende U m stände; so is t 
z. B. s tra f m inde rnd : H andeln aus achtenswerten M otiven, berechtigter Zorn u. ä., 
stra fschärfend: Gewinnsucht, Überlegung, Landstreicherei, gleich- oder ungleich
artiger R ückfa ll, mehrfacher R ück fa ll (Begehung von mehr als drei D e lik ten  g ilt  
als gewohnheitsmäßiges H andeln  und is t m it dem Doppelten der an sich ver
w irk te n  Strafe zu belegen), Vertrauensm ißbrauch usw.

D ie R eform arbeit Guatemalas en thä lt keinerle i Bestimmungen über Siche
rungs- und Besserungsmaßregeln und über Vorbeugung (lediglich bei Geistes
kranken w ird  Verwahrung auf unbestim m te Z e it vorgesehen); h ie r is t ganz offen
s ich tlich  eine em pfindliche Lücke.

Sehr scharf werden die politischen D e lik te  erfaßt (z. B. zieht Landesverrat 
Todesstrafe nach sich). M ord w ird  ebenfalls m it Todesstrafe bedroht. Ü ber die 
einzelnen D eliktstatbestände is t n ichts Interessantes und Neues zu berichten. 
D ie  Polizeiübertretungen werden in  A rt. 452— 482 behandelt.

A m  24. A p r il 1936 h a t Guatemala auch ein neues Pressegesetz erlassen.
Bonn_ Br. Steinwallner.

B e s p rec h u n g e n .
Schindler, Georg: V e rb re c h e n  u n d  S tra fe n  im  R e c h t d e r S ta d t  F r e i 

b u rg  im  B re is g a u  v o n  d e r E in f ü h r u n g  des n e u e n  S ta d t r e c h ts  
b is  z u m  Ü b e rg a n g  a n  B a d e n  (1520— 1806) =  Veröffentlichungen aus 
dem A rch iv  der S tad t Fre iburg  im  Breisgau 7. F re iburg  i. B r. 1937- X V , 
343 S. RM. 7.— .

Das gemein-deutsche S tra frecht des 16.— 18. Jahrhunderts kann n ich t a lle in 
aus den damals geltenden Gesetzen und S ta tu ten  e rkannt werden. V ie lm ehr 
muß auch die Praxis, die m it ihnen ziem lich w illk ü rlic h  umsprang, herangezogen 
werden. Deshalb ve rd ien t die vorliegende Veröffentlichung, die es un te rn im m t, 
aus einem reichen handschriftlichen Quellenm aterial die Strafrechtspflege dieser 
Z e it fü r  einen begrenzten Bezirk  darzustellen, allgemeines Interesse.

Verf. ha t den S toff nach Gesichtspunkten der modernen Strafrechtssyste
m a tik  gegliedert. Im  „A llgem einen T e il“  is t erst kurz das Verbrechen und dann 
ausführlicher die Strafe und ihre  Anwendung behandelt, während die einzelnen 
Verbrechen im  „Besonderen T e il“ , geordnet nach Verbrechen gegen die A llge
m einheit und gegen die Einzelpersonen, e rö rte rt sind. Diese E in te ilung , mag sie 
auch die A u ffindung  einzelner Entscheidungen erleichtern, begegnet erheb
lichen Bedenken, denn sie trä g t wesensfremde Gedanken an den S to ff heran 
und erschwert d am it sein Verständnis. So g ib t auch Verf., was sich bei um 
fassenderer Heranziehung der strafrechtsgeschichtlichen L ite ra tu r w ohl hä tte  
vermeiden lassen, manche unrich tige  D eutung; z. B. is t der durch den H enker 
vollzogene schim pfliche Staupenschlag von der re in  korrektioneilen Züchtigung 
n ich t geschieden (während bei den S tra farten des Prangers und des Laster
steins der analoge Unterschied rich tig  e rkannt is t); die ö ffentliche Zwangsarbeit 
der 2. H ä lfte  des 17. und des 18. Jahrhunderts kann n ich t auf das S tadtrecht 
von 1520 zurückgeführt werden; der Unterschied von M ord und Totschlag is t 
verzeichnet u. a. m. V o r allem aber kom m t dabei die historische E n tw ick lung  
in  dem dargestellten Ze itraum  zu kurz. Auch in  diesen 3 Jahrhunderten haben 
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sich die Anschauungen über einzelne Verbrechen, vo r allem  aber über die Strafen 
und ihre Anwendung (Aufkom m en der F re iheitsstrafe!) erheblich gewandelt. 
U nd gerade hier, etwa besonders im  A bschn itt über das Zucht- und Spinnhaus, 
bedauert man, daß V erf. der zeitlichen E n tw ick lung  keine A ufm erksam keit 
geschenkt hat. A llzu  unbeküm m ert s te llt er Entscheidungen aus der Zeit, da 
die CCC sich noch n ich t durchgesetzt hatte, neben solche, die un te r der H e rr
schaft der Theresiana ergangen sind.

Diese Mängel in  E inzelheiten m indern das Verdienst des Verf. n icht, einen 
reichen geschichtlichen Rechtsstoff der Ö ffen tlichke it zugänglich gemacht zu 
haben. Aus der Fü lle  des Gebotenen sei nu r Einiges herausgehoben. D ie ve r
wendeten Strafen sind außerordentlich m ann ig fa ltig  und werden m it erfinde
rischer Phantasie dem F a ll angepaßt, so wenn etwa einem W eindieb das W ein
tr in ke n  auf ein Jahr verboten w ird  (S. 295). D ie im  Gesetz noch häufig  ange
drohten verstüm m elnden Leibesstrafen spielen in  der Praxis kaum  eine Rolle 
m it Ausnahme v ie lle ich t des Ohrenabschneidens, das aber schon der B rand
m arkung nahekam. A u ffa llend  is t die häufige Verhängung von öffen tlicher 
Buße in  oder vo r der K irche  im  17. und 18. Jahrhundert durch die w eltliche 
O brigke it, eigenartig die Strafe der Eingrenzung.

Auch auf die ku ltu re llen  und krim inologischen Zustände der Z e it fä l l t  
manches L ich t, so auf die nu r a llm äh lich  erfolgende Ü berw indung des Fehde
wesens und derTa id igung im  16. Jahrhundert (vgl. den S. 198 ausführlich w ieder
gegebenen Sühnevertrag aus dem Jahre 1561), die allgemeine Unsicherheit und 
das A u ftre ten  von Mordbanden im  17. Jahrhundert (S. 228ff.), die öffentliche 
S ittlic h k e it u. a. m.

Bei dem R eichtum  der Quellen is t es n ich t erstaunlich, daß Verf. sie n ich t 
erschöpft ha t. Es is t zu hoffen, daß seine A rb e it Anregung zu weiteren U n te r
suchungen g ib t. Manche Einzelfragen, die einer besonderen Behandlung w ert 
sind, kann Verf. nu r andeuten. Auch zur Prozeßgeschichte, die Verf. nu r neben
bei be rüh rt (aufmerksam sei gemacht au f die Schilderung eines Achtprozesses 
m it ö ffen tlicher K lage aus dem Jahre 1523 S. i7 f . )  läß t sich noch mancher 
Aufschluß erwarten.

Bonn. v. Weber.

Seelig, Ernst, Prof. D r . : D as A r b e its h a u s  im  L a n d  Ö s te r re ic h .  U lrich  
Mosers Verlag, Graz 1938. 173 S. m it 24 Abb. K a rt. RM. 12.— .

In  der als „B e itra g  zur Neugestaltung des S trafrechts im  Großdeutschen 
Reich“  bezeichneten S tudie untersucht der Verf. au f Grund der E rfahrungen 
in  der D urch führung des österr. Arbeitshaus-Ges, vom  10. 6. 1932 den gesamten 
Fragenkom plex der Erziehungs- und Sicherungsnachhaft rechtsdogmatisch, 
krim inologisch-em pirisch und krim ina lpo litisch . W ie w e rtvo ll und geradezu 
notw endig derartige Untersuchungen sind, die methodisch rechtstheoretische 
Auffassungen erfahrungswissenschaftlich nachprüfen, zeigt die vorliegende 
A rbe it. F ü r den Gesetzgeber wie fü r  den P ra k tike r ergeben sich daraus w ich tige  
H inweise auf bestehende Mängel und notwendige Reformen, deren W ert n ich t 
dadurch bee in trächtig t w ird , daß die Beobachtungszeit verhältn ism äßig kurz war. 
Rechtsdogmatisch bekennt sich der Verf. als Anhänger des Systems der Zwei
spurigke it, das er in  der E in le itung  rechtshistorisch und rechtsvergleichend 
begründet und in  dem Schlußabschnitt auch gegen strafrechtspolitische und 
vo lksw irtscha ftliche  E inwände verte id ig t. Abweichend vom  deutschen Gew.- 
Verbr.-Ges. vom  24. 11. 1933, m it dem das österr. Arbeitshaus-Ges. h ins ich tlich  
der Ziele im  wesentlichen übereinstim m t, kennt das letztere sowohl fü r  K le in 
krim ine lle  (Gruppe ähnlich der des § 42 d S tG B.) wie fü r  Rückfallsverbrecher 
nu r die E inweisung in  ein Arbeitshaus. Von den 3 vorhandenen Ansta lten  is t 
je  eine fü r  männliche K le inkrim ine lle  bzw. Rückfallsverbrecher bestim m t, die 
d r itte  fü r  weibliche V e ru rte ilte  beider Kategorien. Unterschiede bestehen fü r 
beide Gruppen aber auch beim Vollzug h ins ich tlich  der in  jedem Falle befristeten
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Höchstdauer der E inweisung und des Stufenstrafvollzuges. D ie  beiden ersten 
Teile der S chrift enthalten eine D arste llung der m aterie llen Voraussetzungen 
und der Verfahrensvorschriften fü r  die U nterbringung und den Vollzug. Der 
3- T e il b rin g t eine kritische W ürd igung des Vollzugs, deren Ergebnisse im  
Schlußabschnitt k rim ina lpo litisch  ausgewertet werden. Bemängelt w ird  zu
nächst die Ungle ichm äßigkeit der Anordnungspraxis, die besonders bei B e ttle rn  
a u ffä llt, von  denen n u r ein verschwindender T e il und der meist zu spät über
wiesen werde. Der Verf. verlangt eine krim inologische Schulung der R ich te r 
und schon der Studierenden. M it Recht sieht er ferner als w ichtigste, aber noch 
n ich t befriedigend gelöste Aufgabe, das A rbeitsproblem  an. E inem  vielgestaltigen 
Ausbau der A rbeitsbetriebe, ohne den eine arbeitserzieherische Beschäftigung 
n ich t denkbar ist, stand das auch im  A ltre ich  beobachtete und in  einer staa tlich  
gelenkten W irtsch a ft vö llig  abwegige V o ru rte il entgegen, daß dam it fü r  das 
freie Gewerbe ein un lauterer W ettbew erb entstehe. A u f das Fehlen eines k r im in a l
biologischen Dienstes fü h r t der Verf. es zurück, wenn er feststellen mußte, 
daß im  rich terlichen wie im  Vollzugsverfahren n ich t im m er die zweckmäßigen 
Verfügungen getroffen wurden. Bedauerlich ist, daß U nterlagen zu einer k r im i
nologischen W ertung der Insassen n u r unvollkom m en Vorlagen. A ber die bei
gebrachten D aten und Beispiele verweisen zur Genüge, w ie notwendig schon 
bei der rich terlichen Anordnung, ebenso jedoch im  Vollzug, eine genaue Kenntn is 
des krim inalb io logischen Tatbestandes is t. Gerade bei den sog. K le inkrim ine llen  
komm en Fehlentscheidungen n ich t selten vor, w eil sich aus dem Umstande, 
daß ein B e tte ld e lik t Anlaß zu dem Überweisungsverfahren gegeben hat, noch 
n ich t schließen läßt, daß es sich um  den T yp  eines N ur-B e ttle rs  und n ich t um 
den eines Rückfallsverbrechers handelt. Bezüglich der Rückfallsverbrecher 
kom m t der Verf. zu dem Ergebnis, daß nu r ein k le iner T e il resozialisierbar, 
eine Feststellung, die n ich t verallgem einert werden dürfte , wenn es, wie man 
erw arten darf, gelingt, solche K rim ine lle  schon in  dem F rühstad ium  ih re r 
Lau fbahn  zu erkennen und entsprechend zu behandeln. Sehr beachtlich sind 
die im  Schlußabschnitt gemachten Vorschläge fü r  die S trafrechtsreform  im  
Großdeutschen Reich.

Frankfurt a. M. Polligkeit.

Schmidt, D r. ju r. W illi-K u rt:  D as B e w a h ru n g s g e s e tz  im  n e u e n  R e c h t 
u n d  se in e  B e z ie h u n g  z u m  S t r a f r e c h t .  1937, Ludw ig  Röhrscheid V er
lag, Bonn. 184 S. Brosch. RM . 6.50.

D ie  als 8. H e ft der Rechtsvergleichenden Untersuchungen zur gesamten 
Strafrechtswissenschaft (herausgegeben von Prof. Schwinge) erschienene A rb e it 
setzt sich zum Ziel zu prüfen, ob nach Erlaß des GewohnhVerbrGes. vom  24 . Nov. 
* 9 3 3  und des ErbgesGes. vom  14. J u li 19 33  noch ein Bedürfn is fü r  ein Bewah- 
rungsgesetz vorhanden sei. Nach Anerkennung der N otw endigke it eines solchen 
Gesetzes auch im  neuen Recht, behandelt es die Fragen der m aterie llen Voraus
setzungen fü r  die Anordnung der Bewahrung, das Verfahren zur Feststellung der 
Bew ahrungsbedürftigkeit und den Vollzug der Bewahrung, stets un te r W ü rd i
gung verw andter Bestimmungen und Maßnahmen angrenzender Rechtsgebiete. 
H i gu ter systematischer Übersicht b rin g t der Verf. zunächst eine D arste llung des 
Bewahrungsgedanken-im  bisherigen Recht, wobei neben Hinweisen auf auslän
dische V o rb ilde r eingehend die in  Deutschland gemachten R eform  Vorschläge 
und die verschiedenen Gesetzentwürfe, die te ils  aus Kreisen der S trafrechts
reform , te ils  aus solchen des Fürsorgewesens stammen, k ritisch  geprü ft werden. 
H ie Ursache fü r  das Scheitern dieser Reformbestrebungen e rb lick t der Verf. 
—  m it R echt —- in  dem im m er wieder aufgetauchten Bedenken, daß die A no rd 
nung der Bewahrung einen E in g r if f in  die F re ihe it der Persönlichkeit bedeute, 

ei dem eine Gewähr gegen W illk ü r  und M ißbrauch der Staatsgewalt geleistet 
werden müsse. E ine r solchen Auffassung s te llt der Verf. die Forderung gegen- 
u er, daß nach heutigem Rechtsdenken der Schutz und das W ohl der Gemein-

4*
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Schaft dem des E inzelnen vorgehe und dementsprechend das Gesetz zur E r
ha ltung  und Förderung des rassemäßigen und erbbiologischen Bestandes des 
Volkes beizutragen habe. Sein Z iel sei demnach, die hoffnungslos Verwahrlosten 
•—  vo r allem  wegen ih re r erbbiologischen M inderw ertigkeut —  endgültig  aus der 
Volksgemeinschaft auszuscheiden, dagegen bei den n ich t aussichtslos Verw ahr
losten zu versuchen, sie fü r  die Gemeinschaft zurückzugewinnen. In  den mate
rie llen Voraussetzungen der Bew ahrungsbedürftigkeit s tü tz t sich der V erf. auf 
die in  früheren E n tw ürfen  gemachten Vorschläge. Voraussetzung soll der Zu
stand der Verwahrlosung sein, wenn dieser eine erhebliche Gefahr fü r  die Ge
m einschaft zur Folge hat. A ls verw ahrlost g ilt  der, welcher durch seinen bis
herigen Zustand bewiesen hat, daß er die Anforderungen der Gemeinschaft in  
keiner Weise zu erfü llen verm ag und in  seiner geistigen, s ittlichen  oder äußeren 
Lebenshaltung w e it un te r dem D urchschn itt dessen steht, was die Gemeinschaft 
von ihren M itg liedern  fordern kann. Indem  nun die Feststellung des Zustandes 
der Verwahrlosung und der daraus der Gemeinschaft drohenden Gefahr n ich t 
an die Voraussetzung eines schuldhaften Verhaltens im  stra frechtlichen Sinne 
abhängig gemacht werden soll, e rg ib t sich aus diesem Zusammenhang das V er
hä ltn is  des Bewahrungsgesetzes zum S trafrecht. V o r  einer strafbaren H and
lung unterliege der Verwahrloste dem Bewahrungsgesetze, n a c h  einer solchen 
habe das S tra frecht m it seinen Maßregeln einzugreifen.

Nach diesen Vorschlägen würde ein Verwahrloster, je  nachdem ob im  ge
gebenen Z e itp u n k t ein S trafverfahren gegen ih n  anhängig is t oder n ich t, durch 
den S tra frich te r Sicherungs- oder Besserungsmaßnahmen gemäß § 42d StGB, 
unterw orfen oder durch den Bewahrungsrichter der Bewahrung überwiesen 
werden, die nach der Auffassung des Verf. ebenfalls eine Maßregel der Sicherung 
und Besserung da rs te llt. ' E ine Vereinigung der Befugnis zur Anordnung beider 
A rte n  von Maßnahmen in  der H and des S tra frich ters lehn t der Verf. ab und zwar 
berechtigterweise, w eil die Bew ahrungsbedürftigkeit n ich t ein im  strafrechtlichen 
Sinne schuldhaftes Verhalten voraussetzt, obwohl es häufig  zugleich vorlieg t. D ie 
Lösung dieser Zw iespältigke it sucht Schmidt in  einem einheitlichen V o llzug beider 
A rten  von Maßnahmen in  dem Arbeitshaus, das den im  Laufe der E n tw ick lung  
angenommenen Charakter als S tra fansta lt ablegen und zu seinem ursprüng
lichen Zweck einer Bewahrungsanstalt fü r  asoziale Elem ente zurückkehren 
müßte.

D ie A rb e it h a t ih ren W e rt zunächst in  dem sorgsamen Zusammentragen des 
einschlägigen Materials, sodann in  dem erneuten Versuch einer Abgrenzung der 
Ziele eines Bewahrungsgesetzes von denen des Strafrechts. W enn man dem Verf. 
im  wesentlichen folgen kann, soweit er die N o tw endigke it eines Bewahrungs
gesetzes begründet und die Voraussetzungen der Bewahrung fo rm u lie rt, so 
können seine Vorschläge bezüglich des Nebeneinanderbestehens der Bewahrung 
und der Anordnung der U n terbringung in  einem Arbeitshaus gemäß § 42 d StG B, 
n ich t befriedigen. H ie r b le ib t die Frage einer einheitlichen und umfassenden 
Abwehr des gemeinschädigenden Verhaltens asozialer Personen zu lösen, an der 
heute nebeneinander und ohne Ausgleich das S tra frecht (§ 42 d), das Polizeirecht 
(Vorbeugungshaft), das Fürsorgerecht (verwaltungsrechtlicher Arbeitszwang 
gern. § 20 R FV .) und das dem Vernehmen nach in  V orbere itung befindliche 
Gesetz gegen planloses W andern (ebenfalls verw altungsrechtlicher Arbeitszwang) 
be te ilig t sind.

F ra n k fu r t a. M. Polligkeit.

The Professional Th ief by a Professional Th ief, m it Anm erkungen und 
Erläuterungen herausgegeben von Edw in  H . Sutherland (Sociology D epart
ment, Ind iana  U n ivers ity ), The U n ive rs ity  of Chicago Press, Chicago, Illino is . 
252 S. 1937.

Das W erk ze rfä llt in  zwei Teile : der erste g ib t eine Beschreibung des Diebs
berufs durch einen etwa zwanzig Jahre lang da rin  erfolgreich tä t ig  gewesenen
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ehemaligen Berufsdieb. S ta tt eines Eingehens darauf w ird  au f die Aufsätze 
von Sutherland über „W ie  der Berufsdieb der Bestrafung entgeht“  und „D ie  
Bekäm pfung des Berufsdiebes in  den Verein igten Staaten von N ordam erika“  
in  H e ft io , 27. Jg. (1936) und H e ft 9, 28. Jg. (1937) dieser Z e itsch rift verwiesen.

D ie  Bedeutung des zweiten Teils lieg t in  der Herausarbeitung der U n te r
schiede gegenüber den uns geläufigen Begriffen des Gewerbs-, Gewohnheits- und 
Bandenverbrechers, die selbst so fleißigen D arste llern wie Roland Graßberger, 
F ritz  Beger und A lfred  John  entgangen sind. D er Berufsdieb is t nu r m öglich da, 
wo U nrecht zum U nrech t erst w ird , wenn man sich dabei erwischen läßt, wo 
die Bevölkerung ganz allgemein m it einem etwas robusten Gewissen begabt 
ist, sobald es sich um  mühelosen E rw erb  im  Großen handelt. D arum  lä u ft 
sein Dasein n ich t in  von der Gemeinschaft streng geschiedenen Bezirken ab, 
mag er auch im  P riva tleben ein Außenseiter sein: zu vie le Fäden spinnen sich 
h inüber und herüber aus der W e lt des Rechts und des Unrechts, und darum  
is t die Feststellung n ich t erstaunlich, daß der Berufsdieb in  Am erika  eine soziale 
Erscheinung ist, den zu schützen sich Opfer, Zeugen, Polizei, Staatsanwalt, 
R ich ter, Gerichtsbeamte a ller A r t  usw. usw. aus den verschiedensten Beweg
gründen verschworen zu haben scheinen. Außer dem Boden auf dem er gedeiht, 
w eicht der Berufsdieb auch in  seiner Persönlichkeit vom  gewöhnlichen D ieb ab. 
Obgleich weitgehend spezialisiert, g ib t es un te r den Berufsdieben keine so 
starren, einseitigen Typen w ie bei den Gewaltverbrechern. U nerläß lich fü r  sie 
sind scharfer Verstand, ein ansprechendes Äußeres, einwandfreie Manieren, 
Redegewandtheit und Menschenkenntnis, lau te r Züge, die sich n ich t erlernen 
lassen, wenn man sie n ich t im  K e rn  schon von  Haus aus m itb r in g t —  ein H in 
weis au f die H e rku n ft der meisten Berufsdiebe, dem besseren M itte ls tand . 
D ie  Theorie von der Erbanlage zum Verbrechen versagt ihnen gegenüber vö llig . 
Ih r  T ä tigke its fe ld  sind ausschließlich die verfe inerten A rte n  von Vermögens
beschädigung: Laden-, Taschen-, E inschleichdiebstahl, Fälschung, B e trug  usw. 
bei denen es auf In te lligenz, n ich t aber au f Anwendung von Gewalt ankom m t, 
die sie verabscheuen. W ich tig  is t die Beherrschung einer sehr verw icke lten 
A rbe its techn ik, die sich nu r im  engen Zusammenwirken m it Berufsdieben inner
ha lb  ih re r verschiedenen, zwar sehr lockeren, aber gleichwohl n ich t weniger 
s tra ff arbeitenden Verbindungen erwerben läßt. D er Anschluß an eine solche 
Gruppe is t unerläß lich, ja , sie m acht den D ieb erst e igentlich zum Berufsdieb, 
da er ohne sie niemals über die zahlreichen H ilfe n  verfügen kann, die ih n  der 
Bestrafung entziehen. Der D iebsberuf b ilde t einen in  sich geschlossenen Stand, 
in  dem es auch n ich t e inm al an einer strengen B eru fs -E th ik  feh lt.

Soziologen wie K rim ino logen werden das Buch dankbar begrüßen; es fe h lt 
ihm  in  seiner nüchternen Sachlichkeit die Selbstdarstellungen von K rim ine llen  
sonst anhaftende prahlerische Selbstgefälligkeit, Heroisierung und rührselige 
Sentim enta litä t. Sehr nü tz lich  is t der dem Buch angehängte, g u t erläuterte 
A briß  von Ausdrücken aus der Gaunersprache der Berufsdiebe.

H am burg. E. Hennings.

G abrie l, Dr. med. E ., und K ratzm ann, D r. ph il. E .: D ie  S ü c h t ig k e i t ,  e in e  
S e e le n h e i lk u n d e .  Neulandverlag, B e rlin  1936. 263 S. RM . 8.— .

U n te r Sucht verstehen die Verfasser „das drängende Verlangen nach Be
seitigung einer dauernden, in  der Anlage oder Persönlichkeit gegebenen, quä
lenden seelischen G leichgewichtsstörung m it H ilfe  äußerer M itte l“ ; darunter 
fa llen also n ich t nu r Rauschgiftsüchten, sondern auch sogenannte Leiden
schaften, w ie die abnorme Leidenschaft zum Spiel, Sammeln, W andern, Stehlen, 
B randstiften  usw. W elchen A n te il jeder der beiden Verfasser an dem W erk  ha t, 
diese Frage is t h ier dadurch erle ichtert, daß G abriel seit Jahren als einer der am 
meisten anerkannten Forscher auf dem Gebiet der Suchten bekannt ist, der als 
P rim ä r-A rz t der großen W iener H e il- und Pflegeanstalt „A m  Steinhof“  über eine 
ganz ungewöhnliche E rfahrung  verfüg t. S tam m t von ihm  w ohl der zweite k l i 
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nische Teil, so dü rfte  Kratzm ann  der Urheber der vorausgeschickten psycho
logischen Theorie sein, die zunächst ohne R ücksicht au f die Suchten aufgestellt 
is t. Der Ausgangspunkt dieser Charakterologie is t die Anerkenntn is der Existenz 
der ,,U rfu rc h t‘ ‘ und des „Lebenstriebes“ : U rfu rc h t is t die, o ft unbewußte, F u rch t 
vo r dem N ich ts“ ,,, dem „A uß e rha lb “  des Lebens, dem Feind lichen; die U rfu rch t 
sp rich t: „ I c h  w ill in  N ich ts vergehen.“  D er „Lebenstrieb “  dagegen sagt: „ Ic h  
w ill sein.“  D ie E inste llung des Ind iv iduum s gegenüber der W e lt bewegt sich 
zwischen diesen beiden Polen der aktiven  oder passiven Bejahung oder V er
neinung der W e lt. Daneben g ib t es aber noch den „M ensch des N ich ts “ , der gar 
keine Stellung zur W e lt ha t. —  Dieses P rinz ip  der D re ite ilung  ha lten die V er
fasser fü r  erschöpfend; es gestatte jede seelische Spie lart einzureihen; „w ährend 
m an bis je tz t in  der Psychiatrie  nu r registrierte, sind w ir  nun zum ersten M al im  
Stand, zu .beweisen“, von innen heraus einzusehen, daß es nu r die genannten 
Typen geben kann, und w arum  es nu r diese und keine anderen geben kann und 
m uß“ . N u r ein paar Beispiele fü r  die E ingliederung bekannter Typen: Der 
Geniale soll an der Spitze der A ktiv-Verne inenden stehen, der M elancholiker am 
Ende der Gruppe der Passiv-Bejahenden. Zu den Passiv-Verneinenden werden 
die Vagabunden, zu den A ktiv-B e jahenden die Manischen gerechnet. In  der 
gleichen Gruppe m it den Genialen werden die M ora l Insanes und die Sadisten 
aufgeführt, während sich die an Verfolgungswahn Leidenden un te r der Gruppe 
der Passiv-Bejahenden befinden. D er Rezensent kann sich n ich t des E indrucks 
entziehen, als ob diese schematischen E in te ilungen der Verfasser der buntschek- 
kigen W irk lic h k e it Zwang antun. Außerdem is t es doch sehr zw eife lhaft geworden, 
ob man krankhafte , echt-psychotische Prozesse m it den Spielarten der „no rm a len “  
Charaktere un te r eine Form el bringen darf. F ruch tba r scheint dagegen der 
Gedanke, daß die Sucht ein, o ft unbewußter, Versuch ist, eine S törung des seeli
schen Gleichgewichts zu korrig ieren, und daß solche S törung des Gleichgewichts 
noch so im  Bereich des Normal-Menschlichen liegt, daß „n iem and sagen kann, 
ob n ich t er selbst oder seine Nachkommen eines Tages einer Sucht in  schwerer 
und bedenklicher A r t  verfa llen werde“ . R ich tig  is t w ohl auch die Beobachtung, 
daß fü r  den Charakter des gewöhnlichen Süchtigen „das Fehlen des Schöpfe
rischen“  bezeichnend ist, d. h. diesen Menschen geht die F äh igke it ab, den sie 
bedrängenden Umständen der Außenw elt eine stabile  Innenw e lt entgegen
zustellen. (Ähnliche Ansichten s. auch neuestens bei Bürger-Prinz, T runksucht, 
T rinkerpersön lichke it und Therapie. Neuland-Verlag, B e rlin  1938.)

Diese Ansichten über das Wesen der Sucht werden an 100 K ranken 
geschichten, die ausgezeichnet gewählt sind, illu s tr ie rt. Auch wer sich n ich t 
entschließen kann, der Charakterologie der Verfasser zu folgen, w ird  aus dieser 
bisher einzigartigen Fallsam m lung sehr v ie l Belehrung ziehen, theoretisch und 
fü r  die Praxis der Suchtbekämpfung.

H am burg. Sieverts.

Dubitscher, F .: D e r S c h w a c h s in n . H andbuch der E rbkrankhe iten , heraus
gegeben von Gütt, Band 1, 1937. Geh. RM . 24.— , geb. RM . 26.— .

Von den Bänden des von Gütt herausgegebenen Handbuchs der E rb k ra n k 
heiten is t zuerst die Bearbeitung des Schwachsinns durch Dubitscher erschienen. 
Das H andbuch soll in  gewissem Sinne eine E rw e ite rung und Ergänzung der 
beiden Erläuterungswerke zum Erbgesundheitsgesetz von Gütt, R üdin, Ruttke 
und zum Ehegesundheitsgesetz von Gütt, L inden, M aßfeiler sein. W enn es auch 
m it Schwierigkeiten verbunden ist, in  der Z e it der regsten Forschung auf dem 
Gebiete der E rbkrankhe iten  ein solches W erk  zu schreiben, so h a t sich doch 
die Herausgabe eines Handbuches, in  dem n ich t nu r die Fü lle  der neuen F o r
schungsergebnisse, sondern auch die neue deutsche Gesetzgebung berücksichtig t 
w ird , als dringend notw endig erwiesen. Es w ill n ich t neue Probleme aufwerfen, 
sondern die w issenschaftlich anerkannten Ergebnisse der E rbforschung zu
sammenfassen.
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In  diesem Sinne is t auch von Dubitscher das Thema des Schwachsinns 
behandelt worden. Das fast unübersehbare S ch rifttum  is t in  denkbar vo lls tän
diger Weise berücksichtig t und k ritisch  gesichtet. Beginnend m it den E in 
teilungsversuchen des Schwachsinns werden eingehend Ursachenforschung, 
Sym ptom atologie und pathologische Anatom ie besprochen. D er spezielle T e il 
b r in g t einen Ü berb lick  über die verschiedenen Schwachsinnsformen. Besonders 
hingewiesen sei auf das K a p ite l über die ethische M inderw ertigke it, deren 
Beurte ilung ja  fü r  die Rechtspflege von großer p raktischer Bedeutung is t. Verf. 
sp rich t sich gegen die Beibehaltung des Begriffes „m ora lischer Schwachsinn“  
aus und w ill die Annahm e einer ethischen D efektuositä t nu r bei vö llige r In ta k t
he it der In te lligenz und des übrigen Seelenlebens, also nu r fü r  die Fälle  reiner 
iso lie rte r Defekte in  der ethischen W ertsphäre gelten lassen. In  dem K a p ite l 
über die soziale Bedeutung des Schwachsinns is t alles Wissenswerte über L e i
stungsfähigkeit in  Schule und Beruf, über soziales M ilieu  und Geschwisterzahl, 
über A nzahl und F ruch tba rke it, schließlich auch über die K r im in a litä t der 
Schwachsinnigen zusammengetragen und k ritisch  behandelt. In  weiteren K a 
p ite ln  w ird  auf den B egriff und die diagnostische Abgrenzung des Schwach
sinns, au f die Gegenmaßnahmen therapeutischer, fürsorgerischer und erb
pflegerischer A r t  und auf die Beurte ilung des Schwachsinns in  der Rechtspflege 
eingegangen. D er zweite T e il des Buches schließlich is t den verschiedenen 
Methoden der In te lligenzuntersuchung gewidmet.

D er außerordentlich sorgfä ltig  bearbeitete H andbuchband is t dazu ge
eignet, n ich t nu r Ä rzten, sondern auch R ich te rn  und a llen denen, die sonst 
noch m it Erbgesundheits- oder Ehegesundheitsfragen zu tu n  haben oder sich 
von pädagogischer oder fürsorgerischer Seite m it Schwachsinnigen zu befassen 
haben, als w ichtiges Nachschlagewerk zu dienen und allen die verantw ortungs
vo lle  A rb e it auf praktischem  und theoretischem Gebiet zu erleichtern.

Berlin -Buch. Lange-Cosack.

Kohlrausch: S tra fg e s e tz b u c h  m it Nebengesetzen und Erläuterungen.
34. A u fl. W . de G ruy te r u. Co., B e rlin  1938. 771 S. Geb. RM. 9.— .

Vom  5. 10. 1937 d a tie rt das V o rw o rt zur 33., vom  15. 9. 1938 das V o rw o rt 
zu r 34. Auflage dieses in  seiner A r t  einzig dastehenden Erläuterungsbuches. Das 
bedeutet Em pfehlung genug. —  Zum  ersten Male zeichnet S taatsanwalt D r. 
Lange als M itherausgeber. E r  besorgte die neu eingefügten E rläuterungen zum 
H eim tücke- und zum Blutschutzgesetz und die Ü berarbeitung der N oten zu 
den §§ 20a, 42a— n, 80— 145c S tG B.

D ie vo rs in tflu tlich e  System atik unseres Strafgesetzbuchs, deren R ück
s tänd igke it durch die späteren Einschübe n u r noch ostensibler geworden ist, 
n ö tig t zu systematischen Vorbemerkungen, wie sich solche dann auch w eiter 
zu den einzelnen A bschn itten  finden. Da konnte es ohne einige W illk ü r lic h - 
ke iten  n ich t abgehen. D ie Aufgabe scheint m ir aber in  den älteren Auflagen 
besser gelöst worden und die S to ffve rte ilung  zur Z e it keine ganz g lückliche 
zu sein. Daß die Unterlassungsverbrechen in  den einleitenden Vorbemerkungen 
eine verhältn ism äßig eingehende Behandlung erfahren haben, re ch tfe rtig t sich 
aus der gegenwärtig wieder a ku t gewordenen P rob lem atik  dieser Gruppe und 
aus der Verlegenheit, eine andere passende Stelle da fü r zu finden. A ber von 
den übergesetzlichen Schranken der R echtsw idrigke it g ilt  doch angesichts der 
chaotischen Anordnung der §§ 52— 54 das gleiche; und es wäre sehr zu w ün
schen, daß die noch im m er ins Leere treffende Verweisung am Schluß der N ote 1 
zu § 54 einmal w ieder den schon in  der vorigen Auflage verm iß ten Beziehungs
p u n k t fände. Danach dü rfte  nu r die W ah l bleiben zwischen vö llige r Preisgabe 
und neuerlichem Ausbau dieser systematischen Vorbemerkungen.

„ I m  S tG B, m ußte es dabei bleiben, den Übergang von der Berich tsfo rm  
zur eigenen Stellungnahme im  w esentlichen. zu beschränken auf weitere neue 
Vorschriften  und auf Fälle, wo die Auslegung a lte r Rechtssätze erneut in  F luß
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gekommen w ar.“  D adurch is t die Ungle ichm äßigkeit in  der Behandlung der 
verschiedenen M aterien ve rs tä rk t und zugleich der aktuelle  W e rt des Buchs 
w e ite rh in  erhöht worden. D ie  E rläuterungen zu § 2 sind von 19 auf 28 Seiten 
angeschwollen, die Vorbemerkungen zur Konkurrenzlehre umfassen neun, die 
E rläuterungen zu § 59 fünfzehn Druckseiten. Bis in  seine E inzelheiten h inein 
is t das Spezialproblem des Prozeßbetruges ve rfo lg t worden. Neben dem gel
tenden is t übera ll das kommende S tra frecht weitgehend berücksichtigt.

Sachliche Bemerkungen müssen sich auf wenige P unkte  beschränken. In  
der Versuchslehre begegnet die im m er wachsende subjektiv ierende Tendenz der 
reichsgerichtlichen J u d ika tu r begründeten Bedenken. In  der Teilnahmelehre 
w ird  der extensive T ä te rbegriff in  der bekannten Lange sehen Prägung zugrunde 
gelegt. Danach is t Täter, wer m it Tä te rw illen  den E rfo lg  herbe iführt. Ir re  ich, 
wenn ich einwende, daß dabei das zu definierende in  die D e fin ition  aufge
nommen w ird? K ann  ich, ehe ich weiß, wodurch jem and zum T ä te r w ird , en t
scheiden, ob ihn  ein T ä te rw ille  beseelt? —  In  der Irrtum s leh re  dom in ie rt doch 
w ohl allzu s ta rk  die ablehnende H a ltung  zu den undurchführbaren und deshalb 
notw endig w iderspruchsvollen Unterscheidungen des RG. gegenüber den spär
lichen Ansätzen zu einem positiven Aufbau des Schuldbegriffs. Daß die P flic h t
w id rig ke it der W illensbetätigung ein allgemeines Schuldm erkm al, n ich t ein 
spezifisches M erkm al der Fahrlässigkeit is t, bedürfte  aus propädeutischen 
Gründen deutlicher H ervorkehrung. —  A n  Stelle des Satzes: „K a u sa l is t eine 
Unterlassung, wenn dem Unterlassenden die Abwendung des Erfolges möglich 
w ar“  trä te  besser die Form ulie rung: „A ls  kausal g ilt  die Unterlassung, wenn durch 
p flich tm äß ige Vornahm e der H andlung der E rfo lg  ve rh indert worden wäre.“  
D ie M ög lichke it der H inderung kann nu r die V erp flich tung, n ich t die K ausa litä t 
begründen. W eshalb aber diese P flich t n ich t vertragsmäßig sollte übernommen 
werden können, is t n ich t recht einzusehen. —  Sehr bemerkenswert sind d ie 
Auslassungen zu den Rechtsfiguren des fortgesetzten und des K o lle k tiv v e r
brechens; sie wollen tastenden Versuchen der Neuorientierung K lä rung  und 
Z ielsicherheit verleihen. —  Stehen geblieben sind le ider „d ie  un te r Strafe ge
ste llten  Rechtsgüter“  (auf S. 18 unten).

Godesberg. G ra f zu Dohna.

M üllereisert, F. A ., D r. hab il.: S t r a f r e c h t l i c h e  G r u n d b e g r if fe .  Carl 
H ins to rffs  Verlag, Rostock. 1938. 88 S. RM. 4.50.

D urch die vorliegende S chrift sucht der Verfasser, der bereits mehrere 
rechtsphilosophische und p riva trech tliche  A rbe iten  ve rö ffen tlich t hat, die von 
ih m  entw ickelte „T heorie  des Rechts“  au f einige stra frechtliche G rundbegriffe  
anzuwenden. E r w a rn t im  V o rw o rt selbst seine Fachkollegen davor, seine wissen
schaftlichen A rbe iten  m it den üblichen gelehrten Abhandlungen auf eine Stufe 
zu stellen, und verlangt von ihnen, daß sie „vo lls tä n d ig  um lernen und um 
denken“ . E r geht von der Doppelbedeutung der strafbaren H and lung als „B e 
wegungsvorgang der M enschenkraft“  und als „U n w e rtve rw irk lich u n g “  aus, w ie 
er überhaupt stets den Unterschied von naturw issenschaftlicher und wertwissen
schaftlicher Methode betont. Von dieser W arte  aus w idm et er längere Aus
führungen dem „ju ris tisch e n “  Kausalzusammenhang als W ertzusammenhang 
und als statistische Gesetzlichkeit und schließt m it einer kurzen, zusammen
fassenden B etrachtung über Tatbestand, R echtsw idrigke it und Schuld im  
S trafrecht.

W enn auch der Grundauffassung, einen menschlichen Vorgang sowohl als 
Gegenstand der Naturw issenschaft als auch der W ertw issenschaft zu betrachten, 
durchaus zuzustimm en is t (darauf beruht ja  le tzten Endes das wissenschaftliche 
Doppelgeleise von K rim ino log ie  und Strafrechtswissenschaft, die beide den 
Gegenstand „Verbrechen“  zum Ausgangspunkt haben), können w ir  doch den 
weiteren A b le itungen des Verfassers an vielen Stellen n ich t folgen. W iew ohl es 
n ich t als Mangel gebucht werden soll, daß die S ch rift bewußt zu den Ergeb



1939, H . i Besprechungen 57

nissen des bisherigen S chrifttum s in  keiner Weise Stellung n im m t, so lassen 
die vorgetragenen „Ergebnisse einer neuen und orig inären wissenschaftlichen 
B egriffsb ildung“  doch allzusehr den Zusammenhang m it dem biologischen Rechts
denken vermissen, das gerade fü r  eine neue Grundlegung des Strafrechts heute 
gefordert werden muß. Besonders deutlich  w ird  dies bei den Schlußbetrachtungen 
des Verfassers über das Wesen der Schuld. In  einer Zeit, in  der die deutsche 
Strafrechtspflege durch eine großzügige Organisation des krim inalb io logischen 
Dienstes die inneren W illensdispositionen und tieferen biologischen Wesenszüge 
des Täters zu erkennen und fü r  seine stra frechtliche Behandlung zu verwerten 
sucht, is t dem Verfasser die E n tw ick lung  der verschiedenen juristischen Schuld
form en des Vorsatzes und der Fahrlässigkeit ein Beweis dafür, daß es im  ganzen 
Rechtsleben „a u f den sogenannten wahren W ille n  überhaupt n ich t ankom m t“ (!)  
Sofern die „K raftbew egungsvorgänge“  norm al psychologisch bestim m t sind 
und dadurch dem „K ra ftt rä g e r“  zugerechnet werden können, soll die S tra fta t 
nach dem .Verfasser n ich t als W illensakt, sondern als „zurechenbare U nw ert
ve rw irk lichung “  bedeutsam sein und zwar „ganz ohne R ücksicht auf den wahren, 
inneren W illen  des Täters“ . A u f solcher Grundlage w ird  sich das deutsche V o lk  
wohl kaum  sein W illensstra frecht bauen!

Graz. E rnst Seelig.

R uttke, F alk , D r. iu r . : R asse , R e c h t  u n d  V o lk .  Beiträge zur rassengesetz
lichen Rechtslehre. J. F. Lehmanns Verlag, M ünchen-Berlin  1937. 210 S. 
Geh. RM . 7.50, Lw d. RM. 9.— .

D r. F a lk  Ruttke is t einer der ersten Rechtswahrer, welche die grundlegende 
Bedeutung der E rb - und Rassenpflege fü r  das deutsche Rechtsdenken und fü r  
die Gestaltung des Rechts in  nationalsozialistischem Sinne e rkannt und sich 
fü r  die lebensgesetzliche Rechtsauffassung eingesetzt haben.

Das Buch is t eine Auswahl von Vorträgen und Veröffentlichungen des 
Verf. aus den Jahren 1933 bis 1937. M osaikartig  setzen sich die einzelnen A b 
handlungen zu einem Gesam tbild zusammen, das zeigt, w ie unlöslich E rb - und 
Rassenpflege in  a ll ih ren Teilgebieten und deutsches R echt m ite inander ver
k n ü p ft sind. Dem Leser w ird  bewußt, wie unentbehrlich  fü r  jeden Rechtswahrer 
die Grunderkenntnisse der E rb - und Rassenkunde und -pflege sowie der V o lks
pflege (Bevölkerungspolitik) fü r  seine A rb e it sind. Neben E rörterungen grund
sätzlicher A r t  geht der Verfasser näher ein au f eine Reihe der nach 1933 neu 
geschaffenen Gesetze und Verordnungen, vo r allem  auf das Gesetz zur V er
hü tung  erbkranken Nachwuchses und fü h r t dem Leser dabei vo r Augen, w ie 
nahe die Aufgaben des Rechtswahrers und des Arztes heute zusammenliegen 
und o ft ineinander greifen. Auch im  Rechtsleben steht e indeutig und in  jedem 
Falle  heute über dem Einzelwesen das Interesse der Volksgesamtheit. Sinn der 
ä rztlichen Wissenschaft wie des Rechts und ihre  Aufgabe, die von höchster 
E th ik  ist, is t die E rha ltung  und Förderung der Volksgemeinschaft, „d e r  A r t “ . 
Das Recht muß ausgerichtet sein, um m it den W orten  des Verfassers zu sprechen, 
„a n  der Zielsetzung fü r  unser V o lk : „S icherung der Lebensmöglichkeiten fü r  
eine ausreichende Zahl erbgesunder, fü r uns rassisch w e rtvo lle r kinderre icher 
Fam ilien “ .

Dadurch, daß es sich um Vorträge seit dem Jahre 1933 handelt, spiegelt 
sich in  dem Buch eine interessante E n tw ick lung  w ider. A llerd ings kommen 
dadurch auch W iederholungen von Gedankengängen vor. Andererseits w ird  
aber durch die m osaikartige Zusammenstellung der einzelnen V orträge zu 
einem Gesam tbild die Lebendigke it und V ie lse itigke it der D arste llung gehoben, 
die jedem Rechtswahrer eine Fü lle  von Anregungen fü r  alle Rechtsgebiete 
geben kann.

H am burg. Hermann Deutsch.
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Zeitschriftenschau.
K rim in a lp o litisch es  aus Skandinavien.

E in  Sammelbericht über Nordisk T idsskrift for Strafferet, udg ivet af den 
Danske R edaktion. 24. Jahrgang 1936, H e ft 4; 25. Jahrgang 1937, 26. Jahr
gang 1938!).

D ie Z e itsch rift un te rrich te t uns w ieder über die auch fü r  uns bedeutungs
vo lle  E n tw ick lung  in  den nordischen Ländern. D arin , daß sie neben allgemeinen 
und grundlegenden A rtik e ln  sehr vieles aus der Gesetzgebungsarbeit und dem 
Strafenwesen der nordischen Länder b ring t, lieg t ihre E igenart. Bergendal hat, 
1938, 1, ih re  Bedeutung nach 25 jäh iige r A rb e it hervorgehoben.

I .  A llg e m e in e s .
1. A m  31. 12. 1936 starb der dänische Reichsadvokat August Goll, 70 Jahr 

a lt. E r  w ird  der größte dänische praktische K rim in a lis t genannt, der sich be
strebte, das S tra frecht nach psychologischen Gesichtspunkten zu erneuern. 
Noch zu le tz t arbeitete er an den Fragen der K astra tion , S terilisa tion und 
Schwangerschaftsabbrechung. Auch manchem Deutschen w ar er als Förderer 
in te rna tiona le r Zusammenarbeit bekannt geworden. (1937, 1 und 89.)

Ih m  fo lg te  am 21. 12. 1937 Frantz Dahl, n ich t ein K r im in a lis t im  modernen 
Sinn, aber ein tie fg ründ iger Kenner des rechtswissenschaftlichen, hauptsächlich 
stra frechtlichen S chrifttum s, Freund v ie le r deutscher S trafrechtler, D r. ju r . 
honoris causa von H am burg  (1938, 81).

2. Sehr ausführliche Betrachtungen über G ru n d  u n d  Z w e c k  d e r S t ra fe  
b rin g t der Däne Hugo Christensen, 1938, 165— 248. E r w ill als Schüler von 
0rsted hauptsächlich dem R ich te r gegenüber Schöffen und Geschworenen es 
erle ichtern, die Bedeutung der Strafe darzulegen. Aus der Ü bersicht über die 
wesentlichen Theorien is t fü r  uns besonders w ertvo ll, was er über dänische 
Anschauungen sagt. 0rsted en tw icke lt eine Abschreckungstheorie in  Anlehnung 
an F ichte, Feuerbach und Grolman. Dagegen is t Bornemann Hegelianer; 
der S taat h a t Eigenexistenz, die Strafe is t s ittliche  N otw endigke it. Goos fo lg te  
als U ti li ta r is t  den Lehren J. St. M ills . E nd lich  Torp  fo lg t den Gedanken von 
Liszts, b le ib t aber weitgehend selbständig. —  M it Recht weist Christensen auf 
den Zusammenhang der Theorien m it der allgemeinen K u ltu re n tw ick lu n g  h in. 
E r  ve rfo lg t die Auffassungen der a lten Rechte; das neue S tG B, von 1930 s treb t 
m it Recht nach ind iv idua lis ierender Beeinflussung der T ä te r; M ilde schadet 
n ich t, wenn die A llgem einheit von sich aus das Verbrechen ablehnt. —  C hri
stensen selbst en tw icke lt eine „B a lancetheorie“ , nach der der B ruch des Rechts
gleichgewichts w iederhergestellt werden muß —  man erkennt Hegel. E r  b il l ig t  
die individualis ierende Tendenz des neuen Rechts. Z u le tz t wendet er sich gegen 
die Todesstrafe. M an müsse wie die Naturw issenschaft von der E rfahrung  aus
gehen; Strafe solle belehren; sie ve rfo lg t die verschiedensten Ziele; w ir  müssen 
uns vo r einer vorgefaßten Meinung hüten. —  D ie A rb e it is t auch fü r  uns in 
teressant.

3. H artv ig  Nissen, D ire k to r des Strafgefängnisses in  Oslo, g ib t einen V o r
trag  über K r im in a l i t ä t  u n d  P s y c h is c h e  H y g ie n e  (m e n ta l h y g ie n e ) 
(1937, 125— 152), in  dem er sich da fü r einsetzt, im  S tra frecht erfahrungswissen
schaftlich  zu denken. Anlage und U m w e lt sind beide zu beachten. —  Neues w ird  
n ich t geboten.

4. H öchst beachtenswert sind zwei A rbe iten  des finnischen S ta tis tike rs  
Veli Verkko, die erste über M e th o d e n  z u r  v e rg le ic h e n d e n  U n te r s u c h u n g  
d e r  K r i m in a l i t ä t  v e rs c h ie d e n e r  L ä n d e r  (1936, 257— 288), w ohl ve ran laß t 
durch die bekannte U ntersuchung der Frage, über die Rösner, Mschr. 28, 239 ge-

x) Den le tzten B e rich t s. M onatsschrift Jhg. 27 (1936) S. 485ff.
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schrieben hat. Deutschland h a t durch die rechtsvergleichende D arste llung in  
der K r im in a ls ta tis t ik  fü r 1933, Deutsche S ta tis tik  Band 478, hierzu einen 
w ertvo llen  B e itrag  geliefert, in  dem aber gesagt ist, daß die verschiedenen 
Zahlen n ich t untereinander vergleichbar seien. Auch Verkko h ä lt eine ver
gleichende Zusammenstellung fü r  kaum  möglich, da sowohl die Bestim m ung der 
S tra fta ten  wie die A r t  der Zählung zu ungleich seien. Selbst fü r  die Tötungs
de lik te  könne man nu r zu allgemeinen Gruppierungen kommen.

5. Aus einem großen finn isch geschriebenen W erk, über das in  dieser Mschr. 
1938 S. 481— 503 ausführlich re fe rie rt worden ist, g ib t Verkko eine sehr in te r
essante M itte ilu n g  über das G e s c h le c h t a ls  K r im in a l i t ä t s f a k t o r  b e i 
V e rb re c h e n  gegen  L e ib  u n d  L e b e n , ausgenommen K indsm ord und A b 
tre ibung  (1937, 91— 124).

6. Den In z e s t  a ls  s o z ia le s  P ro b le m  behandelt der M ita rbe ite r von
O. Kinberg, D r. Svend Riemer an H and der Erfahrungen in  der rechtspsych ia tri
schen K lin ik  Längholm en bei Stockholm , 1937, 56— 78. A ls soziale Erscheinung 
is t der Inzest n ich t in  erster L in ie  durch psychiatrische M inderw ertigke it be
d ing t, sondern ein Ergebnis der psychologischen M inderw ertigke it in  elenden 
sozialen Verhältnissen bestim m ter niederer Volksschichten. D ie soziale U m 
wälzung —  Verpflanzung vom  Land in  die S tadt —  h a t fü r  viele eine völlige 
Beseitigung des H a lts  durch eine moralische T ra d itio n  m it sich gebracht, 59 ff. 
(freies Sexualleben, U nste the it a lle r Verhältnisse, Auflösung der Fam ilienbande, 
soziale Desorganisation, geistige S tum pfhe it . . .). H ie r is t auch der Ansatz
p u n k t fü r  die soziale Gegenarbeit zu finden. —  Aus solchen Betrachtungen er
k lä r t sich auch die starke Strafherabsetzung im  S trafG . Kap. 18 § 1 durch G. 
21. 5. 1937. Vg l. auch den Aufsatz von Riemer in  dieser Mschr. Jahrg. 27 (1936)
S. 86ff.

7. D ie verschiedenen M öglichkeiten, einen fü r  die A llgem einheit gefähr
lichen Menschen seiner F re ihe it zu berauben, s te llt der schwedische Gefängnis
assistent R. L indström  zusammen (1937, 318). E r  fü h r t die verschiedenen Strafen 
und Verwaltungsmaßregeln, auch die gegen K ranke, und daneben bedingte 
V e ru rte ilung  und Entlassung an. E r sollte entschiedener auf die Aufsichtsarten 
eingehen. A lle  diese A rte n  sind nötig , sie sollen genauestens der E igenart der 
Anzuhaltenden angepaßt werden. II.

I I .  A u s  d e r G e s e tz g e b u n g s a rb e it  D ä n e m a rk s .
1. Ü ber Änderungen im  dänischen S t r a f v e r fa h r e n  berich te t Victor 

Hansen, 1937, 4— 38. —  Dänem ark ha t durch zwei Gesetze —  N r. 209, 23. 7, 1932 
(Recueil de documents . . Berne I I ,  423) und N r. 112, 7. 4. 1936 seinen S tra f
prozeß s ta rk  erneuert. Es h a t schon 1916 (in K ra ft  1. 10. 1919) fü r  einige schwere 
Fälle  die Geschworenen (nävninger) in  der a lten J u ry a rt e ingeführt. Schon 1932 
wurden daneben die Schöffen (Domsmaend) gefordert. A ber erst das Gesetz 
1936 fü h rte  sie ein, so daß je tz t alle N ichtjurysachen von den U ntergerichten in  
der Besetzung von einem R ich te r und zwei Schöffen abgeurte ilt werden. D ie 
J u ry  t r i t t  n ich t ein bei unbedingtem  Geständnis und gleichzeitigem Verz ich t 
au f die Geschworenen, was in  der H ä lfte  a lle r Sachen z u tr if f t .  Auch Schöffen 
u rte ilen  n ich t m it, e inm al im  gleichen Fa ll, der aber bei S icherungsverwahrung 
u. dgl. unzulässig ist, und sodann in  Polizeisachen. Auch in  der Berufung ent
scheidet beim Landgerich t ein Schöffengericht von dre i R ich te rn  und dre i 
Schöffen m it etwas kom p liz ie rte r Bestim m ung über die Behandlung bei S tim m en
gleichheit. D ie Schöffen haben volles R ichterrecht. D ie Auswahl der Geschworenen 
und Schöffen is t ähn lich unserer früheren m it Grund-, Jahres- (Los!) und Spruch
lis ten. In  Schöffensachen soll die Voruntersuchung m öglichst wegbleiben. Der 
Beweis is t je tz t auch h ier —  entgegen b isher! —  vö llig  unm itte lba r. Angeklagter 
und Zeugen werden seit 1932 von den Parteien abgehört; fü r  die A bhör Jugend
licher gelten besondere Vorsichtsmaßregeln. D ie Beweisüberzeugung kann in



keinem F a ll m it Rechtsrüge an den obersten G erichtshof gebracht werden, 
§§ 966, 967.

D ie Geschworenen entscheiden je tz t über Zurechnungsfähigkeit nu r m it 
einfacher S tim m enm ehrheit, §§ 892, 897, 899. —  Besonders w ich tig  ist, daß 
seit 1936 die Geschworenen nach ihrem  Schuldspruch m it den dre i R ich tern  zur 
S trafbestim m ung zusammentreten. Dabei ha t jeder Geschworene eine Stimme, 
jeder R ich te r aber v ier, so daß also die 15 Teilnehm er 24 Stim m en haben, und 
zwar stim m en im m er v ie r Geschworene und dann ein R ich te r ab, § 906 a. D a
nach is t die Bestim m ung § 886, daß die Geschworenen über m ildernde und 
besonders schärfende Umstände entscheiden, aufgehoben. V o r ih re r Abstim m ung 
können die Geschworenen weitere Belehrung entweder in  vo lle r S itzung oder 
durch den Vorsitzenden erb itten, § 895. —  Diese ganze schwerfällige E in rich tung  
g ilt  in  D änem ark v ie lfach als Übergang zur vo llen Schöffenverfassung. —  
E nd lich  is t die M ög lichke it gegeben, die grundsätzliche Ö ffen tlichke it des V er
fahrens zu beschränken; 1932 konnte ein allgemeines Schweigegebot auch bei 
ö ffen tlicher Verhandlung erlassen werden, § 31 I I I ,  wenn ein B e te ilig te r Schaden 
durch die Ö ffen tlichke it erleiden könnte ; seit 1936 kann je tz t in  diesem F a ll 
w ie auch bei Jugendlichen bis 18 Jahre und bei bestim m tem  öffentlichem  In 
teresse die Ö ffen tlichke it ganz ausgeschlossen werden.

E nd lich  is t eine w ichtige Bestim m ung getroffen, daß kein an der S tra f
verfo lgung oder A bu rte ilung  B e te ilig te r vo r der Beendigung der Sache sich 
ö ffen tlich  über die Schuld aussprechen darf. Das geht na tü rlich  in  dieser ab
strakten  A llgem einheit zu w e it; die Polizei muß Füh lung m it der Presse haben 
und w ird  das auch beibehalten —  § 1016 a. —  Zum Schluß is t es verboten, 
vom  Beginn der Untersuchung an bis zum U rte il in  der Presse unve ran tw ortlich  
au f R ichter, Schöffen und'Geschworene einzuwirken, § 1017. —

2. Das S tra fg e s e tz  f ü r  d ie  K r ie g s m a c h t  vom  7. 5. 1881, abgeändert
8. 5. 1906, ga lt als ve ra lte t und m ußte dem neuen bürgerlichen Strafgesetz 
von 1930 angepaßt werden. Ü ber den E n tw u rf des neuen M ilitärstrafgesetzes 
berich te t A . P . Larsen 1937, 201— 218. E r wurde 1937 Gesetz; die Z e itsch rift 
h a t über das Gesetz noch nichts m itge te ilt, aber A u d ito r E . Schaffer te i l t  1938, 24 
einen ersten interessanten F a ll m it. Das Gesetz is t ganz ku rz ; es kenn t die 
Todesstrafe fü r  Kriegszeiten, is t aber sonst verhältn ism äßig m ild .

3. Das Gesetz über S c h w a n g e rs c h a f ts a b b ru c h  N r. 163 vom  18. 5. 1937 
s te llt E rik  Westerkjaer 1938,121— 128 dar. W ir  behandelten es oben Jhg. 1938, 572.

4. E ine sehr w ichtige E n tw ick lu n g  b rin g t ein Gesetz N r. 166 vom  18. 5. 
1937. in  K ra ft 1. 4. 1938, indem  es die P o l iz e i  und das A r re s tw e s e n  nun
m ehr e inheitlich  regelt und beide E inrich tungen den Gemeinden abn im m t und 
auf den Staat überträg t. D arüber berichten E . Thune Jacobsen und E r ik  K am p
mann 1938, 129 und 142. D ie  Polizei un tersteh t dem Justizm in is te r und einem 
Reichspolizeichef, § 109; ih re  Aufgabe is t S icherheit, Frieden und Ordnung 
aufrechtzuerhalten, die Befolgung der Gesetze und Verordnungen zu über
wachen, sowie das N ötige zu tu n , um  Verbrechen zu verh indern und nach ihnen 
zu spüren und sie zu verfolgen, § 113. 97 Arresthäuser m it 2200 Plätzen fü r  
kürzere Strafen, Untersuchungshaft und Geldstrafenabbüßen gehen gemäß dem 
Einführungsgesetz zum Strafgesetz am 1. 4. 1938 te ils in  E igentum , te ils  nu r in  
Verw a ltung des Staates über. F ü r die U nterha ltskosten in  diesen Ansta lten  
ha ften  die Gefangenen, h in te r ihnen die Kom m unen, in  allen übrigen A nsta lten  
m itte lb a r der Staat.

I I I .  S c h w e d e n
setzt seine A rb e it in  s tarker Einzelerneuerung des S trafrechts fo rt.

1. Ü ber das neue V e rw a h ru n g s -  u n d  In te r n ie r u n g s g e s e tz  ebenso w ie 
über einige andere w ichtige Gesetze werden w ir  noch gesondert berichten. Zur Frage 
der besonderen Sicherungsverwahrung n im m t auch der Norweger Nissen, 1938, 
90— i n  das W o rt; er t r i t t  fü r  die re la tiv  unbestim m te Strafe als das p raktisch
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alle in H a ltba re  ein. E r  bespricht eingehend den norwegischen § 65, fü r  den er 
eine Änderung in  seinem Sinn vorschlägt.

2. Über die Erneuerung der b e d in g te n  V e r u r t e i lu n g  sprich t H . N ym an, 
1938, 112— 120. D er von ihm  behandelte Ausschußentwurf w il l das Gesetz vom  
28. 6. 1918 ersetzen. 1934 wurden über 2000 bedingt ve ru rte ilt, besonders viele 
un te r 21 Jahren, allerdings sehr wenige bei Geldstrafen. N u r 11,4% der M inder
jährigen wurden rü ck fä llig  gegenüber 21,5% der älteren. Dagegen wurden 
29,8% unbedingt V e ru rte ilte  un te r 21 Jahren, aber nu r 16,2% ältere rückfä llig . 
D er E n tw u rf nennt genauer die Berücksichtigungswerten, erhöht die M öglichke it 
bedingter V eru rte ilung  bei S tra fa rbe it bis zu einem Jahr, bei Gefängnis bis zu 
zwei Jahren; die M ög lichke it fü r  R ückfä llige soll e rw eitert werden. F ü r junge 
Verbrecher, gewisse verm indert Zurechnungsfähige, Verbrecher aus T runkenhe it 
oder Arbeitsscheu w ird  eine qua lifiz ie rte  bedingte V erurte ilung eingeführt, bei 
der genaue Verhaltensvorschriften gegeben werden, aber der Strafsatz n ich t 
sofort ausgesprochen w ird . Besondere Aufsichtsbeamte un te r Gerichtsüber
wachung sollten dazu beste llt werden. —  Leider is t der E n tw u rf n ich t Gesetz 
geworden. E in  Gesetz N r. 255 vom  3. 6. 1938 ändert das Gesetz von 1918 nur 
in  unbedeutenden Einzelheiten.

3. Über das neue Gesetz über die V o l ls t r e c k u n g  d e r G e ld s t r a fe  vom
9. 4. 1937 berich te t N ils  Regner 1937, 307. Das Gesetz is t M onatsschrift 1938, 247 
behandelt. Es t r i t t  am 1. 1. 1939 in  K ra ft.

4. Ü ber f r e iw i l l i g e  S te r i l is ie r u n g  h a t der Bevölkerungsausschuß im  
O ktober 1936 einen Vorschlag ausgearbeitet, über den H . N ym an, i937> 188— x94 
berichte t. (Das Sterilisierungsgesetz s. 1935, 38 nnd 229.) —  Das bisherige Gesetz 
von  1934 regelt nu r die U nfruchtbarm achung solcher, die n ich t selbst über sich 
bestimmen können; bis M itte  1936 wurde es nu r in  179 Fällen angewendet. 
Daneben waren 178 fre iw illige  Sterilisierungen genehmigt worden; aber diese 
A r t  schwebt rech tlich  noch in  der L u ft .  D er Ausschuß w il l  sie nun n ich t aus 
k rim ina lpo litischen  oder re in  hum anitären Gründen zulassen; im  übrigen aber 
sollen Rechtsfähige (rättskapable) sich un fruch tba r machen lassen können, 
e inm al aus den sozialen und eugenischen Gründen des ersten Gesetzes, sodann 
eugenisch, wenn zu erwarten ist, daß auch körperliche K ra n kh e it oder Gebrechen 
übertragen werden können und endlich ferner aus dem sozial-hum anitären Grund, 
daß jemand, der in  einer rech tlich  anerkannten oder fre ien Fam ilie  leb t, sich un
fru ch tb a r machen lassen darf, wenn dazu dauernde gute Gründe um  des F am ilien 
wohls w illen  vorliegen. Zu solch fre iw illige r U nfruchtbarm achung sollen die Ä rzte 
n o tfa lls  stim ulieren. Entschieden w ird  vom  M edizinalam t. D ie Schweden sind 
also auf diesem Gebiet sehr fo rts c h ritt lic h  eingestellt. —  Gegenüber Rechts
unfähigen soll die M öglichke it, daß zwei Ä rz te  ohne vorherige Genehmigung durch 
das M ed iz ina lam t S terilis ierung beschließen können, § 3 des G. 1934,wegfallen.

5. E nd lich  is t der Vorschlag des Bevölkerungsausschusses vom  2. Dezember
1936 über Änderung des Rechts betr. S c h u tz m i t t e l  b e im  G e s c h le c h ts 
v e r k e h r  zu nennen. D arüber H . N ym an  i937> *95 200. E in  G. 22. 6. 1911
h a t in  S trG . Kap. 18 § 13 Absatz 2 das ö ffentliche Anbieten oder Anzeigen u. dgl. 
von zu unzüchtigem  Gebrauch bestim m ten Gegenständen verboten. D er H andel 
d a m it is t aber fre i. Dies vom  an tip räven tiven  S tandpunkt ausgehende Gesetz 
is t to te r Buchstabe geblieben; es h inde rt aber die als durchaus berechtig t an
gesehene V erbre itung von S chu tzm itte ln ; es nennt dazu n ich t die Anwendung 
chemischer M itte l. Es soll rad ika l wegfallen. D er Verkau f von S chutzm itte ln  
soll den Apotheken übergeben werden.

IV . F in n la n d .
D ie  neuen S c h u tz g e s e tz e  vom  17. 1. 1936 leg t A . P. Arvelo  1937, 294 

dar. Ich  habe sie ZStrR W iss. 57, 535 besprochen. Das S te r i l is ie ru n g s g e s e tz  
vom 13. 6. 1935, das M onatsschrift 26, 193, 399 besprochen ist, w ird  von dem 
Professor in  H e ls ink i, B ry n o lf Honkasalo 1938, 249— 267 dargestellt.



V. N o rw e g e n .
1. Zu den §§ 298 und 299 StrG . über G lückspiel und D ifferenzhandel 

m acht Dozent D r. Thomas S inding  1938, 279— 289 einige Bemerkungen.
2. Ü ber eine auch bei uns v ie l besprochene Frage: die A b e rk e n n u n g  

d e r  F ä h ig k e i t  zu  g e w is s e n  R e c h ts te l lu n g e n  sprich t cand. ju r . Hanne- 
M arie  Tjensvoll, 1938, 290— 316. D ie Strafe soll n ich t autom atisch bestim m ten 
H aupts tra fen  folgen, sondern in d iv id u e ll verhängt werden, w ie in  Dänem ark 
§ 78 und nach dem schwedischen Gesetz vom  5. 6. 1936. W oh l aber soll der 
R ich te r h ier entscheiden, n ich t eine andere Behörde. D ie norwegischen V e rhä lt
nisse werden dargestellt.

V I. Is la n d .
A m  13. 1. 1938 ha t das A lt in g  ein Gesetz über die Zulässigkeit von S t e r i l i 

s a t io n  u n d  K a s t r a t io n  und S c h w a u g e rs c h a f ts a b b ru c h  beschlossen.1) 
Tryggvi Steinbjarnsson te i l t  es 1938, 84 m it. Es is t vom  M ediz ina ld irekto r vo r
geschlagen. Es läß t die medizinische In d ik a tio n  daneben bestehen. Nach § 5 w ird

r. K as tra tion  nu r zugelassen, wenn w ichtige Gründe da fü r sprechen, daß 
der unnatürliche  Geschlechtstrieb des Betroffenen zu N otzuch t oder anderen 
gefährlichen Verbrechen führen kann, und wenn die Gefahr n ich t anders ab
gewendet werden kann. Den A n trag  kann n u r der Betroffene selbst oder der 
Polizeim eister stellen.

2. S terilis ierung w ird  n u r zugelassen, a) wenn w ichtige Gründe da fü r 
sprechen, daß der Betroffene so schwer erb lich belastet is t, daß er seinen Nach
komm en sehr wahrscheinlich eine schwere D e fo rm itä t, gefährliches geistiges 
oder körperliches Siechtum, Geistesschwäche oder verbrecherische Anlage 
überträgt, oder wenn die Nachkommen aus anderen Gründen solcher Gefahr 
ausgesetzt werden, und wenn die Gefahr anders n ich t abgewendet werden kann ; 
b) wenn der Betroffene geistesschwach oder unhe ilbar geisteskrank is t oder 
an einer anderen schweren langwierigen K ra n kh e it le idet und w ichtige Gründe 
da fü r sprechen, daß er sich und seine Nachkommen n ich t m it eigener A rb e it 
erhalten kann.

3. D ie Schwangerschaft d a rf nu r abgebrochen werden, a) wenn w ichtige 
Gründe da fü r sprechen, daß die F ruch t der großen Gefahr schwerer Belastung 
nach P u n k t 2 l it ra  a ausgesetzt is t oder die anderen d o rt genannten Gründe 
vorliegen; b) wenn die Betroffene durch N otzucht geschwängert wurde, worüber 
sie umgehend beim  G ericht K lage einreichte, und darauf der T ä te r vom  G ericht 
fü r  schuldig e rk lä rt wurde.. —

Außer dem F a ll der K astra tion  auf A n trag  des Polizeimeisters muß der 
Betroffene oder sein gesetzlicher V e rtre te r zustimm en, § 7. Daher können auch 
nu r der Betroffene, seine E lte rn  oder sein V orm und den A n trag  stellen, abge
sehen von dem F a ll der K astra tion . D ie E rlaubnis g ib t der M ed iz ina ld irekto r 
nach dem Beschluß einer D re im ann ju ry , §§ 5, 6. A u f Beschwerde kann der 
Justizm in is te r die E rlaubnis erteilen, § 6. D ie Ausführung erfo lg t durch einen 
A rz t, regelmäßig in  einem öffentlichen Krankenhaus, § 7. Zuw iderhandlungen 
werden m it 100— xoooo Kronen bestraft, § 9.

V I I .  G e fä n g n is w e s e n .
1. D ä n e m a rk .

Über das Gefängniswesen berichte t stets sehr gu t Sekretär Hye-Knudsen  
fü r  1935, 1936, 1937 ln  r 936, 321— 332, 1938, 42— 54 und 317— 327. (Über das 
dänische Gefängniswesen allgemein Goll im  Recueil de documents . . Berne IV , 
129.) Das neue S tG B. 193° kennt Gefängnis, H a ft, Arbeitshaus und Verwahrung. 
F ü r Jugendliche von 15 bis 21 Jahren g ib t es ein Jugendgefängnis in  Sabyso- 
gaard. Psychopathen komm en in  ein besonderes Gefängnis oder in  Verwahrung 
m it Sicherungs- und Isolierungsabteilungen; eine solche A n s ta lt wurde 1935

*) Über den E n tw u rf s. Steinwallner in  dieser Mschr. 1937 S. 570 f.
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in  Herstedvester fü r  M änner eröffnet. Das Arbeitshaus in  Sonder-Ommen 
wurde e rw e ite rt; daneben wurde eine T rinke rhe ilans ta lt fü r  22 Insassen ge
gründet. Es herrscht rege B au tä tigke it. —  Regiemente wurden gegeben: fü r  
das Arbeitshaus 28. 1. 1933 und 1. 4. 1936, fü r  die Sicherungsverwahrung 
31. 1. 1933, und fü r  die T rinke rhe ilans ta lt 21. 2. 1936.

A n  Insassen zählte man am 31. Dezember

z935 1936 1937
M. Fr. M. Fr. M. Fr.

in G e fä n g n isse n ............................... 777 12 763 8 747 20
im Psychopathengefängnis . . . . 34 1 25 4 22 2
i m Ju g e n d g e fä n g n is ...................... 85 94 IO4
in A rb e its h ä u s e rn .......................... 477 7 465 I 352
in Sicherungsverwahrung . . . . 33 1 45 I 53 —
i n Psychopathenverwahrung . . 77 4 86 5 79 5
in T r in k e rh e ila n s ta lte n .................. 22 --- 21 28

Bemerkenswert is t die hohe Zahl der Psychopathen und der Arbeitshäusler; 
ein Z irku la r 8. 7. 1935 sucht diese Zahl erfolgreich einzuschränken; sie g ilt  
im m er noch als zu hoch. A u f Probe wurden entlassen:

1933 1934 1935 1936 1937
39,5% 56% 60% 55% 60%

davon wieder eingezogen . . 37% 43% 23% 13,4% ??

2. N o rw e g e n .
D ie Berichte schrieb Bürochef K ris tia n  Hansson fü r  1936 in  1937, 219— 227, 

fü r  1937 in  1938, 331— 338. (Siehe Mschr. 1936, 486.)
D ie Zahl der Gefangenentage betrug

fü r  S tra fg e fa n g e n e ......................
1934/35

97062
1935/36

97847
1936/37

90382
fü r  Untersuchungsgefangene . . IIO O 7I 108432 117566
fü r  B u ß e n a b ve rd ie n e r.................. 93 761 85040

D ie tägliche D urchschnittszahl a ller Gefangenen war
819 820 803

D ie tägliche D urchschnittszah l der Zwangsarbeitshäusler einschließlich der
Sicherungsverwahrten war

374 400 416.
Sicherungsverwahrte waren hinzugekommen

nach § 39 ............................................ 65 86
nach § 39a ............................................ 12 9

im  ganzen waren in  Sicherung gebracht am 31. Dezember

1935 1936 1937
nach § 39 ............................................ 259 328 4x4
nach § 39a ............................................ 218 232 241.

A n  Begnadigungsgesuchen wurden eingereicht 1936: 610, davon b e w illig t 177; 
in  1937: 558 und 118.

Ü ber das Zwangsarbeitshaus in  O p s ta d  und die guten E rfahrungen bei 
Wegebauten daselbst berich te t D ire k to r C. Falsen 1937. 153— 163 und 1938, 
29— 41. Siehe auch 1938, 337.

3. S ch w e d e n .
H ie r berich te t H a rd y  Göransson fü r  1933 in  1937, 228— 234, fü r  1936 in  

*938, 339— 344- (S. oben 1936, 485.)
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Neu hinzugekommen sind in  allen Ansta lten zusammen
1935 1936

11868 10810.
A m  Schluß waren anwesend . . . 1956 1 958

Von den neuen Zugängen waren:
B ußenabve rd iene r............................... 7942 6723 (Abnahme!)
S tra fa rb e ite r ....................................... 1239 1263
G e fä n g n is s trä f lin g e .......................... ■'t'

00■'3"H 1622.
D ie Zunahme der le tzten Kategorie geht wesentlich auf die D e lik te  aus Anlaß
der M otorisierung zurück, 1936: 742.

Verw ahrte waren am Schluß . . . 94 M. 2 Fr. 104 M. 3 Fr.
In te rn ie rte  waren am Schluß . . . 38 M. 41 M.

F ü r Landstreicherei und B e tte l waren 1936 v e ru rte ilt 413 Männer und 116 Frauen, 
darunter 77 Ausländer. —  Als unzurechnungsfähig ve rw ahrt wurden am Schluß 
1935: 104, Ende 1936: 191. —  B edingt entlassen wurden 1935: 160, 1936: 114.

Ü ber die K r im in a l s t a t i s t i k  1934 w ird  1937, 257 kurz berichtet. Danach 
steigen die Zahlen seit 1927 ständig ; die R e la tivzah l 2479,8 is t seitdem die 
höchste. Nach dem StrG . wurde 1934 v e ru rte ilt wegen 55450 Vergehen, darunter 
31513 T runkenheitsfä lle ; aus anderen Gesetzen wegen 103272 Fällen, darunter 
na tü rlich  sehr v ie l Verkehrsdelikte.

E in  z e n tra le s  G e fa n g e n e n re g is te r  wurde durch Verordnung vom  
11. 9. 1937 am 1. 1. 1938 eingerichtet. Es en thä lt genaue Angaben über alle 
Gefangenen von sechs Monaten an. F ü r diese werden genaue krim inologische 
D aten gesammelt, so daß ein krim inologisches A rch iv  entsteht, in  das auch 
Landstre icher und A lkoholis ten kommen sollten. H . N ym an  1938, 77.

4. F in n la n d .
H ie r berich te t A . P. Arvelo, fü r  1934 i n I 937. 1:60— 163, fü r  1935 in  1937, 

338— 342. fü r  !93Ö in  I938, 328— 331.
Anwesende Gefangene wurden gezählt am Schluß der Jahre

1934 1935 1936
8759 8367 7387

D avon waren Zuchthausgefangene . . . . • 5382 5°38 4262
Gefängnisgefangene . . . . ■ 1345 1123 1092
A rb e itsg e fa n g e n e ................. 666 934 823
B ußenabverd iener................. • 514 490 519
Untersuchungsgefangene . . • 837 673 601.

B ed ing t entlassen w u r d e n .......................... • 4702 4322 3880
Ende 1936 standen 9220 bedingt Entlassene un te r Überwachung; fü r  3478 
davon endete die Probezeit günstig.

Bußenabverdiener wurden 1932 23136 gezählt, 1936 waren es n u r noch 
12240 —  Folge des Tagesbußsystems, aber im m er noch eine sehr hohe Zahl.

Auch F inn land verwendet nach einem Reichstagsbeschluß (9. 4. 1935) 
Gefangene fü r  M eliorationsarbeiten.

Seit dem 25. 1..1935 is t ein Gefängnispsychiater angestellt, dessen Dienste 
durch eine Verordnung (7. 10. 1936) geregelt sind.

V I I I .  F re m d e  L ä n d e r .
Ü ber das belgische Gesetz (9. 4. 1930) über Sozialschutz berich te t Aage 

Worm  in  1937, 263— 293 und in  1938, 3— 23.
Ü ber das amerikanische Gefängniswesen und die W ickersham  Commission 

berich te t Arne Omsted in  1938, 268— 278.
Heidelberg. W. M itterm aier.
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